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Ende Oktober 1993, an einem Sonnabend. 
suchte man auf dem A-Flügel der Teilanstalt 
m der Justizvollzugsanstalt Tegel nach einer 
Schußwaffe. Zu diesem Zweck wurde lrun 
nach der Mittagszählung um 11.30 Uhr 
Alarm ausgelöst. Gegen '13 Uhr betraten zwei 
Bedienstete die im Haus l1I befmdlichen 
Redaktionsräume des Lichtblicks. Der zu 
diesem Zeitpunkt anwesende verantwortliche 
Redakteur wurde zunächst gemäß § 84 I 
StVollzG kontrolliert. Anschließend eröffnete 
mau ihm. daß er die Redaktion zu verlassen 
habe und bis Montag weder die Teilanstalt llJ 
noch die Räumlichkeiten des Lichtblicks 
betreten dürfe. daß das für alle Redakteure 
gelte. und daß es sich hierbei um eine An
ordnung der Anstaltsleitung handle. Weiteres 
sei am Montag mit der Anstaltsleitung zu 
klären. 

Am Montag war der Anstaltsleiter vormittags 
nicht anwesend, sein Vertreter, der VollZugs
leiter io Urlaub und den Mitarbeitern des 
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Nachtigall, 
ick hör' dir trapsen • • • 

VollZugsleiters auf Anfrage von der Aktion 
am Wochenende im Haus lß und der Anord
nung in bezug auf den Lichtblick nichts be
kannt. Im übrigen wurde auf die Entschei
dung zur Freigabe der Redaktionsräume auf 
den nicht anwesenden Anstaltsleiter verwie
sen. Am späten Nachmittag gelang es dem 
verantwortlichen Redakteur dann endlich, 
den Anstaltsleiter zu erreichen. Er verfügte, 
daß die Räwnlichkeiren ab Dienstag wieder 
betreten werden dürfen. 

Durchsuchungen beim Liebtblick sind glück
lieberweise selten, weil die Herren wohl 
längst eingesehen haben. daß kein Mitarbeiter 
irgendwelche Dinge in den Redaktionsräu
men aufbewahrt, die illegal sind. Aber immer 
wieder nutzen Bedienstete gerne die Gelegen
heit. dem Lichtblick das Leben schwer zu 
machen. 

Für uns ist das natürlich eine Anerkennung, 
schließlich beißt es nicht umsonst, viel Feind. 

IMPRESS U M 

viel Ehr. Wenn uns nun alle Bediensteten 
wohlgesonnen wären. wäre das keine gute 
Reklame für den Lichtbliclt. Deo Anfängen 
ist jedoch zu wehren. Wir fmden es sehr 
merkwürdig, daß die Anstaltsleitung drei 
Tage braucht, um zu entscheiden. ob wir 
wieder in die Redaktion dürfen oder nicht. 
Um so mehr. als die Suebe nach der Schuß
waffe auf dem A-Fiügel der Teilanstalt 111 
bereits wenige Stunden später beendet und 
der Alarm aufgehoben wurde. Vielleicht be
nutzt einer der Herren Abgeordneten einmal 
die Gelegenheit und fragt im Rahmen einer 
Kleinen Anfrage im Abgeordnetenhaus nacb, 
was das alles sollte. Möglicherweise läßt sieb 
darüber etwas in Erfahrung bringen. Wir 
haben bis zum heutigen Tage dafür keine 
genaue ErKlärung erhalten. 
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das Jahr neigt sich dem Ende ZJi, und im Rückblick fällt es ausgesprochen 
schwer. etwas Positives }Ur den Strafvollzug in Tegel ;.u bilanzieren. Umstmk
mrierung, Pausenrege/ung, Einkauf, um nur ein paar Ärgernisse :u nennen, 
liegen noch :u schwer und unverdaut im Magen, um Freude auf das bevorste
hende Fest aufkommen zu lassen, falls Weihnachten im Knast überhaupt 
erfreuliche Aspekte beinhalten kmm. Der Blick nach vom aufs niichste Jahr 
mit Aussichten wie Doppelbelegung, Fliegengittem, veränderten Aufsclzluß
zeiten. dürfte selbst den hartnäckigsten Optimisten die Falten in die Stirn 
treiben und resümieren lassen, daß die ganz guten Zeilen vorbei sind und jetZt 
nur noch die guten kommen k(}nnen. 

lVie sehr der Ansraft unser Wohl Ulld Wehe am Herzen liegt, dokumentien 
u. a. die ~ Hausverfügung Nr. 4/1993 über die Anord1zw1g allgemeiner und 
besonderer Sichenmgsmaßnalunen bei Gefangenen. die der organisienen Kri
minalität :uzuordnen sind ... ". Das Papier hat uns deran gw gefallen, daß 
wir uns dieser 111ematik im Leitartikel angenonune11 habe11. Bemerkenswen 
sind auch die "Voll:.ugsspeziftschen Indikatoren ZJLm Erkennen OK-re/evamer 
Sach~Y!rhalte" zu nennen. ;:. B.: .. Streben nach bestimmten oder gemeinsamen 
Arbeits- und/oder Haftplärzen . ... " oder "Verwendung besrimmrer Scamssym
bole (Goldkeuchen. wertvolle Uhren ecc.) ". Mehr da::u ab Seue 4. 

Im :.weiten Teil zum Bericht des Europarares - CPT- gehe es um die medizi
nischen Aspekte allgemern, PN-Abceilwzg. HIV und AIDS sOlwe Drogen
gebrauch. Was die PN betrifft. so ist sie bereits 1990 von Prof Rasch, 
ehemaliger Leicer des forensischen Instituts der Freien Universität. umersuclu 
~.,·orden. Das Ergebnis bekam damals jedoch noch nich1 einmal der Reches
ausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses <.U Gesicht wie in der Ausgabe der 
caz vom 4. Dezember 1993 nachmiesen war: "ln der 1990 gefertigten Studie 
bezeichnet Rasch die PN als 'Fossil der Verwahrpsychiatrie'. ( ... ) 'Die der
zeitige Praxis (bezogen auf das Jahr 1990, d. Red. ) verstößt gegen die Vor
schrift, daß schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges entgegenzuwirken ist.' 
( .. .) Der Leicer der Abceiltmg Strafvollzug in der Jusrizverwaltlmg, Christoph 
Flügge, dementierte gegenüber der raz. daß die Studie wegen ihres brisanten 
Inhalts geheimgehalteil worden sei. Rasch habe nie einen Gurachtenauftrag 
bekommen. sondern sich lediglich die PN 'angeguckt' und seine Verbesse
rungsvorschliige in einem imeme11 'lange11 Brief' niedergelegt ... usw., usw. 
Jedenfalls scheint das bis Zlltn Besuch des CPT im Dezember 1991 bei 
Verbessenmgsvorsrhlägen geblieben zu sein. Und heute? Auch von der Lan
desjusrizvenwllamg wird die Unterbringung als tmzulänglich angesehen. Eine 
~ Verbessenmg" ~mrde durch eine Reduzienmg der BetteJ41Jhl in einige11 
Haftrtiumen erreiche. lnunerhin ... 

Eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordnetell Ulrich F. Krüger über die 
"Belasnmg der Bediensteren tm Strafi:ol/zug · förderte zutage. daß sich die 
aus arbeirszeiueclulichen Gründen seit dem 1.2.93 probeweise eingefiüme 
Pausenregelung fti.r die Vollzugsbediensteten jedenfalls im Bereich der JVA 
Moabit nicht bewtlhrt hat: .Der Senat ist bestrebe, diese Regelung ... m(}g-
/ichst <.um 1. Januar 1994 ab;:tlschaffen und die Pausengewährungen ... neu 
:.u regeln." Tror.. gestiegener Häftlings'A.Ohlen und :wachsendem Belegwzgs
druck isr fiir 1994 nicht mehr Personal vorgesehen. Das soll erst zum Doppel
haushalt 95196 • dargestellt und angemeldet werden". 

Wir wünschen allen Lesern ein ruhiges und friedliches Fest und den 
inhaftierten unter ihnen trotz und alledem. Das Titelblatt ist einem Motiv von 
Klaus Staeck entnommen, erschienen in der Edition Staeck in Heide/berg. 
Das Erscheinen der nächsten Lichtblick-Ausgabe ist für Anfang Februar 
geplam. 

Ihre Redakrionsgemeinsclzaft plus Hoppe/ 
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Beim Betreten der Redaktionsräume des 
Licbtbücks fanden wir vor ein paar Wochen 
die Hausverfügung Nr. 4/ 1993 vor. die uns 
irgendein guter Geist unter der Eingangstür 
durchgeschoben haben muß. Wir sind von 
dem Schreibwerk so begeistert, daß wir 
meinen. das können wir unseren Mirgefange
nen nicht vorenlbalten. Aus diesem Grund ist 
diese Verfügung nachstehend im Original
wonlaut abgedruckt.: 

1000 Berlin 27, 18. Mai 1993 

Justizvollzugsanstalt Tegel 
- LZA- 443-

Sachgebiet: - k -
Stichwort: Sicherungsmaßnahme bei 

a) Organisierte Kriminalität 
b) erhöhte Fluchtgefahr 

Hausverfügung Nr. 4 /1993 
über die Anordnung allgemeiner und 

besonderer Sicherungsmaßnahmen bei 
Gefangenen, die der organisierten 

Kriminalität zuzuordnen sind oder bei 
denen ohne diese Zugehörigkeit konkrete 
Anhaltspunkte für eine erhöhte Flucht-, 

eine Befreiungsgefahr oder sonstige 
Gefahren belegbar sind 

I. Organisierte Kriminalität (OK): 

Organ1s1erte Kriminalität ist die von Ge
winn oder Machtstreben bestimmte 
planmäß1ge Begehung von Straftaten, 
die emzeln oder in ihrer Gesamtheit von 
~rheblicher Bedeutung sind, wenn mehr 
als zwei Beteiligte auf längere oder un
bestimmte Dauer arbeitsteilig 

a) unter Verwendung gewerblicher oder 
geschäftsähnlicher Strukturen, 

b) unter Verwendung von Gewalt oder 
anderer zur Einschüchterung geeigne
ter M1ttel oder 

c) unter Einflußnahme 
Med1en, öffentliche 
Just1z oder Wirtschaft 

zusammenwirken. 

auf Politik, 
Verwaltung, 

Auf die gemeinsamen Richtlinien der 
Senatsverwaltung für Inneres und Justiz 
über die Zusammenarbeit von Staatsan· 
waltschaft und Polizei bei der Verfolgung 
der organisierten Kriminalität vom 
1.1 0.1991 - veröffentlicht im Amtsblatt 
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Hausverfügung zur 
organisierten Kriminalität 
1991, Seite 2426 ff. - w ird aufmerk
sam gemacht. 

Die Richtlinien und die dazugehörende 
Liste der Indikatoren zur Erkennung OK
relevanter Sachverhalte sind dieser 
Hausverfügung als Anlage 1 beigefügt . 

II. Definition der Begriffe und 
Verfahrensregelungen 

1. Vorliegen der organisierten 
Kriminalität: 

Nach den vorbezeichneten Richtlinien 
nimmt die Staatsanwaltschaft die Be
wertung vor, ob ein Gefangener auf
grund bestimmter Anknüpfungstat
sachen (generelle Indikation zur Erken
nung OK-relevanter Sachverhalte) der 
organisierten Kriminalität zuzuordnen ist. 
Sie unterrichtet deshalb die Justizvoll
zugsanstalt über Verbindungen eines Un
tersuchungs- oder Strafgetangenen zur 
organisierten Kriminalität. ln Eilfällen ob
liegt dies dem zuständigen Fachreferat 
der Kriminalpolizei. 

Im Land Berlin wird diese Nachricht re
gelmäßig an die JV A Moabit erfolgen, 
die diese Information bei einer Verlegung 
eines Gefangenen weiterleitet. 

Bei Neuzugängen aus einer Anstalt des 
Landes Berlin prüft der zuständige Teil
anstaltsleiter bzw. der von ihm Beauf
tragte die Gefangenenpersonalakte auf 
entsprechende ihr beigeheftete Informa
tionen über eine Zugehörigkeit zur OK. 

Sind derartige Informationen nicht vor
handen, weil der Gefangene z. 8. aus 
einer Anstalt des übrigen Bundesgebie
tes kommt, prüft der zuständige Teilan
staltsleiter bzw. der von ihm Beauftragte 
ferner den Inhalt des ggt. vorliegenden 
Haftbefehls, der Anklageschrift und des 
Urteils auf Anhaltspunkte über Verbin
dungen zur organisierten Knminalität. Im 
Zweifelsfall veranlaßt er die schriftliche 
Anfrage bei der zuständigen Staatsan
waltschaft, in Eilfällen fernmündlich 
vorab. 

Ein Gefangener gehört nur dann zur orga
nisierten Kriminalität, wenn die Staats
anwaltschaft die Bewertung eindeutig 
vorgenommen hat. 

Die erfolgte Prüfung ist auf dem 
A-Bogen der Gef.-Personalalcte - VG 3 -
im unteren Teil aktenkundig zu machen 
(~Prüfung gern. HV 4/93 erfolgt " ). 

2. Vorliegen einer erhöhten Flucht
oder einer Befreiungsgefahr: 

Bei Neuzugängen prüft der zuständ1ge 
Teilanstaltsleiter oder der von ihm Beauf· 
tragte gleichzeitig, ob Erkenntnisse vor
liegen, die auf eine erhöhte Flucht- oder 
eine Befreiungsgefahr oder auf sonstige 
von dem Gefangenen ausgehende Ge
fahren (auch Suizidgefahr) schließen 
lassen. Diese vorzunehmende Bewertung 
obliegt alle1n dem Vollzug. Hinwetse der 
Staatsanwaltschaft in diesem Zusam
menhang sind zu berücksichtigen. 

Die erfolgte Prüfung ist auf dem 
A-Bogen der GeL-Personalakte - VG 3 -
im unteren Teil aktenkundig zu machen 
("Prüfung gern. HV 4/93 erfolgt"). 

111. Maßnahmen 

Bei Gefangenen, 

a) die der organ1sierten Krimmahtät zuzu· 
rechnen sind und bei denen zugle1ch 
eine erhöhte Flucht- oder eine Befrel
ungsgefahr anzunehmen ist oder 

b) bei denen aus sonstigen Gründen eine 
erhöhte Flucht- oder eine Befreiungs
gefahr befürchtet wird oder bei denen 
besondere Verhaltensregeln zu be
achten sind, 

erläßt der zuständige Teilanstaltsleiter 
bzw. - beim Vorliegen entsprechender 
Vorbehalte - der Anstaltsleiter auf Vor
schlag des TAls eine Sicherungsverfü
gung nach anliegendem Muster (Anlage 
21. in der die Gründe nachvollziehbar dar
gelegt sind. 

Die Sicherungsverfügung enthält insbe
sondere auch Anordnungen über den 
Umgang mit dem Gefangenen 

- bei Ausführungen, Vorführungen, auch 
wenn diese zur Unzeit, d. h. außerhalb 
gewöhnlicher Dienstzeiten anfallen, 

- be1m Arbeitsemsatz und auch über die 
Modalitäten bei der Zuführung von 
und zum Arbeitsplatz, 

- beim Aufenthalt im Freien, bei Vorfüh· 
rungen/Veranstaltungen pp. außerhalb 
der Teilanstalt, 

- hinsichtlich der Unterbringung (Haft
raum mit Turmeinsicht. nahe der Zen
trale pp. ), 
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- in sonstigen Dingen (Weitergabe "von 
Hand zu Hand", Aufenthaltsbeschrän
kung auf bestimmte Bereiche, beson
deres Augenmerk, häufige Durchsu
chungen pp.), 

- hinsichtlich der Kontakte nach drau-
ßen (insbesondere beim Besuch, 
Schriftwechsel und Telefonaten). 

Die Sicherungsverfügungen werden 
neben dem feststehenden Verteiler (An
lage 2) allen Bediensteten zugänglich ge
macht, die Umgang mit dem Gefangenen 
haben. 

Die Sicherungsverfügungen werden im 
Rahmen der Vollzugsplanung, spätestens 
jedoch alle 6 Monate auf ihre Aktualität 
überprüft. Bei Gefangenen, die zwar der 
organisierten Kriminalität zuzurechnen 
sind, bei denen aber eine erhöhte Flucht
oder Befreiungsgefahr nicht oder nicht 
mehr anzunehmen ist, sind die entschei
dungserheblichen Umstände aktenkundig 
zu machen. 

IV. Zentrale Aufgaben 

1. Listenmäßige Gesamtaufstellung 
der bestehenden Sicherheits
verfügungen: 

Aus der Summe der Sicherungsverfügun
gen, aus denen die Namen und näheren 
Angaben der Gefangenen hervorgehen, 

a) die der organisierten Kriminalität zuzu
rechnen sind und bei denen zugleich 
eine erhöhte Flucht- oder Befreiungs
gefahr anzunehmen ist (,.Liste 1") 
oder 

b) bei denen aus sonstigen Gründen eine 
erhöhte Flucht- oder Befreiungsgefahr 
zu befürchten oder bei denen beson
dere Verhaltensregeln zu beachten 
sind (,,Liste 2 "l 

erstellt die Abteilung für Zentrale Auf
gaben (LZA) Listen. 

2. Amtshilfeersuchen: 

Soll für einen Gefangenen, bei dem eine 
erhöhte Flucht- oder eine Befreiungs
gefahr anzunehmen ist, vor den durchzu
führenden Transporten ein Amtshilfeer-

suchen an das Sandereinsatzkommando 
der Polizei (SEK) gerichtet werden, sind 
die besonderen Umstände, die ein sol
ches Amtshilfeersuchen erforderlich 
machen, schriftlich festzulegen und dem 
Leiter für Zentrale Aufgaben zur Abstim
mung mit der Führungsgruppe des SEK 
beim Polizeipräsidenten in Berlin zuzu
leiten. 

Auch in diesen Fällen muß die Siche
rungsverfügung jedoch Angaben darüber 
enthalten, unter welchen Sicherungs
maßnahmen Ausführungen, Vorführun
gen pp. durchgeführt werden sollen, falls 
das SEK eine Begleitung wegen Über
lastung pp. ablehnt oder im Notfall das 
SEK nicht ausreichend schnell vor Ort 
sein kann. Das Amtshilfeersuchen er
folgt ggf. während der gewöhnlichen 
Dienstzeiten durch LZA (a) bzw. außer
halb gewöhnlicher Dienstzeiten durch 
den Schichtführer Tor I. 

V . Gültigkeitsdauer 

Diese Hausverfügung tritt am 1.6.93 in 
Kraft und mit Ablauf des 31.12.1997 
außer Kratt. ' 

Die Kenntnis von der Hausverfügung hat den 
Vorteil, daß wir jetzt wissen, was der Leiter 
für Zentrale Aufgaben so alles macht. 
Schließlich ist das Schreiben von fast vier 
Seiten eine erhebliche Aufgabe, die sicherlich 
große Anstrengungen heiVorruft. 

Unter I. heißt es "Organisierte Kriminalität''. 
Wenn zwei Gefangene der Meinung sind, daß 
sie zusammen Kuchen verkaufen wollen - so 
etwas hat es schon in Tegel gegeben - der 
über mehrere Häuser geliefert werden soll, 
so ist das noch längst keine organisierte Kri
minalität, weil Kuchenverkauf nicht strafbar 
ist. Aber wenn der Gefangene X zur Abtei
lung Sicherheit- ach nein, die gibt es ja nicht 
mehr, das heißt jetzt Leiter für Zentrale 
Aufgaben - geht. und sagt, die Gefangenen 
Y, Z sind dabei. einen Drogenhandel mit 

· Heroin, Haschisch oder ähnlichem aufzuzie
hen, kann unter Anordnung der besonderen 
Sicherungsmaßnahmen diesen Gefangenen 
das Leben schwer gemacht werden. Das läßt 
vermuten, daß über kurz oder lang die A 4 
(Dealerstation) im Haus I nicht mehr ausrei
chen wird, und stau bisher einer Station ein 
ganzer Flügel dafür herhalten muß. Für 
Denunzianten brechen goldene Zeiten an. 
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Unter II. steht geschrieben, daß die Staatsan
waltschaft die Bewertung vornimmt, welcher 
Gefangener der OK zuzuordnen ist. Gnade 
Gou dem Gefangenen, der z. B. mit dem 
nicht umsonst berühmt-berüchtigten Staatsan
walt F. zu tun bekommt. Wenn der Gefan
gene nicht so will wie der Herr Staatsanwalt. 
kann es ihm leicht widerfahren, der OK zu
gerechnet zu werden und sieb fortan beson
derer Sicherungsmaßnahmen sicher wähnen. 

Vielen ist der Staatsanwalt F. durch seine 
häufigen Statements in der Öffentlichkeil in 
bezug auf die organisierte Kriminalität ein 
Begriff. Wenn dieser Mann nun die Möglich
keit hat, Gefangene "speziell" zu behandeln. 
darf man auf die Folgen gespannt sein. 

In dem Papier werden u. a. Maßnahmen dar
gestellt, die seitens der Anstalt gegenüber 
entsprechend zugeordneten Gefangenen 
durchgeführt werden können. Man hat schon 
immer Gefangene, die als besonders flucht
gefährdet gelten, in Hafträumen mit Turmein
siebt untergebracht. Ich denke, daß diese 
Hausverfügung zur OK eigentlich nur zu dem 
Zweck erstellt wurde. um die Gefangenen 
noch geeigneter als bisher zu behandeln bzw. 
wegzuschließen. 

Als besonders gefährlich eingestufte Insassen 
wurden auch früher bei Ausführungen zur 
Vernehmung, ins Krankenhaus usw. von 
Beamten des mobilen Einsatzkommandos 
"begleitet·'. Mir ist sehr unwohl. wenn es in 
der Justizvollzugsanstalt Tegel um besondere 
Sicherungsmaßnahmen geht. Nach meiner 
Erfahrung dienen diese Sicherungsmaßnah
men dazu, Gefangene einzuschüchtern und zu 
vollzugskonformem Verbalten zu motivieren. 
Ich denke, so mancher, der seit längerem auf 
A 4 sein Dasein fristet, hat das allein dem 
Umstand zu verdanken, daß einige Be
dienstete die Ansicht vertreten, daß er dorthin 
gehört. Es ist eine Seltenheit, daß Drogen
handel wirklich nachgewiesen werden kann. 
In der Regel erfolgen Verlegungen auf die 
sogenannte Dealerstation lediglich bei Zu
fallsfunden oder durch Denunziation. Die 
neue Struktur von Tegel praktiziert weiterhin 
den Stufenvollzug und fördert mehr als bisher 
das Wohlverbalten von Gefangenen. Nach 
dem Motto: .,Wer lieb und brav: ins gute 
Haus; wer böse: in den 'Müllcontainer'." 
Wenn das alles ist. was den Herren zum 
Behandlungsvollzug einfällt. na dann schönen 
Dank auch. 

Wie in dieser Ausgabe des Lichtblicks einer 
Kleinen Anfrage im Berliner Abgeordneten
haus zu entnehmen ist, wird überlegt, die 
Einweisungsabteilung der Justizvollzugsan
stalt Moabit mit über hundert Plätzen in die 
Teilanstalt I der NA Tegel zu verlegen. Wo 
soll sie denn da noch untergebracht werden'! 
Vielleicht bekommen wir nach Tegel ein 
Containerdorf. wie es für die Asylanten 
draußen an verschiedenen Stellen Verwen
dung findet. Da der Asylantenstrom stark zu
tiickgegangen ist, könnten nicht die angcm.ie
teten Container für Gefangene benutzt 
werden? Schließlich bräuchte es nur Gitter 
vor den Fenstern und zur Risikominderung 
von Fluchtgefahren würden abends die Trep
pen weggeschoben .. . 

-gäh-
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Auf Einladung der A.-Mickiewicza-Univer
sität besuchte ich Posen. Geplant waren die 
Besichtigung von Justizvollzugsanstalten und 
eine Vorlesung für Studenten der Rechtswis
senschaften an der A.-Mickiewicza-Universi
tät. Nach nur drei Stunden Bahnfahrt mit 
äußerst höflichen Bediensteten an der Grenze 
erreicbt.e ich Posen. 

Der erste Tag begann am frühen Morgen in 
der Poseuer Untersuchungshaftanstalt mit 
einer Veranstaltung für Bedienstete des Straf
vollzugs zum Thema "AIDS im deutschen 
Strafvollzug". Die ca. 60-80 anwesendeil Be
diensteten der polnischen Vollzugsanstalt 
waren sehr interessierte Zuhörer. Für das 
Referat baue ich ul!~efähr 40 Minuten ein
geplaot. Für die Ubersettung mußte die 
gleiche Z~it hinzugereebnet werden. so daß 
nach etwa 1 !.o$ Stunden 45 Minuten für die 
Beantwortung von Fragen zur Verfügung 
stehen sollten. Vorherrschendes Thema der 
Gesprächsrunde war die Frage. wie man mit 
HIV-positiven Gefangenen umgeht, die sich 
aggressiv gegen Bedienstete verhalten. Meine 
Gegenfrage, ob es schon derartige Vorkomm
nisse gab. wurde verneint. aber man wollte 
wissen, was zu tun ist. wenn es dazu kommt. 
Gerade das bat mich an die Zeit vor 1988 er
innen, als auch in Berlin <tie Justizbedienste
ten über Ängste vor nach ihrer Meinung 
möglichen InfiZierungen durch gewalttätige 
HJV-posilive Gefangene diskutierten. Das 
·wurde als sogenannte Desperado-Mentalität 
bezeichnet Zum Glück gab es bis jetZt der
artige Fälle nicht. Nach weiteren 1 1h Stun
den mußte die Diskussion beendet werden, 
weil ich mir noch die Anstalt ansehen wollte. 

Die Strafanstalt in Posen ist für Untersu
chungsgefangene konzipiert. In dem düsteren 
Bau, einem Relikt. aus dem 19. Jahrhundert, 
können sechshundert Insassen untergebracht 
werden. ln der Regel sind <tie Hafträume von 
2 bis zu 12 Gefangenen belegt. Doppelzellen 
hingegen eme Seltenheit. Das Verwaltungs
gebäude und das Haftkrankenhaus sind Neu
bauten aus dem Jahr 1978. Das Haftkranken
haus umfaßt die Abteilungen Innere Medizin. 
Chin•rgie, Dennatologie und Psychiatrie. Die 
dennatologische Abteilung ist die einzige im 
polnischen Strafvollzug. 

Besonders beschäftigte mich die Frage, wie 
man im polnischen Strafvollzug mit Men
schen mit HIV/AJDS umgeht. Die betroffc-
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Besuch in Posen 
Michael Gähner, Mitarbeiter der DAH 

neo Gefangenen sind von allen anderen Insas
sen völlig separiert und auf einer Station der 
psychiatrischen Abteilung untergebracht. Die 
Chefamin des Krankenkauses ist für diesen 
Bereich zuständig und sehr imcressiert. Zum 
Zeitpunkt meines Besuches der Station befan
den sieb sechs HN-positive Gefangene don. 

ln ganz Polen sind ca. 400 Häftlinge von 
HJV/AJDS betroffen. Bei den Infizierten han
delt es sieb ausschließlich um Drogengebrau
cher. Seitdem es HlV-Positive im Vollzug 
gibt, war nicht ein Homosexueller mit HfV in 
Haft. Der anwesende Ordinarius der medizi
nischen Palcultä.t berichtete, daß ihm in ganz 
Posen nur ein einziger Homosexueller be
kannt ist. der von AIDS betroffen war. 
Dieser ist jedoch inzwischen verstorben. 

ln Polen wird im Strafvollzug wie bei uns zu 
preußischen Zeiten gearbeitet. Wenn ein Be
diensteter einen Haftraum betritt, besteht für 
die lnsassen die Anweisung. sofort militäri
sche Haltung anzunehmen. Nachdem ich das 
in zwei Zellen erlebt hatte, wollte ich mir 
weitere Besuche ersparen. Jedenfalls ist zu 
bemerken, daß die Menschen im Strafvollzug 
mit der getrennten Unterbringung einverstan
den sind. Sie haben Angst vor ihren Mit
gefangenen. Das ist auch der Grund. warum 
die Absonderung nicht auf Widerspruch 
stößt. Außerdem ist ihre Unterbringung im 
Verhältnis zur Unterbringung der anderen 
Gefangenen "luxuriöser". 

Anschließend wurde eine sogenannte halb
offene Vollzugsanstalt am Rande von Posen 
besichtigt, in der ca. 150 Gefangene auf zwei 
Stationen untergebracht sind. Das Erd
geschoß ist für erwachsene und die erste 
Etage für jugendliche Straftäter reserviert. 
Dieser Vollzug nennt sich deshalb halboffen. 
weil <tie Insassen tagsüber draußen arbeiten, 
jedoch nach der Arbeit sofort in <tie Anstalt 
zurückzukehren haben. An jedem Tag darf 
Besuch empfangen werden. was aber wenig 
in Anspruch genommen wird. 

Wie mir erzählt wurde. ist die Arbeitslosen
quote im polnischen Strafvollzug sehr hoch. 
Sie liegt bei etwa 70 %. ln Posen ist das Ver
hältnis genau umgekehrt. Die Gefangenen 
werden hauptsächlich bei der Eisenbahn. in 
städtischen Betrieben oder ähnlichem ein
gesetzt. Der Mindestverdienst beträgt 
I 750000 Zloty, umgerechnet rund 160 
Mark, der auch an Gefangene gezahlt werden 

muß. Allerdings hat der Gefangene nur einen 
Anspruch auf Auszahlung von 35 %. der 
Rest gebt an den Staat. Auf meine Frage an 
anwesende Mitarbeiter der Justiz. was den 
Staat ein Gefangener pro Tag kostet, bekam 
ich zur Ant\\Ort ungefähr 40000 Zloty. das 
nicht mal 4 Marle entspricht. 

Am nächsten Tag besuchte ich die Vollzugs
anstall in Wronky. Dazu fuhren wir mit 
einem Wagen des Justizministeriums 70 km 
außerhalb von Posen. Das Gefangnis in 
Wronky wurde 1894 vom Staat Preußen er
richtet, denn Wronky und Posen waren t.u 
dieser Zeit deutsch. Die Anstall erinnerte 
mich stark an die Teilanstalt rr der JustiJ.voll
zugsanstalt Tegel. Der Kircbturm ist auch 
dort beherrschendes Elemem. und die Flügel 
entsprechen genau der panoptischen Bau
weise in Tegel. Die Gefangenen sind in 2-
oder 5-Mann-Zellen untergebracht. Mir 
wurde eine durch einen Gefangenen belegte 
Stube-und-Küche-Zelle gezeigt. Sie ist nur 
ein Relikt aus dem vorigen Jahrhundert. denn 
diese Räume werden nach Angaben des An
staltsleiters lange nicht mehr im eigentlichen 
Sinne genutzt. Da ich auch die Möglichkeit 
hatte, mit Inhaftierten zu sprechen. fragte ich 
einen anwesenden mit Hilfe meines Dolmet
schers. ob das so zutrifft. was bejaht wurde. 
Er ist Funktionsbausarbeiter und hat diese 
Zelle schon mehrere Jahre. 

Wronky ist eine Anstalt für Insassen. die be
reits über drei Jahre Haft verbüßt haben und 
nicht zum ersten Mal straffallig geworden 
sind. Auch in Wronky fand eine Veranstal
tung stall, an der ca. 80 Bedienstete teil
nahmen. Sie endete ebenfalls mit einer Ge
sprächsrunde. Wie nicht anders zu erwarten. 
war hier genauso das größte Problem, wie 
man sich bei gewalttätigen HJV-positivcn Ge
fangenen zu verhalten hat. ln Wronky gab es 
bisher keinen VorfaJl dieser Art. jedoch ist 
dort vor drei Jahren ersunalig das Problem 
mit AIDS im polnischen Strafvollzug auf
getreten. Getestet werden in Polen nur Gefan
gene. die wegen Narkotika - also Drogen -
einsitzen. Zum Zeitpunkt meines Besuches in 
Wronky war dort kein einziger H!V-positiver 
Gefangener bekannt. 

Mir hatte man vorher erzählt. daß die polni
schen Vollzugsanstalten mit die härtesten in 
Europa sind. Professor Schwarz von der Uni
versität in Posen. durch den dieser Kontakt 
auch zustande kam. hatte bei einer Vcranstal· 
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tung der Demsehen AIDS-Hilfe über die Zu
stände im polnischen Strafvollzug berichtet 
und dabei erklärt, daß der Strafvollzug docb 
verändert worden ist, und daß diese Angaben 
mit dem härteSten Strafvollzug in Europa 
längst nicht mehr zurreffen. Davon konnte 
ich mich selber überzeugen. 

Erfreulich fand ich die Resonanz unter den 
Bediensteten. leb kann mir kaum vorstellen, 
daß in einem bundesdeutschen Gefangnis an 
einem Nachmittag so viele Bedienstete an 
einer solchen Veranstaltung teilnehmen 
würden. Auch die Fragen bezogen sich nicht 
nur auf das TI1ema AIDS. So wurde ich z. B. 
in Wronky gefragt, wie ich mit dem aufkom
menden Paschismus in Deutschland zurecht
komme. Zufälligerweise barre ich noch einen 
Brief bei. in dem die Aktionsgemeinschaft 
aufrechter Deutscher mir miueilte. daß ich 
oach einem Machtwechsel schon auf das ncb-

tige Maß zurechtgestutzt werde. leb denke. 
dieser Brief hat mir viele Sympathien ein
gebracht. 

Die Strukturen in der Anstalt sind streng mili
tärisch. Der Anstaltsleiter einer großen Voll
zugsanstalt ist in der Regel ein Oberst. Er 
versieht seineo Dienst nicht mehr in Uniform. 
leb glaube, während des ganzen Besuches in 
den Vollzugsanstalten. habe ich nicht einen 
Offizier in Uniform gesehen. 

Sowohl in Posen als auch in Wronky war 
sehr viel medizinisches Personal bei den Vor
rragsveranstaltungen. ln Posen ist mir beson
ders die Chefärztin des Haitierankenhauses 
aufgefallen. die mich fragte. ob ich nicht der 
Meinung sei, daß es für HJV-positive bzw. 
AIDS-kranke Menschen besser sei, wenn sie 
im Strafvollzug verblieben, weil dort eine 
ausreichend medizinische Versorgung ge
währleistet wäre. Meine Amwon dazu war. 
daß es überall besser ist als im Gefängnis. 
Jedenfalls gibt es in Polen die Vorschrift. daß 
Menschen. die an AIDS erkrankt sind, ent
lassen werden. 

Leider gibt es in Polen bis auf einen Verein. 
der aber bisher nur in wenigen Vollzugsan
stalten tätig ist. keinerlei Gruppen und Ver
eine zur Betreuung von Gefangenen. Ebenso
wellig sind Vollzugshelfer oder externe Per
sonen vorhanden, die eine Betreuungsarbeit 
durchführen. 

Die Vollzugsanstallen in Polen smd z. B. in 
den Woiwodschaften (Amtsbezirke). die sich 
entlang der russischen Grenze befinden, stän
dig überbelegt. Die Woiwodschaft. der Posen 
angehört, bat nicht so viele Gefangene. so 
daß mandonvon einer _normalen~ Belegung 
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sprechen kann. Aufgefallen ist mir auch, daß 
die Mauern längst nicht so hoch sind wie 
z. B. in der Berliner Vollzugsanstall Tegel. 
Wronky ist ja immerhin eine Anstalt für 
schwerere Delikte. aber der Zaun war aller
höchstens drei Meter hoch. Neu war für mich 
ebenfalls, daß ich bei keiner Vollzugsanstalt 
einen Ausweis vorzeigen mußte. Das wäre im 
deutschen Strafvollzug nicht möglich. 

Am Donnerstag fand eine Vorlesung an der 
A.-Mickiewicza-Universität statt. die sehr gut 
besucht war. Die anwesenden Studentinnen 
und Studenten zeigten sich sehr an dem 
Thema mteressiert. Bei einer anschließenden 
Fragerunde wurde immer wieder über die 
Möglichkeiten des Schurzes vor AIDS disku
tiert. Ich wurde z. B. gefragt, an welcher 
Stelle in der Bundesrepublik die Problematik 
AIDS steht. ln Polen wird sie an elfter Stelle 
geführt. Ich denke. nach dem Bluter-skandal 
hier in Deutschland, ist AIDS hier vielleicht 
auf irgendeine Position zwischen fünfzig und 
einhundert gestiegen. Vorher war das so gut 
wie kein Problem. Zu der Veranstaltung 
kamen nicht nur Studenten der jurisuschen 
Fakultät, sondern auch etliche Medizin
studenten. 

Als Fazit dieser Reise kann gesagt. daß AIDS 
im polnischen Strafvollzug genauso ein un
gelöstes Problem ist wie im bundesdeutschen. 
Vom 1. bis 5. Juni 1994 veranstaltet die 
A.-Mickiewicza-Uruversität in Posen ein in
ternationales Symposium zum Thema AIDS 
und Recht, zu dem Teilnehmer aus der gan
zen Welt erwartet werden. Die Veranstaltung 
wird in deutscher Sprache stattfinden und der 
Lichtblick zu gegebener Zeit darüber be
richten. 

1 0 Jahre Deutsche AIDS-Hilfe 
Am 29. November 1993 feierte die Deutsche 
AJDS-Hilfe ihr zehnjähriges Jubiläum mit 
einem Pestakt in der Dresdner Semper-Oper. 
Eigentlich ist AIDS niemals ein Grund zu 
feiern, und wie die Zeichen der Zeit aus
sehen. werden auch die Miuel der AIDS
Hilfe in den nächsten Jahren stark gekürzt. 
Obwohl durch die gute Pressearbeit des 
Herrn Gesundheitsministers Seehafer die 
Öffentlichkeit für den Bereich AIDS wieder 
stark sensibilis iert wurde, hat das keinerlei 
Einflüsse auf die Finanzpolitik der Bundes
republik zum Thema AIDS. 

Worum geht es bei diesem sogenannten Blu
ter-Skandal? Die Bundesrepublik Deutschland 
vcrbrauchl 25 % aller Blutkonserven dieser 
WeiL Wir verbrauchen so viel, wie das ganze 
Resteuropa zusammen. Das liegt zum einen 
daran. daß bei uns die bekannten Bluter mit 
Blutgerinnungsmitteln versorgt werden, um 
die Lebensqualität zu heben. Ln keinem ande
ren Land der Erde werden soviel Hämoglo-

binpräparate benöugt. Daß mit den Blutprä
paraten einiges nicht stimmte, dürfte inzwi
schen jedem klar geworden sein. Wenn von 
ca. 5000 bekannten Blutern fast die Hälfte 
HIV-infiZiert und einige schon daran verstor
ben sind. kann man sich leicht ausrechnen, 
daß das nur durch infizierte Blutpräparate 
passiert ist. 

Diese gure Pressearbeit hat zur Folge. daß 
die Öffentlichkeit wieder über Zwangstests 
redet und Herr Gauweiler un fernen Mün
chen Oberwasser bekommt und seine harte 
Linie durch die Hintertür einführen möchte. 
Vielleicht ist manchen gar nicht aufgefallen. 
daß der Gesundheiu.minister CS U-Mitglied 
ist und seit vielen Jahren für Zwangstests ein
tritt. Phänomenal war auch die An. wie eine 
Bundesbehörde mit einem einzigen Feder
strich aufgelöst werden konnte. Das hat den 
Bediensteten in Sonn einmal gezeigt, wie 
sicher ihre Stellen sind 

Viele werden sich fragen. was hat das mn 
10 Jahre Deutsche AIDS-Hilfe zu tun·? Sehr 
viel! Ohne die Sensibilisierung der Öffentlich· 
keit wäre AlDS wieder ein Thema gewesen, 
was den ,.normalenM Deutseben gar nicht in
teressiert. Wie heißt es zumeist: .. Das betrifft 
doch nur Schwule und Fixer: ich bin ja 
eigentlich trcu und geh' nur ab und zu mal 
fremd. leb kann mir doch AIDS nicht holen. ·· 

10 Jahre Deutsche AIDS-Hilfe. heißt zehn 
Jahre Aufklärung und auch zehn Jahre Arben 
für und mit inhaftierten Menschen, die von 
Hrv und AIDS betroffen siod. Seit zehn Jah
ren wird eine Spritzenvergabe im Strafvoll
zug von den regionalen AIDS-Hilfen und von 
der Deutschen AIDS-Hilfe gefordert - bisher 
leider vergeblich. Hoffen wir. daß es bis lUtn 

ll. Jahr AIDS-Hilfe eine Spritzenvergabe nn 
deutschen Strnfvollzug gibt. 

-red 
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Wie in unserer letzten Ausgabe (Sept./Okt.) 
angekündigt, befassen wir uns diesmal mit 
weiteren Einzelheiten des Berichts des CPT. 
Konkret sollen die ,.Medizi.n.ischen Aspekte·• 
im Zusammenhang mit HfV-lnfektion bzw. 
AIDS-Erkrankung innerhalb der Gefängnisse 
näher beleuchtet werden. 

Die CPT-Delegation bat festgestellt, daß die 
allgemeinen ärztlichen Einrichtungen in den 
Justizvollzugsanstalten Moabit und Tegel zu
fnedenstellend sind. Die Zahl des medizini
schen Personals und der Pfleger/innen in den 
jeweiligen Einrichtungen wird als ausrei
chend beschrieben, des weiteren gab es ange
messene Möglichkeiten für den Erbalt der 
mediziruschen Versorgung durch Fachärzte. 

Die Berliner Gefängnisse verjiJgen über einen 
:.emralen Gesundheitsdiensl. Dort sind für 
eine Gesamtzahl von ca. 4700 Insassen (Ende 
1991 . im Besuchszeitraum der Delegation -
Anm. d. Red_) erwa 30 A.'n.te in Vollzeil
beschiiftigung wui mehr als 200 Pflegerlin
nen und Pflegehelferlinnen ebenfalls als Voll
zeilbeschiiftigle tätig. 

Die medil.inische Ausslattung und Kranken
räume in den besuchten Ansrallen reichten 
von angemessen bis sehr gu1, wobei in 
Moabit der Bereich, in dem die Umerbrin
gUilg erfolgl, recht all ist (wahrscheinlich 
residiert der ~LadenM aus diesem Grunde 
unter der Adresse .,Alt-Moabit" ... - Anm. d. 
Red.). 

ln Gesprächen mil Gefangenen hörle die 
Delegation einige wenige Beschwerden über 
die QualitäJ der nicht-psychiatrischen medi(.i
msclten Versorgung. Es schien sich jedoch 
eher wn geringfügigere Pwrkte l.U handeln. 

in Tegel gab es allerdings Klagen darüber, 
daß es in Notf'ällen eine geraume Zeit 
dauert, bis ein Arzt kommt. 

Die CPT-Delegation besicluigte die Einzel
haflabteilung in der Psychiatrisclt-neurolo-
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Bericht des 
Europarates 

CPT (2) 
über den Deutschlandbesuch des 
"European Committee for the Prevention of Torfure and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishmenr 
- vom 8. bis 20. Dezember 1991 

gischen Abteilung (PN-Abteilung) in Tegel. 
Die physischen Bedingungm dort sind akzep
tabel. Hier stehen Möglichkeilen für eine vor
übergehende Umerbringung von Patienten. 
deren Verha/Jen zu einer Gefährdung ihrer 
Sicherheil oder der Sicherheit OJulerer Pa
riemen führen könllle, zur Verfügung . Aus 
Aufzeichnungen ging hervor, daß diese Abtei
lung 1991 in 64 Fällen belegt worden war 
(sellener als in den Jahren 1989 wul 1990). 
Allerdings konme die Delegation aus den 
Aufzeichnungen nicht enlnelunen, wn wie 
viele Patiemm es sich lumdell wui wie klnge 
die Einzelhaftdauer betragen haue. Es war 
ebenfalls nicht möglich festzusullen, wie 
hiiujig lnsmune!lle kärperlichen Zwangs ein
gesetzt worden woren. Dennoch ergab sich 
aus den Gespräche~~ mit dem medizinischen 
Personal, daß die Verwendung dieser lnslm
meme nicht unüblich ist. 

Das CPT legt Wert auf die Feststellung, 
daß Patienten, die ernsthafte mentale Stö
rungen aufweisen oder gewalttätig s ind, 
genau beobachtet wer den und Unterstüt
zung erfahr en sollten, ggf. in Kombination 
mit einer Ruhigstellung. Der Rückgriff auf 
kör perlieben Zwang sollte nur sehr selten 
erfolgen. 

Es ist selbstverständlich, daß die sorgfältige 
Aufzeichnung jeglicher Verhiingung von Ein
zelhaft oder Verwetzdung von Jnsmunelllen 
körperlichen Zwangs eine grundlegende Ga
ramie gegen möglichen Mißbrauch ist, und 
daß diese im allgemeinen ein wesemlicher 
Aspekt einer guten Vern:altung ist. 

Das CPT empfiehlt daher den deutschen 
Behörden zu gewährleisten, daß jegliche 
Unter bringung in Einzelhaftzellen und j eg
liche Verwendung von Instrumenten kör
perlichen Zwangs, unabhängig davon, ob 
dies im medizinischen Kontext oder ander
weitig erfolgt, sorgfaltig festgehalten wird, 
und zwar unter Angabe der Gr ünde und 
der jeweiligen Dauer der Maßnahme. 

In der Stellungnahme der Bundesregierung 
hierzu wird eingeräumL. daß "die Unterbrin
gungssirnation in der Psychiatrisch-neurologi
schen Abteilung des Krankenhauses der Ber
liner Vollzugsanstalten in der Justizvollzugs
anstalt Tegel auch von der Landesjustizver
waltung als unzulänglich angesehen wird-. 
Femer ist der Stellungna.hme der Bundes
regierung zu entnehmen, daß einige Verbes
serungen dadurch erreicht worden seien. daß 
die Bettenzahl in einigen Hafträumen redu
ziert wurde und die Stationen der PN-Abtei
luog nunmehr überwiegend als .,offene Sta
tionen~ geführt werden. 

Die baulichen Umstände lassen jedoch eine 
.. wirklich befriedigende Lösung" rucht zu. 
Abhilfe soll dann das geplante neue Vollzugs
krankenhaus schaffen, das nach dem gegen
wärtigen Stand der Dinge in etwa vier Jahren 
zur Verfügung stehen dürfte ... 

Fragen in Zusammenhang mit HIV 

in den beiden besuchten Bwulesländem 
(Bayern und Berlin) si!ul die Verfahren in Zu
sammenhang mit den TeslS umerschiedlfch. 
In Berlin wird allen Neueingewiesenen ein 
freiwilliger Test angeboten. In Bayern da
gegen ist der Test bei der Aufnahme Pflicht. 
Ln Sachsen gab es l.Um Zeitpunkt der Besich
Iigung noch keine Bestimmungen in bez.ug auf 
die Tesls. 

Das CPT stellte hierbei fest: 

Die bestehenden Beratungsangebote in der 
J ustizvollzugsanstalt scheinen nicht efTekth• 
zu sein. Es ist äußerst wichtig, daß die Be
troffenen ausreichend beraten werden, 
und zwar sowohl vor als auch ggf. nach 
dem Test. 

Die Delegation stellte fesi, daß H!V-positint 
Gefangene in den Justiz~·ollzugsan.~Ialten 
Moabit wul Tegel im nomwlen Voll::.ug 
~~:aren, wenn es ihnen gut ging. ln du Justi;:-
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vollzugsansfall Straubing gab es keine Hin
weise auf eine Isolation. 

Dennoch hörze die Delegation Klagen dar
über, daß H!V-positive Gefangene in 
Deutschland unterschiedliche Fonnen der 
Isolation und Diskriminienmg erleiden, so 
z. 8. Einzelhaft, das Verbot, bestimmte Tärig
keitefl auszuüben usw. 

Das CPT unterstreicht auch die Bedeutung 
eines kontinuierlichen AIDS-Aufklärungs
programms {Übertragungsrisi.ken und 
Möglichkeiten, sich zu schützen) für die 
Gefangenen und für die Gefängnisbeam
ten. Die Qualirär der lnformarionen, die zum 
Zeirpunkr der Besichtigung der Delegation in 
der Justizvollzugsanstalt WalLtheim erzeilt 
wurden, war besonders schlechr. 

Die Stellungnalunc der Bundesregierung fällt 
auch hier wieder "rosiger·· aus als der reale 

Sachstand. So wird Beratung von Gefangenen 
im Zusammenhang mit der Durchführung 
von HJV-Tests als "optimal- bezeichnet, mit 
der Einschränlcung, daß dies erst seit etwa 
"drei Jahren" der Fall sein soll ... Ferner 
führt die Bundesregierung aus - um nicht zu 
sagen sie "schmettert" -, daß die Vollzugs
ärzte sowie das Pflegepersooal, aber auch die 
in der Anstalt tätigen Sozialarbeiter ,.durch 
umfangreiche Portbildungsveranstaltungen 
zum Themenkomplex Drogenabhängigkeit, 
HIV-lnfektionen und AIDS-Erkrankung 
umfassend geschult sind ... "! - Man höre und 
staune. wie spezialisiert die uns betreuenden 
Bediensteren durch diese Regierungserklä
rung auf einmal geworden sind. Und "Hut 
ab" vor den betreffenden Amtspersonen, daß 
sie ihr geballtes Fachwissen in dieser Sparte 
bislang so gut geheimhalten konmen ... ! 

Ach so, die Bundesregierung räumt aller
dings ein. daß es für alle HJV-Infizierten nur 

eine Psychologin gibt, die aber dafür bei den 
Gefangenen "besonders großes Vertrauen 
genießt". 

Fragen in Zusammenhang mit 
Drogengebrauch 

Die Delegation war in hohem Maße schok
kiert vom Ausmaß der Drogenproblematik in 
den Berliner Gefängnissen, insbesondere in 
der Justizvollzugsanstalt Tegel. Viele unserer 
Gesprächspartner, darunter auch Behörden
verzreter, bestätigten, wie gravierend dieses 
Problem ist. Von verschiedener Seire erfuhr 
die Delegation von Todesfällen aufgrund 
einer Überdosis, zu denen es inj{mgerer Ver
gangenheit vor allem in Tegel gekommen 
war. Diesbezüglich möchte das CPT die 
Aufmerksamkeit der deutseben Behörden 
auf die Vielzahl von Klagen lenken, die 
vermuten lassen, daß Gefängnisbeamte in 
den Drogenhandel, der offenbar i.n der 
Justizvollzugsanstalt Tegel stattfmdet, ver
wickelt sind. 

Die Delegacion stellte fest, daß es nur sehr 
eingeschränkte Möglichkeiten einer Teil
nahme an Entzugsprogrammen gibr: im Ge
fängniskrankenhaus Moabit wurden einigen 
Insassen kurz vor ihrer Enclassung Substitu
tionsprogramme angeboten. Für Langstrafer 
gibt es offenbar keine emsprechenden Maß
nahmen. 

Zusammenjassend läßi sich sagen, daß der 
Ansatz in bezug auf das Drogenproblem im 
wesentlichen auf Zwang basiert, in der Ab
sicht, die Etablierung und Ausweitung von 
Drogmhandel und -gebrauch in den Gefdng
nissen zu verhindern. Es wäre hilfreich, wenn 
dieser Ansarz durch angemessene Behand
lungsprogramme ergänzt würde. 

Das CPT empfiehlt den deutschen Behör
den, die bestehenden Programme zur Be
handlung drogenabhängiger Insassen in 
den Berliner Gefängnissen umfassend aus
zuweiten, und zwar unabhängig vom Sta
tus der Betroffenen (Untersuchungsgefan
gene, Strafgefangene usw.). 

Narurlich vertritt die Bundesregierung in 
ihrer Stellungnahme wieder eine von grauer 
Theorie geflirbte Meinung. Sie gibt aber 
wenigstens treuherzig zu. daß es selbst den 
Rahmen ihrer eigenen Ste!Jungnahmen 
"sprengen würde" . .,alle Maßnahmen darzu
stellen, die in den Berliner Justizvollzugsan
stalten für drogenabhängige Gefangene 
durchgeführt werden oder sich in Vorberei
tung befinden ... '" 

Dies finden wir von der Lichtblick-Redaktion 
auch und verzichten daher auf die Sprengung 
unseres Artikels zu diesem Punkt. 

Mit einer Bemerkung in der Stellungnahme 
der Bundesregierung zum Thema Drogenpro 
blematil< stimmen wir jedoch übereio: mit der 
Erkennto.is nämlich, daß .. eine volle und ab
schließende Therapie unter den Bedingungen 
des Vollzuges kaum durchgeführt werden 
kann"!!! 

-kra-



10 

Ein solcher Versuch der Lösung eines unlös
baren Dilemmas im Sinne Christies durfte der 
Rechtsschutz in totalen Institutionen sein. 
Deshalb gibt es zum Versuch, Gefangenen in 
solchen Institutionen Rechtsschutz zu ermög
lichen, mehr Fragen als Antworten: 

Welche inneren und äußeren Bedingungen 
braucht Rechtsschutz in der totalen . Institu
tion? Wie effektiv für die Eingespemen kann 
er sein? Kann Rechtsschutz die totale Institu
tion verändern oder aufheben? Befinden sich 
Rechtsschutz und totale Institution i:n einem 
unlösbaren Widerspruch? - Einigkeit bestand 
bei den Teilnehmern der Tagung zunächst 
darüber, daß ein effektiver Rechtsschutz für 
Menschen in der totalen Institution wün
schenswert wäre und in einer bürgerlichen 
Gesellschaft, in der Rechtsschutz eine zen
trale Bedeutung hat. eigentlich selbstversländ
liches Ziel sein sollte. Dabei darf sich Rechts
schutz nicht auf die formalen Möglichkeiten 
reduzieren, in einem Verfahren seine Rechte 
geltend machen zu können, sondern muß die 
tatsächliche Durchsetzbarkeil der Rechte mit 
umfassen. 

Die Tagung bestand aus drei Teilen: Rechts
schutz in deutschen Gefangnissen (I.). Aus
ländische Erfahrungen und Alternativen (II.). 
Rechtspoiltische Konsequenzen (IIl.). 

I. Rechtsschutz in 
deutschen Gefängnissenn 

In seiner kurzen Eröffnungsansprache bezog 
sich Prof. Dr. Feest. Universität Bremen2>, 
auf Erving Goffman. der totale Institutionen 
bereits 1961 so definierte: 

,. ln totalen Institutionen besteht eine funda
mentale Trennung zwischen einer großen, ge
managten Gruppe, treffend ' Insassen' ge
nannt. auf der einen Seite und dem weniger 
zahlreichen Aufsichtspersonal auf der ande-
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Total.e Institution 
und Rechtsschutz* 
Elke Wegner-Brandt 

"Resozialisierungsversuche an Rechtsbrechern schaffen Gerechtigkeitspro· 
bleme. Der Versuch, nur ein angemessenes Maß an Leid zuzufügen, schafft 
rigide, für individuelle Bedürfnisse unsensible Systeme. Es scheint so, als ob 
die Gesellschaften im Kampf mit Straftheorien und -praktiken von einem 
Versuch, ein unlösbares Dilemma zu lösen, in den nächsten stolperten." 

Nils Christie, Grenzen des Leids, 1986 

ren. Für den Lnsassen gilt, daß er in der Insti
tution lebt und beschränkten Kontakt mit der 
Außenwelt bat. Das Personal arbeitet häufig 
auf der Basis des 8.Stundentages und ist so
zial in die Außenwelt integriert. Jede der 
beiden Gruppen sieht die andere durch die 
Brille enger feindseliger Stereotypien. .. . Das 
Personal hält sich für überlegen und glaubt 
das Recht auf seiner Seite, während die In
sassen sich - zumindest im gewissen Sinn -
unterlegen, schwach, tadelnswert und schul
dig fühlen. "3' 

Als Goffmans Text 1961 erschien. waren 
Menschen in totalen Institutionen nahezu 
rechtlos. In den USA nannte man sie ,.slaves 
of tbe state". ln der BRD wurde ihre Recht
losigkeit mit der Unterwerfung unter ein .,be
sonderes Gewaltverhältnis.. begründet. bis 
das BVerfG dieser Lehre im März 1972 den 
Boden entzog und böchsrrichterlich fest
stellte, daß die Grundrechte für freie wie 
inhaftierte Bürger nur durch ein Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt wer
den dürfen (BVerfGE 33. 1 ff.): eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit. 

Das als Folge der Entscheidung des BVerfG 
seit 1.1.1977 geltende Strafvollzugsgesetz 
(StVollzG) enthält in seineo §§ 108 ff. Rege
lungen zum Rechtsschutz der Gefangenen. 
Mit der Frage nach der Efftzienz dieses 
Rechtsschutzes und der Frage nach der Um· 
setzung von durch Gefangene erstrittenen 
Gerichtsentscheidungen befaßte sich eine im 
Dezember 1990 beendete. von der DFG ge
forderte Untersuchung, durchgeführt von 
Prof. Dr. Feest und Dr. Peter Selling.4> Die 
Ergebnisse der Untersuchung faßte Feest 
lrurz zusammen: 

In ca. 1400 Fällen jährlich werden Entschei
dungen der Strafvollstreckungskammern mit 
der Rechtsbeschwerde zum OLG angegriffen. 
Gerichtliche Erfolge beim OLG erzielten ca. 
7 % der Gefangenen. In diesen 7 % sind je
doch 3,5 % Verfahren enthalten, die beim 
OLG zunächst mit einer Zurückverweisung 
endeten, so daß lediglieb 3,5 % der Ver
fahren im ersten Rechtszug beim OLG er
folgreich waren. Bei den zurückverwiesenen 
Fällen konnte das Gericht in mehr als der 
Hälfte der Fälle keine eigene Entscheidung 
treffen (Emessens- bzw. Beurteilungsspiel
raum der Anstalt), so daß die Anstalt zur 
Neubescbeiduog unter Beachtung der Auffas
sung des Gerichts verpflichtet wurde. Diese 
Neubescbeidung verlief im Großteil der PäUe 
erneut negativ für die Gefangenen, so daß 
diese am Ende des Verfahrensweges immer 
noch mit leeren Händen dastanden. Ein Teil 
der zurückverwiesenen Verfahren bane sieb 
prozessual erledigt. so daß allenfalls noch die 
nachträgliche Peststellung der Rechtswidrig· 
keit eine .,Erfolgsmöglichkeit" war. Nur in 
einem knappen Drittel der zurückverwiese
nen Fälle kam es zu einer konkreten Ver
pllicbtung der Anstalt durch das Gericht. 5> 

Auch hinsichtlich der Umsetzung von Ent· 
scheiduogen. die Gefangene erstritten haben, 
zeigt sich nach der Untersuchung die totale 
Institution Gefangnis als sehr resistent gegen
über dem gerichtlieben Rechtsschutz. Dies 
liegt nach Auffassung von Feest zum einen 
an ihrer tatsächlichen Macht (es gibt z. B. 
keine rechtliche Handhabe, die Umsetzun& 
dieser Entscheidungen zu erzwingen). zum 
anderen an der rechtlichen Tolerierung dieses 
Zustandes durch Gerichte und Gesetzgeber 
(Ermessens- und Beurteilungsspielräume). 

* Bericht über eine Tagung, veranstaltet von der Wissenschaftlichen Einheit Kriminalpolitik
forschung (WE KRIPF) der Universität Bremen und dem Arbeitskreis Junger Kriminologe.n 
(AJK) vom 8.-10.5.1992 in Bremen. 
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Die Ergebnisse der Untersuchung sind für 
den Rechtsschutz nach §§ 109 ff. StVollzG 
., wenig positiv". 6l 

Diese Einschätzung bestätigte Roben C. 
Plumbohm, geprüfter Rechtsanwalts- und 
Notarsgehilfe, der mehr als 15 Jahre in Haft 
war und sich von Beginn der Gelrung des 
StVollzG an mit den darin enthaltenen 
Regelungen des Rechtsschutzes befassen 
mußte. Er brachte insgesamt 299 Beschwer
den für sich und andere Gefangene vor Ge
riebt. Dabei erreichte er bundesweit wichtige 
Erfolge, z. B. den Beschluß über die Zulas
sung von UKW-Radios (OLG Frankfurt v. 
14.11.79-3 Ws 331178 s StVollzG) oder die 
Emsebeidung des BVerfG über die Pllicbt der 
Vollzugsbebörden. rechtzeitig über die Ur
laubsanträge von Gefangenen zu entscheiden 
(StV 1985, 241). Plumbohm faßte seine Er
fahrungen wie folgt zusammen: 

- Rechte und RechtsschUlZ werden dem Ge
fangenen nicht als selbstverständlich zuge
billigt. Es besteht die Tendenz, ihm diese 
Positionen zu entziehen. Dies geschieht 
z. B. durch die Nicbrbescheidung von An
trägen, Drohungen mit Verlegung und/ 
oder Erschwerungen der Haft, bis bin zu 
.. Bestechungsversucben" z. B. durch die 
Zuweisung gut bezahlter und guter Arbeit, 
und zum Versuch direkter Einflußnahme 
durch Richter: 

- die Versuche, Rechtspositionen zu entzie
hen. haben zum Teil zusätzlichen Strafcha
rakter (nach erst einem Jahr Haft sollte der 
Rechtsbrecher Plumbohm als zusätzliche 
Strafe kein Recht bekommen dürfen); 

- die gerichtlieben Verfahren dauern zu 
lange (bei Plumbohm bis zu 31 Monaten), 
weshalb Gefangene mit relativ kurzen Stra
fen bereits wegen ihrer Strafdauer prak
tisch keinen Rechtsschutz haben; 

- positive Entscheidungen für den Gefange
nen werden nicht oder nur verzögert um
gesetzt (bis zur Erstellung eines Vollzugs
planes dauerte es in einem Fall nach 
rechtskräftiger Entscheidung fünf Jahre); 

- Vornahmeanträge nach § 113 StVollzG 
(Untätigkeüsklage) waren größtenteils er
folglos; 

- die Zulässigkeilsvoraussetzungen für alle 
Verfahrensabscbnitte. insbesondere die der 
Rechtsbeschwerde, sind zu kompliziert, an 
der Rechtsbeschwerde scheitern selbst 
Rechtspfleger; 

- die Kosten des Verfahrens sind für Gefan
gene viel zu hoch; 

positiv hervorzuheben ist die sorgfältige 
Bearbeitung von Verfassungsbeschwerden 
durch das BVerfG. 

Pür Plumbohm sind Probleme des Rechts
schutzes ganz eindeutig Probleme der totalen 
Institution, die für ihn größtenteils wegfielen, 
als er in den offenen Vollzug kam. Und- wie 
Plumbohm schloß: ..... mit der Entlassung er
ledigt sich das von selbst." 

Dr. jur. Ulricb Kamann, Richter am Amts
gericht Werl und als Strafvollstreckungsrich
ter beim LG Arnsberg zuständig für die NA 
Werl, führte - bezogen auf seine jahrelangen 
Erfahrungen7> zusätzlich aus: 

- Bereits bei der StVK scheiterten ca. 50 % 
der Verfahren am fehlenden oder verspä
teten Widerspruch nach § 109 Abs. 3 
StVollzG; 

- die JVA verzögert oft (z. B. durch die 
Nichtabgabe vom Richter angeforderter 
Stellungnahmen) die Verfahren; 

- der Richter kann eine über die formale Be
teiligung der NA am Verfahren binaus
gehende Beteiligung nicht erzwingen; 

der Richter kann die Umsetzung seiner 
Entscheidungen nicht erzwingen: 

- die obergerichtliche Rechtsprechung er
weitert zunehmend die Beurteilungs- und 
Ermessensspielräume zugunsten der An
stalt, eine effektive Kontrolle durch den 
Richter wird so unmöglich. 

J I 

Karnano versuchte, diese Situation als Media
tor durch eine kompensatorische Verfahrens
leitung positiv zu verändern. indem er 1991 
in 60 Fällen vom Gesetz nicht vorgeschrie
bene Anhörungen durchführte und versuchte. 
den Verfahrensbeteiligten Vergleiche zu er
möglichen. Das bereits geschilderte Verhal
ten der Anstalt änderte sich nicht. Vergleiche 
waren nur in zwei Fällen möglich . Daß die 
Vergleiche erzielt werden konnten, lag an 
dem (zufällig liberalen) Vertreter der Anstalt , 
während sich die Vertreter der Anstalt in 
anderen Verfahren nicht vergleichen wollten. 
Die Gefangenen empfanden die Anhörungen 
durchweg als positiv, weil sie Gelegenheit 
harten. ihre Interessen im direkten Gespräch 
mit dem Richter vertreten zu können. 

Kamanns Forderungen für einen verbesseneo 
Rechtsschutz lauteten: 

- Die Beurteilungsspielräume der Anstalt 
.,müssen vom Tisch"; 

- entweder muß die Widerspruchsfrist ver
längert oder das Widerspruchsverfahren 
muß gestrichen werden; 

- § 115 StVollzG muß (zu Lasten der Ent
scheidungsbefugnisse der Anstalt und zu
gunsten der Entscheidungsbefugnisse des 
Richters) geändert werden: 

- es muß eine Verpflichtung für die Anstalt 
geben. sicherzustellen, daß entscheidungs
fahige und entscheidungsbefugte Bedien
stete ao Anhörungen teilnehmen; 

- die Arbeit des Vollstreckungsrichters muß 
zeitlieb höher bewertet werden, damit die 
zeitintensiven Anhörungen durchgeführt 
werden können. 

Die Einschätzung des Rechtsschutzes nach 
§§ 109 ff. StVollzG durch die Vorreferenten 
wurde so von Heinz Kameier, seit vielen 
Jahren Pfarrer im psycltiatrischen Kranken
haus Lippstadt8>, auch für die Psychiatrie als 
einer totalen Institution, in der dieselben 
Regelungen gelten, bestätigt. Kameier hob 
die zusätzlichen schweren Probleme hervor. 
die für die Betroffenen in der Psychiatrie 
durch den auszufüllenden Begriff der .,Ge
fahrlichkeit"9l entstehen . 

Dr. jur. Holger Hoffmann10>, Rechtsanwalt 
mit jahrelanger Erfahrung als Rechtsberater 
für forensisch-psychiatrisch Untergebrachte 
im Rahmen der RechtSberatung des Vereins 
fiir Rechtshilfe im Justizvollzug des Landes 
Bremen e. V., gab einen ergänzend~n Ein
blick in die Bremer Praxis. Danach gibt es in 
Bremen kaum Verfahren von Maßregel
patienten, da Probleme in der Regel auf ,.kur
zem". d. h. telefonischem Wege zwischen 
Gericht und Anstaltsleitung entschieden wer
den. Hoffmann schilderte eindringlich die 
demütigende und hilflose Position vieler Pa
tienten, we!Ul sie z. B. gezwungen sind. als 
einzelne vor dem Patientenkollektiv ihre An
träge zu begründen. 

Dr. jur. Kar! Peter Rotthaus, bis 1992 
Präsident des Justizvollzugsamtes Rheinland 
(Köln) und vorher langjähriger Leiter der 
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soziah.hcrapeULischen Anstalt JV A Gelsenk ir
eben, bestätigte die ~mangelnde Bedienungs
freundlichkeit .. der §§ 109 ff. StVollzG. Er 
wies als eine Komponeme für die Ablehnung 
von Anträgen Gefangener durch die IV A auf 
bestehende soziale Probleme hin (fehlende 
Wohnungen. soziale Bindungen). Ebenso sei 
die Tendenz der Anstalten zur Gleichmache
rei, stau individuell zu entscheiden, sowie die 
Überbewertung von allgemeinen Befürchtun
gen (z. B. bei der Genehmigung von Klein
computern) ein Problem. 

Raubaus verwies auf beachtliche positive Er
folge, erstriuen durch RechtsschULzverfahren 
von Gefangenen (so zu § 42, § 19. VV zu 
§ 13 StVollzG). und bezog sich auf positive 
Erfahrungen bei der Lösung von Problemen 
durch persönliche Gespräche zwischen G~ 
faogenem und Anstaltsleitung. 

Ebenso könne die Beteiligung von Landtags
abgeordneten oder auch eine Petition an den 
La.ndtag eine Möglichkeit sein, für die Inter
essen von Gefangenen etWas zu tun. RoLlhaus 
befürwortete ausdrücklich. Anhörungster
mine direkt in der IV A durchzuführen, um 
die erforderliche Beteiligung von Bedienste
ten bei der Anhörung sicherzustellen und 
durch soziale Nähe Sympathie zu erzeugen. 
Die Anwesenheit für die jeweiligen Bedien
steten im gerichtlichen Verfahren sollte b~ 
reits jetzt ein ,.nobile officium" sein. Gegeb~ 
neofalls sollte eine Pflicht zum Abschluß von 
Vergleichen gesetzlich festgeschrieben wer
den. Allgemein wies Rollbaus darauf hin, daß 
nach seiner Auffassung hierarchische Struk
turen wie in einer IV A nur durch Einfluß auf 
die Spitze verändert werden könnten. 

Die Diskusston ergab, daß nach Erfahrungen 
Gefangener in Berlin in Gesundheitssachen 
mit der Ankündigung der Durchführung eines 
zivilrechtliehen Beweissicherungsverfahrens 
gegen die JV A gute Erfolge erzielt wurden. 
Außerdem wurde darauf hingewiesen, daß 
die Umsetzung von positiven Entscheidungen 
rür Gefangene auch ein Problem der Begrün
dung ist (Einzelfallentscheidung oder all
gemeine Verpflichtung für alle Vollzugs
behörden). Als weiteres Problem wurde ~ 
oannt, daß Vorlagebeschlüsse zum BGH in 
der Regel dadurch umgangen werden, daß 
die Fälle zu Einzelrillen gemacht werden, die 
so noch nicht von einem anderen OLG ent
schieden wurden. 

Die eingangs gestellten Fragen können nach 
meiner Auffassung nach dem lohalt der Refe
rate wte folgt beantwortet werd.en: 

Die Bedingungen der totalen Institution be
summen dte Möglichkeiten des Rechtsschut
zes Rechtsschutz kann die totale Institution 
m threm Wesen nicht verändern, sondern nur 
pantell Änderungen erreichen, die die totale 
ln~olitution in ihrem Bestand nicht gelährden. 
Die Entrcchtüchung der Insassen. die mit der 
Unterbringung in emer totalen [nstitution auf 
Grund der dort herrschenden Bedingungen 
stattfindet, ist durch gesetzlieb gewahrten 
Rechtsschutz nicht wieder aufbebbar. Zu 
ändern oder im wesentlichen aufzuheben smd 
deshalb die totalen InstitUtionen selbst (z. B. 
muß der offene Vollzug als eine menschen-

freundlichere totale Institution endlich der 
Regelvollzug werden). Da dies in weiter 
Ferne liegt, bleibt die Frage nach möglichen 
Verbesserungen des jetzigen Zustands, so
wohl bezüglich der totalen Institution, als 
auch des Rechtsschutzes. 

ß. Ausländische Erfahrungen 
und Alternativen1ll 

Eröffnet wurde dieser Tagungsteil (der zu
gleich das Fünfte Internationale Symposium 
der WE Kriminalpolitikforschung der Univer
sität Bremen war) mit einer kurzen Begrü
ßungsansprache durch den Bremer Senator 
für Justiz und Verfassung, Dr. Henning 
Scherf. Er befürwortete ausdrücklieb die Ent
deckung des psychisch kranken Menschen als 
Mitbürger und die damit verbundene Ent
wicklung hinsichtlich der Auflösung der 
psychiatrischen Krankenhäuser (so für Bre
men die Schließung der Klinik Blaokenburg). 
Daß psychisch kranke Menschen mitten umer 
den sonstigen Bürgern leben. stau in einer 
totalen Institution untergebracht zu sein. sei 
eine Bereicherung des Lebens für alle. Ähn
liche Entwicklungen seien für Strafgefangene 
WÜnschenswert. nämlich ihre Entdeckung als 
Mitbürger und damit verbunden auf lange 
Siebt die Auflösung der totalen Institution 
Gefängnis. 

Pawel Moczydlowski12>, Soziologe aus War
schau und seit 1990 Direktor des polnischen 
Gefängniswesens, beschrieb die Situation in 
polnischen Gefängnissen vor und nach den 
politischen Umwälzungen der letzten fünf 
Jahre. 

Allgemein wurde Kriminalität in Polen als mit 
aller Härte zu bekämpfeoder politischer An
griff auf den sozialistischen. umf&ssend ge
rechten Staat gesehen (z. B. Diebstahl = 
staatsfeindliebe Privatisierung). Das Ergebnis 
dieser Politik waren völlig überbelegte Ge
fängnisse (1987 130000 Gefangene), in 
denen Sicherheit oberstes Gebot war. Diese 
Sicherheit war nur mit straffen Befehlsstruk
turen. Überwachung und Kontrolle - gleich
zusetZen mit Gewalt und der entsprechenden 
Gegengewalt - möglich. für die Gefangenen 
etwas zu tun, war unter diesen Bedingungen 
unmöglich oder von den jeweiligen politi
schen Verhältnissen abhängig. In 14 Gefäng
nissen gab es zusätzlich abgeschlossene Poli
zeigefängnisse. über deren Insassen die Poli
zei beliebig verfügen konnte. Sie benutzte sie 
zu Agenten- oder Spitzeltätigkeiten und setzte 
sie zu diesen Zwecken auf freien Fuß. Die 
Bevölkerung unterlag einer starken Konrrolle. 
Stan Sicherheit durch Polizei und Strafvoll
zug zu bekommen, erhöhte sieb jedoch ihre 
Unsicherheit. und die Bevölkerung emwik
kelte eine stark ablehnende Haltung den 
Gefangenen gegenüber. 

Öffentliche Kontrolle der Gefängnisse gab es 
nicht und die Korruption unter den Bedienste
ten war hoch. Die Gefängnisse unterstanden 
dem Ministerium des lnnem. Eine Gruppe 
von Mitarbeitern des Ministeriums nutzte die 
Gefangenen (als gut kalkulierbare Arbeits
reserve) wie Sklaven profitabel ökonomisch 
aus. Die Gefangenen waren dauernd kurz vor 
Aufständen. Noch 1989 gab es Uruubcn. 
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Die politischen Veränderungen der let;r.tcn 
Jahre wirkten sich auch auf die Gefängnisse 
aus. Die Zahl der Gefangenen wurde um 
etwa 50 % auf jetzt 62000 drastisch redu
ziert. 6 500 Bedienstete der Anstalten wurden 
entlassen. Ausgewechselt wurden bisher ins
gesamt 40 % der Bediensteten, auf den Füh
rungsebenen 70, teilweise 100 %. Die Be
diensteten erhalten jetzt einen Lohn, der über 
dem Durchschnittslohn liegt und einem 
Arbeiterlohn entspricht. 

Mit der Entspannung der Situation in den 
Gefängnissen konnte die Sicherheitsphiloso
phie abgeschafft werden. Mit den Gefange
nen und für die Gefangenen kann mehr getan 
werden. Die Öffentlichkeithat Zugang zu den 
Gefängnissen. Dies gilt auch für politische 
und religiöse Vereinigungen ohne Zensur Die 
Gefangenen haben jetzt Zugang zu Informa
tionen. Es gibt Radio und Fernsehen in den 
Anstalten. Sie erhalten Lockerungen, und die 
Famihen dürfen sie mit Gegenständen. Klei
dung und Essen unterstützen. 

Die Profitabilität der Gefangenenarbeit ist 
wegen Nachschubproblemen an Rohstoffen 
1990 zusammengebrochen, wodurch die Ge
fangenen zu Kostenfaktoren wurden. Dieser 
Situation wurde mit der Forderung nach kür
zeren Strafen und strafvenneidenden Reak
tionsmöglichkeiten begegnet. Die Gefangenen 
erhalten jetzt den gesetzlichen Mindestlohn. 
ln der Regel werden Arbeitslöhne und auch 
Rentenversicherungsbeiträge gezahlt. ABer
dings fehlt es an Arbeit für die Gefangenen. 
und ohne Arbeit gibt es keinen Lohn. Dte 
ökonomische Situation ist schwierig, deshalb 
wird inzwischen gestattet, daß die Anstalten 
eigene Betriebe eröffnen (so wurden in einem 
Fall die Anstaltsmauern als Werbelläehen 
vennietet, in einem anderen eine Bäckerei 
gegründet). 

Gesetzliebe Regelungen, die auch Rege
lungen zum Rechtsschutz enthalten. sind in 
Vorbereitung. Die Einführung einer vorzeiti
gen Entlassung wird diskurien. Allerdings 
gibt es, nachdem die früheren festen Vor
gaben für die Haftdauer weggefallen sind. die 
Tendenz. längere Haftstrafen zu verhängen. 
Eine Abschaffung der Gefängnisse ist in 
Polen z. Zt. nicht möglich. Es gibt vielleicht 
zwei bis drei Abolitionisten m Polen. 
Moczydlowski sieht seine Aufgabe deshalb 
darin, die Zahl der Gefangenen möglichst zu 
reduzieren und ihre Situation möglichst zu 
verbessern. 131 

Überraschend hinsiebtlieb der Sintation der 
englischen Gefangenen war der Beitrag von 
Prof. Dr. Rod Morgan14> von der Universität 
Bristol. Morgan berichtete über seine Erfah
rungen mit einer richterlieben Untersuchung 
über die Gefangenenaufstände in England 
1990. 

Einleitend bezeichnete Morgan sich selbst als 
~radikalen Reduzierer" von Gefängnissen. 
nicht jedoch als Abolitionisten. 1990 gab es 
in London Unruhen. die sich nach Auffas
sung von M organ am nächsten Tag in einem 
Gefängnis in Manchester, belegt mil I 600 
Gefangenen. als ein 3 1/2 Wochen dauernder 
Aufstand fortsetZten. Diesem Aufstand 
schlossen sich in etwa 20 Gelängnissen 
Aufstände an. 
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Die Situation der Gefangenen in englischen 
Gefängnissen ist schlecht. Es gibt keinen 
Rechtsschutz für sie. Gefangene haben keine 
Rechte. sondern können Vergünstigungen 
erhalten. Sie befinden sich in einem Status 
jenseits des Gesetzes. Aufstände sind normal, 
sie gehören zu der symbiotischen Beziehung 
mit der Belegschaft. Ebenso normal sind Un
tersuchungen, die dazu dienen sollen, Un
ruhen zu vermeiden. Es gibt kaum wissen
schaftliche Untersuchungen zur totalen Insti
tution in England. Allgemein besteht eine 
Tendenz. weniger Freiheitsstrafen zu ver
hängen, dafür jedoch die Strafdauer erheblich 
zu verlängern. 

1990 wurde eine größere Untersuchung 
wegen der schwerwiegenden Unruhen von 
Manchester beschlossen. Die Möglichkeiten 
der Untersuchung, die von Richter Lord 
Woolf geleitet wurde, waren begrenzt. Für 
die Untersuchung konnte niemand vorgeladen 
werden. Äußerungen waren völlig freiwillig 
und Vertraulichkeit wurde in jedem Pali zu
gesichert. An alle Gefangenen, die z. Zt. der 
Unruhen in den Gefängnissen waren, wurde 
geschrieben und um Informationen gebeten. 
Interviewteams besuchten die Anstalten, und 
Gefangene veranstalteten öffentliche Semi
nare mit Vertretern des Vollzugs. 

Metbode und Ziel der Untersuchung war, den 
macht- und rechtlosen Gefangenen eine 
Stimme zu geben. Auch deshalb ist der 
Umersuchungsbericht. der sehr starke Beach
tung fand. über 600 Seiren dick. Die Unter
suchung ergab auch, daß die Situation der 
Bediensteten ebenfalls schlecht ist, und daß 
sie ähnlich unzufrieden sind wie die Gefange
nen. Als Ergebnis der Untersuchung soll die 
Siruaüon der Gefangenen verbessen werden: 
Dazu sollen sie möglichst in der Nähe ihres 
Wohnones untergebracht werden, sie sollen 
Lockerungen erhalten, und die Situation der 
Bediensteten soll verbessen werden. Nach 
Morgan ist für die Lebensqualität in der An
stall das Verhältnis der Gefangenen zur Be
legschaft entscheidend. Morgan geht davon 
aus, daß drei prinzipie!Je Komponenten im 
Gefängnis im Gleichgewicht sein müssen, 
nämlich Sicherheit, Ordnung und Gerechtig
keit. 

Wichtige Fragen blieben von der Unter
suchung unberücksichtigt (so das Handeln 
der Strafjustiz, z. B. Verschärfung der Straf
dauer, die hohe Rate von unschuldig Verur
teilten in Haft, die Auseinandersetzungen 
zwischen arm und reich, die hohe Zahl von 
arbeitslosen und schwarzen Gefangenen). 
Nach Morgan spiegeln die Zustände im Ge
fängnis die Zustände "auf der Straße" 
wieder. 14 •l 

Abschließend wies Morgan darauf hin, daß 
es in England die Tendenz gibt, Privatisie
rung und Konsumverhalten auch auf die 
Strafhaft (als Dienstleisrung) zu übertragen. 
So wird als eio Pilotprojekt bereits ein Ge
fängnis von einer privaten Firma (selbstver
ständlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunk
ten) geführt. Damit müssen gesellschaftliche 
Entwicklungen (z. B. der Verlust staatlicher 
Kontroll- und Eingriffsmöglicbkeiten) disku
tiert werden. Ob eine solche Entwicklung po-

sitive Polgen für die totale lnslitution Ge
fängnis haben kann. ist zumindest fraglich. 
Denn private Organisationsformen schließen 
die totale Institution nicht aus. (Anm. d. 
Verf.) 

Dr. Pieter 1ppeJ15l referierte über Rechts
schurz und Medialion in holländischen psych
iatrischen Kliniken. Dabei wies er ausdrück
lieb darauf hin. daß dieses Mode!J seiner 
Auffassung nach nicht auf den Strafvollzug 
übenragen werden könne, da die Bedingun
gen dieser beiden totalen Institutionen zu ver
schieden seien. 16> lppel ste!Jte zwei Fragen in 
den Raum, die er indirekt beantwortete: Muß 
Recht in einer totalen Institution notwendiger
weise ein an diese angepaßtes Recht sein? 
Handelt es sich bei der Gewährung von Recht 
in rotalen Instirutionen nur um einen .,diny 
trick", um so die ungerechte Situation recht
fenigen zu können? 

ln Holland gibt es eine An Stiftung, die aus 
besonderen Abgaben, unabhängig vom Haus
halt, fmanzien wird. Die Stiftung bildet 
Patientenfürsprecher aus. die aus verschiede
nen Berufen kommen (Sozialarbeiter auch 
ehemalige Patienten, Ärzte, Juristen). Die 
Patientenfürsprecher sollen unabhängig vom 
Krankenhaus und vom Staat für die Palienten 
individuelle Hilfe leisten und für eine Ver
änderung der Strukturen eintreten. 

In der Regel sind die Fürsprecher direkt von 
den Patienten ansprechbar (sie sitzen z. B. 
auf dem Flur) und bemühen sieb um Kon
tl.iktlösungen. Dabei können sie sich auf seit 
Jahrhundeneu in Holland erprobte Möglich
keiten informeller Konfliktlösungen stützen. 
Sie haben Akteneinsichtsrechte, jedoch nur 
begrenzte rechtliche Möglichkeiten. Gesetz
liche Regelungen von Rechten und Rechts
schutz gibt es für die Patienten in der Psych
iatrie bisher nicht. Dennoch ist es oft mög
lich, mit einstweiligen Verfügungen zu 
schnellen Konfliktlösungen zu kommen. 

Patienten beuneilen das Pü.rsprechermode!J in 
der Regel positiv. da sie sich besser akzep
tiert fühlen und es teilweise zu einer Ver
rechtlicbung zu ihren Gunsren gekommen ist 
(z. B. Akteneinsichtsrecht für die Fürspre
cher). Negativ ist festzuste!Jen, daß die Für
sprecher innerhalb der Institution durchaus 
als Personen benutzt werden. an die verwie
sen wird, statt den Konflikt vor On zu lösen. 
Grundsätzlich hat sich an der totalen Institu
tion und damit an der Situation der Patienten 
wenig geändert. Die Zahl der Patiemen ist 
etwas gesunken und ihre räumliche Unter
bringung bat sich durch viele Neubauten ver
bessert. Insgesamt beuneilte fppel das Mode!J 
der Patientenfürsprecher wohlwo!Jend posi
tiv, wies jedoch darauf hin, daß man bei 
engeren Maßstäben zu negativeren Ergebnis
sen käme. 

In der Diskussion wies Rottbaus darauf hin, 
daß Mediation Offenheit erfordert, die in den 
Gefängnissen oft nicht vorhanden ist, da don 
Juristen Rechtspositionen mit Argumenten 
besetzen, an die sie selbst nicht glauben. 

Prancois de Vargas. Generalsekretär der 
Association for the Prevention of Tonure 
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(APT) und Vorstandsmitglied von Penal Re
form lntemalional (PRI), berichtete über die 
Zielsetzung und Arbeitsweise der Vereini
gung zur Verhütung der Folter. Erstes 
wesentliches Ergebnis der Arbeit der Vereini
gung ist die 1989 verabschiedete Europäische 
Konvention für die Verhütung der Folter. 
Ziel der Vereinigung ist nun die Umsetzung 
der Konvention in den 23 Ländern, die sie 
bereits ratiflziert haben (dazu gehören auch 
Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei) . 
Ein Schwerpunkt der Vereinigung liegt in gut 
vorbereiteten. unangemeldeten, unkoutrollier
ten Besuchen von Gefängnissen (Einrichrun
gen, in denen Freiheitsbeschränkungen durch 
öffentliche Gewalt stattfmden) in jeweils vor
her bestimmten Ländern. Die Besuche wer
den von Gruppen von Fachleuten (Ärzte. An· 
wälte, Professoren, Psychiater) durchgeführt. 
Der Besuchsbericht wird der Regierung des 
Landes übergeben und nur mit ihrer Zustim
mung veröffentlicht. Bisher haben einer Vf!r· 
öffentlichung Österreich, Dänemark. England 
und Schweden zugestimmt. Die Bundesrepu
blik wurde 1991 besucht, der Bericht ist 
fenig. Auf die Veröffentlichung darf man 
gespannt sein. 

Die der Konvention beitretenden Länder ver
ptlichten sieb, der Vereinigung ohne Be
schränkungen Zugang zu ihren Gefängnissen 
zu gewähren. Beschränkungen des Besuchs
rechtes. die unter bestimmten Bedingungen 
möglich waren, hat es bisher nicht gegeben, 
auch nicht bei ad hoc-Besuchen in der 
Türkei. Die Besuche haben bereirs positive 
Wirkungen gezeigt (so wurde z. B. die Zel
lenbelegung mit drei Gefangenen ohne 
Waschbecken und WC in England nach dem 
Besuch geändert). Die Besuche fmden leider 
zu selten stan. Ein Abstand von ca. drei 
Jahren wäre wünschenswert. Um die Besuche 
gut vorbereiten zu können, baut die Vereini
gung z. Zt. ein lnformationsnetzwerk auf. 

Die Beiträge zum Thema des zweiten 
Tagungstages bestätigten die Eindrücke des 
ersten Tages. Allgemein bestand Einigkeit 
darüber daß es nötig ist, Rechte und Rechts
schutz für Gefangene festzuschreiben . Dem
gegenüber steht jedoch nach wie vor die 
Frage nach der Funktion von Rechtsschutz 
für die totale Institution. 

An die formellen Referate schloß sich ein Er
fahrungsaustausch über Rechtsberarung im 
Gefängnis an. Dabei berichteten Mitglieder 
des Vereins für Rechtshilfe im Justizvollzug 
des Landes Bremen über ihre Arbeit und 
Gerard de Jonge. Mitherausgeber eines 
Rechtsratgebers für Gefangene, über nieder
ländische Erfahrungen. 16 •> 

ID. Rechtspolitische Konsequenzenm 

Sepp Brugger, Mitarbeiter der Grünen im 
Österreichischen Parlament, erläuterte den 
Gesetzentwurf des .. Grünen Clubs'" im Öster
reichischen Parlament zu einer Änderung der 
bisherigen Regelungen zum Strafvollzog 
(Strafvollzugsnovelle 1991). Der Gesetzent
wurf ka!Ul sich darauf stützen. daß die Not
wendigkeit einer Novellierung auf breite 
Übereinstimmung stößt. Damit sind jedoch 
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auch die Grenzen des Entwurfs beschrieben. 
Es handelt sieb um eine Verbesserung des 
bereits Bestehenden. So wird aus dem Straf
zweck der .,Erziehung" - neu formuliert -
die ,.Hilfe zur Einsiebt in soziale und per
sönliche Zusammenhänge des unrechtmäßi
gen Handeins der Strafgefangenen". Begriffe 
der Sicherheit und Ordnung bleiben weiterbin 
oberste Richtschnur. (Der geschlossene Voll
zug. der auch in Österreich der Normalvoll
zug ist. bleibt von Ausgängen [max. zweimal 
vier Tage in einem Vierteljahr] ausgeschlos
sen. der Bereich der Ordnungswidrigkeiten 
[ähnlich den Disziplinanatbeständen hier] ist 
sehr restriktiv geregeiL Anm. d. Verf.). 

Dennoch enthält der Entwurf viele durchaus 
wescmJiche Verbesserungen für die Gefang~ 
neo: Bisher gibt es im Vollzug ., Vergünsti
gungen", während der Entwurf ,.Rechte" ent
hält, z. B. auf Einzelunterbringung, längere 
Beleuchtung. TV, Radio. Videokassetten. 
Freizeitutensilien (Malen), Ausschmückung 
der Zellen, Zwischenwand zur Toilette. in
und ausländische Bücher und Zeitschriften. 
WohngruppenvoUzug. sportliche Betätigung, 
Preismode (keine Pflicht mehr). Die Regelun
gen zu Besuch und Lockerungen sollen auch 
Langzeitbesuche mit der Möglichkeit zu 
sexuellen Kontakten beinhalten. Hinsiebtlieh 
der Arbeit ist Arbeitspflicht vorgesehen, je
doch mit voller Enrlohnung und Behrägen zur 
Renten- und Sozialversicherung. Das Wahl
recht soll gesichert werden. 

Der Maßnahmenvollzug mit unbestimmter 
Vollzugsdauer und in eigenen Anstalten soll 
abgeschafft werden. (Wegen der jetzigen 
Situauon läuft eine Beschwerde beim 
EGMR.) 

Ein im Smne der Tagung interessanter Vor
stoß zur Verbesserung der Situation der Ge
fangenen durch Kontrolle von außen und Be
teiligung der Gefangenen scheinen die folgen
den Regelungen zu sein: Der Anstaltsbeirat 
soll im Gegensarz zur derzeitigen Vollzugs
kommission (sieben Mitglieder aus JuMi. 
Pinnen, Kammervenretcm) neu geschaffen 
werden. Er soll sieb aus dem örtlichen 
Gemeinderat. Mitgliedern von Menscben
rechtsorganisationen. Rechtsanwaltskammer, 
Gefangenensprechervenret.er (pro 30 Gefan
gene soll ein Vertreter gewählt werden, aus 
dieser Gruppe soll dann ein Gefangenenspre
chervertreter gewählt werden) zusammen
setzen. 

Aus dem Beirat soll ein Gefangenenanwalt 
gewählt werden. der mindestens eine Stunde 
in der Woche Sprechstunde in der Anstalt 
hat. Der Beirat soll Anhörungsrechte, Akten
einsichtrechte, Zugangsrechte, Vorladungs
rechte (auch nach Pristablauf) haben. Ebenso 
soll er Rechte auf Stellungnahmen in bezug 
auf Strafanerkenntnisse haben. Er kann sich 
Rechtsmitteln anschließen und soU minde
stens vierteljährlich tagen. Der Anstaltsbeirat 
sowie der Gefangenenanwalt sollen eine Ver
gütung erhalten. 

Der Gefangenensprecher soll Mitsprache
rechte, Beschwerderechte. Anhörungsrechte 
haben, Ablehnungen von Anträgen müssen 
schnftlich erfolgen. - Das Beschwerderecht 
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fi1r Gefangene ist (z. Zt. der Tagung, Anm. 
d. Verf.) nicht abschließend ausformuliert. 
Bei der Verletzung von subjektiven, persön
Lichen Rechten soll es eine Administrativ
beschwerde geben, auf die ein Bescheid er
gehen muß, während auf eine Aufsichts
beschwerde (z. B. die Sauberkeit oder das 
Essen betreffend) kein Bescheid ergeben 
muß. Hier scheint Brugger (insbesondere 
nach dem auf der Tagung Erfahrenen) eine 
weitere Pestschreibung nötig. die z. B. den 
Anstaltsleiter als erste Instanz, eine Prist zur 
Emsebeidung (zwei bis drei Monate) und 
Regelungen zum Vomahmeantrag beinhalten 
könnte. 

Dr. Wolfgang Lesti.ng18> erörterte rechts
politische Konsequenzen der Bremer Unter
suchung zum Rechtsschutz in der totalen In
stitution. Er forderte 

- die Pestschreibung einklagbarer Rechte fi1r 
die Gefangenen: so sollten für Lockerun
gen bestimmte Regelfalle normiert und ein 
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zeitlich gestaffeltes System automatisierter 
Lockerungsberechtigungen überlegt 
werden; 

- das Verfahren sollte durch d.en WegfaU des 
Vorverfahrens oder die Schaffung von 
Wahlmöglichkeiten zwischen Vorverfahren 
und sofortigem gerichtlichen Rechtsschutz 
verkünt werden; 

- der einstweilige Recbtsschut7. sollte ver
bessert werden; 

- Änderungen durch Übernahme ve,wal
tungsrechtlicher Strukturen könnten ge
prüft werden; 

- eine mündliche Verhandlung mit schrift
lichem Vorverfallren sollte obligatorisch 
sein; 

- ein .. OmbudsmannN könnte nach skandina
vischer Erfahrung u. U. fehlende Rechts
positionen d.er Gefangenen ergänzen. Ver-
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fahren beschleunigen und Wege zur infor
mellen Erledigung eröffnen, ohne selbst 
Entscheidungsbefugnisse zu haben, jedoch 
in bestimmten Fällen über ein eigenständi
ges Klagerecht verfügen können. 

Lcsling äußene Unsicherheit bezüglich der 
Praktikabilität der Vorschläge und stellte fest, 
daß erz. ZL keine Möglichkeit der Durcbset
zung sähe. 

In der Diskussion stellte RiOLG Dr. Bernd 
Volckart19> erneut klar: Der Beurteilungs
spielraum sei abzulehnen und das GesetZ zu 
ändern. So könnte es z. B. in § 115 IV S. 3 
StVollzG heißen: " . .. so prüft das Gericht, ob 
eine Gefahr besteht". Politisch sei dies auf 
absehbare Zeit nicht durchsetzbar. Im übri
gen sei die derzeitige Verfahrensdauer mit 
Rechtsverweigerung gleichzusetzen. 

ln seinem abschließenden Kurzreferat zum 
Maßregelvollzug wies Volcl<art darauf bin, 
daß sowohl Maßregel- als auch Strafvollzug 
. mies" seien. Die Unterbringung von Maß
regelpatienten im normalen Vollzug sei je
doch keine Alternative, weil eine Behandlung 
dort nicht stattfinde und zusätzliches Leid für 
die Betroffenen geschaffen werde. Andere 
sinnvolle Unterbringungsmöglichkeiten (Po
rensik, nach PsychKG , nach BGB) gäbe es 
nicht, so daß die einzige sinnvolle Möglich
keit die Auflösung der Forensik und eine 
erneute Differenzierung der Unterbringung 
wäre. Letztlich sei dies jedoch nur eine Um
benennung. 

Volckart forderte. daß die Unterbringung in 
Entziehungsanstalten für Langstrafler maxi
mal ein dreiviertel Jahr dauern dürfe. da alles 
andere schlichte Quälerei und bei Langstraf
lern wider die ärztliche Kunst sei. - Die Frist 
des § 67 d Abs. V StGB, nach der das Ge
richt nach Ablauf mindestens eines Jahres 
den Abbruch der Therapie bestimmen kann, 
wenn ihr Zweck aus Gründen, die in der Per
son des Untergebrachten liegen, nicht er
reicht werden kann, müsse auf maximal ein 
halbes Jahr begrenzt werden. Mit der Frage 
nach der Verfassungsmäßigkeit dieser Rege
Jung und der Folge der Nichtanrechnung der 
Unterbringungszeit vor dem Abbruch der 
Therapie nach § 67 d Abs. V StGB befaßt 
sich das BVerfG nach einem Vorlage
beschluß des OLG Celle. Eine Entscheidung 
wird in kürze erwartet. 

Für die Verfasserio ergeben sich aus der 
Tagung mehrere Konsequenzen: Die Zu
fügung von Leid in Form von Strafe wie von 
Christie problematisiert und von Goffman 
geschildert ist nicht zu rechtfertigen. Insoweit 
ist sie insgesamt in Frage zu stellen und ab
zulehnen. Das bedeutet zwangsläufig die (un
ter den Referenten nicht konsensfähige) For
derung nach der Abschaffung der Strafan
stalten. Da Gefangene jedoch unter den jetzi
gen Bedingungen leben müssen und leiden, 
gilt es, wie es alle Referenten der Tagung 
taten, für eine Verringerung des Leids der 
Gefangenen einzutreten. Dabei scheinen mir 
Bemühungen besonders sinnvoll zu sein, die 
Zahl der Gefangenen und die Strafdauer zu 
reduzieren, den offenen Vollzug (im Gegen
satz zur noch tota lercn Institution des ge-

schlosseneu Vollzugs) zum Regelvollzug zu 
machen, durchsetzbare Ansprüche der Gefan
genen festzuschreiben und allgemein Gegen
gewichte zur Machtfülle der totalen Institu
tion Gefängnis einzurichten. 

Abschließend sei die Frage gestattet, wie 
weit, wenn man sieb die tatsäebliebe Recht
sprechung in Strafvollzugssachen ansieht, 
diese vom besonderen Gewaltverhältnis tat
säeblieb entfernt ist. 
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Polish Prisons (hekrographiert). Warschau 
1987; Collective Protests in Penal Institutions 
(mir Andrzej Rzeplinski). Oslo 199. 

13) So verbreiteten die FR und die taz am 
26.8.92 eine AFP-Meldung. nach der in 
polnischen Gefängnissen .. extra Liebeszel
len" eingerichtet wurden und Moczydlowski 
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zitiert wird: "Aber dies ist immerbin ein 
erster Schritt, damit die Häftlinge die 
Beziehungen zu ihrer Familie aufrechterhal
ten können." 

14) Professor für Crirninal Justice; Autor 
zahlreicher Bücher und Aufsätze über Polizei 
und Strafvollzug, darunter: The Future oJ the 
Prison System (mit R. D. King). AJdersbot 
1980; Accountability and Prisons. Opening 
up a Closed World (brsg. mit Mike Maguire 
und Jon Vagg), London 1985; Woolf: In 
Retrospect and Prospect, in: The Modern 
Law Review 1991, 713 ff. 

14 a) Vgl. Rotthaus, Die Gefängnisunruhen 
in England April 1990 - Besprechung des 
Untersuchungsberichts "Prison Disturbances 
April 1990, Report of an lnquiry by The RT 
Hon Lord Justice Woolf fParts r and II) and 
His Honour Judge Stephen Tumin (Part II)". 
LONDON 1990. X, 598 S .. kart . 38.00 t , 
ZtstrVo 1991. 195 ff. 

15) Soziologe. beschäftigt beim Nationale 
Raad voor de Volksgezondheit; Autor einer 
rechtssoziologischen Doktorarbeit über 
RechtsschutZ in zwei Dienstleistungseinrich
rungen, nämlich Gefängnis und Psychiatrie 
(reacties of rechtsbescherming in twee 
dienstverlenende.organisaties. Zwolle 1989). 

16) S. zum niederländischen Strafvollzug: 
Max Kommer, Politik und Praxis des hollän
dischen Vollzugswesens, in: ZfStrVo 91. 26 
ff.; zur Situation der Vollzugsrichter: Frans 
van Deutekom: Der Vollzugsrichter in den 
Niederlanden und in Deutschland in rechts
vergleichender Sicht, in: ZtstrVo 1992. 217 
ff. 

16 a) Rino Verpalen I Gerard de Ionge 
(Hrsg.), Het Bajesboek, Handbuch für Ge
fangene und Verwahrte, Verlag Papieren 
Tiger. 4. Auf! .. Breda/Niederlande 1992. Die 
Vorauflage wurde besprochen ZfStrVo 1989, 
125 f. 

17) Das Referat von Lesting wird im Krimi
nologischen Journal 111993 veröffentlicht. 

18) Lehrbeauftragter an der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung (Bremen); Veröffent
lichungen zu Strafverfahren und Strafvollzug, 
insbesondere: Normalisierung im Strafvoll
zug, Praffenweiler 1988. Mitautor des Alter
nativkommentars zum Strafvollzugsgesetz. 3. 
Aufl., Neuwied 1990. 

19) Richter am OLG CeUe, Veröffentlichun
gen zum Strafvollzug und zum Maßregelvoll
zug, AutOr des Standardwerks: "Maßregel
vollzug" 3. Auf! .. Neuwied 1991; Mitautor 
des Alternativkommentars zum StVollzG. 3. 
Auf! . , Neuwied 1990; Mitherausgeber der 
Zeitschrift .. Recht und Psychiatrie··. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Verfasser in und der Zeitschrift für 
Strafvollzug und Straffalligenhilfe 
(ZfStrVo) - Heft 3/93. 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsorechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Hallo, Ihr vom Lichtblick, 

des öfteren werde ich von 
LeU[en angesprochen. die Aus
kunft darüber haben wollen, was 
für Ansprüche sie gegenüber 
dem Sozialamt haben. Auch 
wissen die wenigsten. wie sie 
sich überhaupt zu verhalten 
haben. Deswegen habe ich mich 
selber mal sachkundig gemacht 
und informiere wie folgt: 

Antragstellung 

Anträge auf Sozialleistungen 
können nicht nur beim zuständi
gen Leistungsträger gestellt 
werden, sondern auch bei allen 
anderen Leistungsträgern (§ 16 
Abs. l SGB l). 

Anträge sind unverzüglich an 
den zuständigen Leistungsträger 
weitertuleiten. gelten aber schon 
zu dem Zeitpunkt gestellt. in dem 
sie bei der zuständigen Stelle ein
gegangen sind (§ 16 Abs. 2 
SGB f) 

Ob dies auch für Sozialhilfe
anträge gilt. ist allerdings (trotz 
§ 37 Abs. 2 SGB 0 umstritten, 
weil das Entstehen eines Soziai
hilfeantrages bzw. -anspruchs 
nicht von einem Antrag abhängig 
ist(§ 5 BSHG s. VI 6). 

Bei unklaren und unvollständi
gen Anträgen sind die Leistungs
träger verpflichtet, eine Richtig
stellung zu veranlassen (§ 16 
Abs. 3 SGB l). 

Ausftihrung der Leistung 

Die Sozialleistungsträger sind 
verpflichtet, darauf binzuweisen 
(§ 17 Abs. 1 SGB 0, daß jeder 
Berechtigte die ihm zustehende 
Leistung in zeitgemäßer Weise 
umfassend und schnell erbälr. 
Der Zugang zu den Sozialleisrun
gen möglichst einfach gestaltet 
wird, insbesondere durch Ver
wendung allgemein verständ
licher Autragsvordrucke. 

Der einklagbare Anspruch 
kann nur bei der Aufsichts
behörde (V erwalrungsgericht) 
angemahnt werden. 

Pflicht und 
Ermessensleistungen 

Sozialleisrungen sind im Zwei
fel Pflichtleistungen, d. h. auf sie 
besteht ein einklagbarer Rechts
anspruch (§§ 38 SGB L 4 Abs. I 
BSHG). Dies gilt auch dann, 
wenn in den gesetzlieben Vor
schriften unbestimmte Rechts
begriffe enthalten sind (z . B. not
wendiger Lebensunterhalt in 
§ 12 Abs. 1 BSHG. unverhältnis
mäßige Mehrkosten in § 3 Abs. 
2 S . 3 BSHG). Ihre richtige An· 
wendung wird von den Gerichten 
in vollem Umfang geprüft (§ 39 
Abs. 1 S. 1 SGB 1). 

Zu beachten ist. (§§ 3 Abs. 1 
S. BSHG 33 SGB I) sowie die 
Grundrechte. insbesondere der 
Gleichheitssatz (Art. 3 GG), der 

Verbältnismäßigkeitsgrundsatz 
oder das Rechtsstaats- und So
zialstaatsprinzip (Art. 20, 28 
GG) nicht beachtet worden sind. 
Der Gleichheitsgrundsatz gebie
tet die Einhaltung der Verwal
rungsvorschri.ften, die gerade zur 
gleichmäßigen Handhabung des 
Ermessens aufgestellt sind. Aus 
dem Rechtsstaatsprinzip folgt, 
daß nur solche Regelungen ge
troffen werden dürfen, die vom 
Gesetz zugelassen sind. Bei SoU
vorschriften ist der Ermessens
spielraum des Hilfeträgers so 
eingeengt. daß grundsätzlich in 
der Weise verfahren werden 
muß. wie es im Gesetz angege
ben ist. es sei denn, die Behörde 
kann außergewöhnliche Um
stände darlegen. 

Fällig werden Pflichtleistun
gen, sobald die gesetzlichen Vor
aussetzungen vorliegen(§§ 40, 
41 SGB 1). 

Vorschüsse und vorläufige 
Leistungen sind nach dem § 42 
SGB I vorgesehen. Es bedarf 
keinen Aufschub. 

Bedarfdeckungsgrundsatz 

Die Zuständigkeit des Soziai
hilfeträgers ist das Sozialamt 
seines Aufenthaltsortes zum Zeit
punkt des Antrags. 

Aus dem Einzelfallgrundsatz 
erfolgt. daß es jeweils auf den in
dividuellen Bedarf bei der Besei
tigung einer gegenwärtigen Not-

Iage ankommt (Bedarfsdeckungs
grundsatz s. BVerwGE 58, 68, 
71). Maßgebend ist die tatsäch
liche Situation, unabhängig von 
den Gründen, die zu ihr geführt 
haben. auch wenn der Antrag
steller sieb selbst auf verwerf
bare Weise in die Notlage ge
bracht hat (BVerwG NDV 69, 
146). Der Sozialhilfeträger ist 
aber verpflichtet im Rahmen 
seiner Zuständigkeit. den Auträ
ger über seine Rechte und Pflich
ten aufzuklären(§ 13 SGB 1). 

Sonderfall: Unterkunftssiche
rung oder vergleichbare 
Notlagen 

Gewährt werden Hilfen, die 
zur Sicherung der Unterkunft 
und zu deren Beschaffung 
(§ 15 a S. 1 BSHG) dienen. Dies 
gilt vor allem für Hilfe zur Siehe· 
run_$ der Unterkunft (Wohnung). 

Ubernahme von Mieten. Miet
kautionen, Mietvorauszahlungen 
und Maklergebühren (s. VG 
Hannover ZtF 89, 181) sowie 
Anzeigenkosten flir Wohn
beschaffung). 

Übernahme fälliger Anschaf
fungskosten (s. OVG Lilneburg 
PEVS 42, 92). Übernahme eines 
Badeinbaus in einer Altbauwoh
nung (s. dazu OVG Münster 
PEVS 35. 24; OVG Hannover 
ZfSH SGB 90, 424). Die Hilfe 
kann bei vorübergebender NOI
Iage (bis etwa sechs Monate) als 
Darlehen gewährt werden 
(§ 15 a S . 2 BSHG). 

Hilfe für Haftemlassene (§ 5 
VO). Beschaffu.ng einer Woh
nung oder deren Erhaltung (§ 8 
VO) und Ausführungsvorschrif
ten aus den Berliner Verwal
tungsvorschriften. (HE) Perso
neokreis: Als umfassende per
sönliche Hilfe auf Personen, clie 
als Haftentlassene bezeichnet 
werden, aus der U-Haft und 
Strafhaft im Sinne von§ 7 VO, 
§ 72 BSHG anzusehen sind. 

Krankenhilfe ist nach § 37 
Abs. L BSHG im Sinne der Lei
smagen der gesetzlichen Kran
kenkassen zu leisten (§ 37 Abs. 
2 S. 2 BSHG). Als Einzelleistun
gen sind vorgesehen(§ 37 Abs. 
2 S. l BSHG): ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung nebst 
freier ArztwahL Versorgung mit 
Arzneimitteln und Zahnersatz 
ohne Rezeptgebühren. Bei Zahn
ersatz verlangt der Sozialhilfe
träger einen Kostenvoranschlag 
vom Zahnarzt. 

Heizung 

Zum nolwendigen Lebens
unterhalt gehört auch die Lei
stung der Heizung. Für Sammel· 
und Fernheizung fallen die Lc1-
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srungen monatlieb an, sie sind zu 
den laufenden Leistungen zu ge
währen. Nachzahlungen müssen 
als einmalige Hilfen übernom
men werden. 

Hausbrand für Ofenheizungen 
ist in Höbe von DM 660.- zu 
übernehmen. Bei besonderen 
Umständen, Krankheit. Alter, 
Kleinkinder, schlechte Wohnver
hältnisse auch höher (s. BVerwGE 
35,178, 181; OVGLüneburg 
PEVS 33, 156: VGH Kassel 
NDV 87, 267, VG Münster). 
Der höhere Bedarf ist rechtzeitig 
anzumelden. 

Persönliche Bedürfnisse 

Der no[Wendige Lebensunter
halt schließt persönliche Bedürf
nisse mit ein. Fernsehgerät und 
Radiogerät gehören zu einem 
menschenwürdigen Leben und 
sind daher zu zahlen(§ 12 Abs. 
1 S. 1. 2 BSHG). 

Wohnung 

Durch einmalige Leistungen 
sind die Kosten für Wohnungs
renovierung und Umzug zu über
nehmen. Umbauten zusätzlich. 
wie Warmwasserboiler oder 
Durchlauferhitzer ebenso. 

Renovierungskosten sind bei 
Neubezug einer Wohnung zu be
zahlen (OVG Münster 92. 23). 
Zwei Kostenvoranschläge sind 
beizubringen. Die Übernahme 
von Mak.Jergebübren, Kautionen, 
Mietvorauszahlungen ist gebo
ten. falls nur dadurch eine Woh
nung zu bekommen ist. 

Hausrat 

Der Hausrar ist nebst Einrich
tung mit Möbeln gesondert per 
Liste zu beantragen und vom So
zialamt als einmalige Zahlung zu 
genehmigen. 

Kleidung 

Der Sozialhilfeempfänger bat 
Anspruch darauf, mit ladenneuer 
Kleidung versorgt zu werden 
(§ 21 Abs. 1 BSHG: BVerwGE 
69. 146). Es ist die aktuelle Liste 
zu verwenden. 

Lebensunterhalt 

Der Lebensunterhalt beträgt 
zur Zeit in Berlin monatlieb 
DM 5 10,- . Bei ärztlichen Arre
sten im K.raol<heirsfall gibt es Zu
lagen zum Regelbedarf. 

Krankenversicherungskosten 

Krankenversicherungskosten 
sind vom Sozialamt zu überneh
men. 

Rechtsgrundlagen zur Sozial
hilfe sind nur im Sinne des GG. 
BSHG und SGB zu treffen. Der 
Rechtsanspruch ergibt sich aus 
den einzeln bezeichneten Ge
setzen. 

Timmi 
Berlin-Tegel, TA IV 

"Lichtblicke" beim Wäsche
tausch? 

Zur "Überlebensausstattung" 
eines jeden Gefangenen, ob in 
Moabit oder Tegel, gehören u. a. 
auch z. B. Unterwäsche, Ge
schirr- und Handtücher nebst 
Socken. Bei der In-Empfang
Nahme gibt es, soweit mir be
kannt, kaum ernsthafte Pro
bleme, das also klappt und funk
tioniert, fast ist man geneigt zu 
schreiben "wie am Schnürchen". 

Anders dagegen der (sicher 
per Dienstanweisung) geregelte 
Wäschetausch in Tegel. Der ist 
nämlich alles andere als geregelt. 

In der Regel ist es seit mehre
ren Monaten im Haus VI so or
ganisiert, daß die Gefangenen 
(sicher wieder laut Dienstanwei
sung) zum wöchentlichen 
Wäschetausch ermahnt bzw. auf
gefordert werden und dieses in 
der Regel wohl auch willig tun. 
Nur (und hier fehltjetzt sicher-

lieh die Dienstanweisung) tönt es 
am anderen Morgen aus den all
gegenwärtigen Lautsprechern: 
"Kommando zurück, April, 
April ... ", obwohl wir doch mit 
riesen Schritten dem Winter ent
gegeneilen. 

So kann es demnach weder 
am September noch dem golde
nen Oktober gelegen haben, 
schon gar nicht ist der April da
für verantwortlich zu machen, 
daß Hand- und Geschirrtücher, 
Unterwäsche und Socken statt 
wie bisher üblich wöchentlich, 
zu unser aller Erstaunen nun nur 
noch im vierzehntägigen Rhyth
mus getauscht bzw. gewechselt 
werden. 

Hier wird also gespart, und 
wer weiß, vielleicht sogar am 
"richtigen" Ende, denn Sozial
hilfeempfänger, Asylbewerber 
und Arbeitslose sind doch längst 
den Sparmaßnahmen unserer 
aller gewählten Bundesregierung 
geopfert worden. 

Warum, so fragte ich mich 
beim Schreiben dieser Zeilen, 
warum also sind Gefangene bis
her vom "Solidarpakt" ausge
nommen geblieben? 

Weil Straftäter keine Opfer 
sind, wohl auch nie sein können, 
wissen sie doch: "Das Sein be
stimmt das Bewußtsein." 

Somit begrüßen auch wir, die 
Gefangenen, die allgemeinen. 

17 

anscheinend notwendig geworde
nen Einsparungsmaßnahmen so
gar auf Gefängnisebene und 
schlagen statt eines wöchent
lichen einen jährlichen Wäsche
tausch rnit Inventur verbunden 
vor. der mit einer 5jährigen 
Laufzeit verbunden sein sollte, 
damit auch wir effrzient am 
,. Sparmaßnahmenprogramm 
Knast'' mitwirken dürfen. 
Schließlich haben auch Gefan
gene politische Einsichten. 

Doch soll man ja bekanntlich 
nie "den Tag vor dem Abend 
loben'' . Wer könnte daran ernst
haft zweifeln? Politiker viel
leicht? Vielleicht! ... 

Klaus Hafernano 
Berlin-Tegel. TA VI 

Liebe Lichtblicker! 

Nach reichlieber Überlegung 
haben wir uns entSchlossen. bei 
Euch einen Leserbrief binzusen
den. Die Knasthilfe Traumwolke 
gibt es jetzt seit 3 ~ Jahren. Wir 
vermitteln gegen Rückporto 
Brieffreundschaften von drinnen 
nach draußen und umgekehrt. 

Aus Eurer Anstalt hatten wir 
in den letzten drei Jahren höch
tens zehn Leute vermittelt. auch 
sprechen wir die Frauen an, die 
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ihre Strafen absitzen, natürlich 
auch Leser Eures Lichtblicks. 

Unsere Knasthilfe ist die ein
zige. die von Vorbestraften gelei
tet wird, und wir sind stolz dar
auf. nicht solch ein Theater ver
anstalten zu müssen wie andere 
Knaslhilfen, die erst ihren Ge
schäftsführer oder gar den Vor
stand fragen müssen. 

Gefangene. die uns schreiben, 
sollten ihr Alter, Haftdauer, 
Straftat angeben, vielleicht ihre 
Hobbys, so daß wir sie schnellst
möglich vermineln können. Das 
Rückporto 1st so zu verstehen. 
viele von uns sind arbeitslos. und 
wir zahlen so schon jährlich 
fünftausend Mark aus eigener 
Tasche. wir geben auch Zeitun
gen, in schwierigen Fällen ver
minein wir Pakete, diverse 
Sachen, je nach unserem Konto
stand. 

So, liebe Leser. sollten Sie 
keine Kontakte nach draußen 
haben und welche benötigen, so
ziale Bindungen etc. so schreiben 
Sie an Knasthilfe Traumwolke, 
Micbaei-Leo Ah.les, Postfach 
11 43. 58581 lserlohn. Wir kön
nen auch auf Besuch kommen. 
kein Problem. 

leb möchte mich lrun vor
stellen. mein Name ist Michael, 
36 Jahre alt, in Scheidung le
bend. 192 cm groß, war 59 Mo
nate gesamt im Knast, Betrug 
usw. , bin seit 1990 draußen. es 
helfen noch Günther. z. Zl. NA 
Mannheim. Betrug, Thorsten. 
z. Zt. NA Bernau (Bayern). Be-

trug, Erich, z. Zt. NA Sruttgart, 
Betrug. Wir sind eine luslige Ge
meinschaft und würden uns 
freuen. von Euch zu hören. 

Michael-Leo Ah.les 
lserlohn 

Einkauf "ohne" Ende! Die 
unendliche Geschichte der 
... Reklamationen! 

Wtr haben den schlechtesten 
Einkauf seit Bestehen der NA 
Tegel! Die Pirma König ist wei
terhin nicht in der Lage. nach 
nun bereits acht Monaten .,An· 
fangslieferschwierigkeiten", 
den Einkauf korrekt abzuwik
keln. Wie heißt es so schön in 
dem Anschreiben der Pirma 
"DAVO/König": Sie blicken auf 
eine 30jährige Erfahrung in der 
Belieferung von Haftanstalten zu
rück, vermutlich waren oder sind 
andere mit Blindheit geschlagen. 

Dazu kommt die rückgratlose 
Anstaltsleirung. aber auch die 
desolate Leitung der Wirtschafts
abteilung. Obwohl darauf auf
merksam gemacht wurde und 
ständig moniert wird, daß der 
Binkauf immer noch nicht bean
standungsfrei abgewickelt wird. 
sehen sieb die hohen Herren 
nicht in der Lage, erwas gegen 
diesen Mißstand zu unterneh
men. Es wird immer nur halb
herzig verhandelt seitens der 
Wirtschaftsverwatrung. wir sind 
vermutlich nur Menschen 2. 

Klasse und damit den Herrschaf
ten gleichgültig. 

Der Einkauf wird sich nie bes
sern. da die Firma König nicht 
willens ist, die hohe Fehlerquote 
zu verringern, geschweige denn 
ganz abzubauen. Die Herren 
Leiter sind doch nicht etwas fehl 
an ihrem Platze??? 

Wer Menschen behandelt wie 
Tiere, darf sich nicht wundem, 
wenn sie dann auch einmal so 
reagieren ... 

Oder will man gar einen 
Aufruhr provozieren ... ??? 

Beschwerden über Beschwer
den, wie lange noch, Herr An-

l:iabonnements für Gefangene e.V. 

staltsleiter, wie lange noch, Herr 
Vollzugsleiter, wie lange noch. 
Herr Wirtscbaftsleiter. ja wie 
lange noch wollen Sie oder müs
sen wir das hinnehmen??? Sie 
leisten dem Angebots-Monopol 
Vorschub!!! Ändern Sie endlieb 
lhre Einstellung und verbessern 
Sie den Einkauf zum Wohle des 
Gefangenen. 

Gez. einer von vielen 
Betroffenen 

(Verfasser ist der Redaktion 
bekannt) 

-

- vern1i ttelt kostenlos Zei tungen und Zeitschriften an Gefangene 

- im Lesec.uu.?.ebo t ~mJ momentan :!8 ,·crschiedene Zcllun!?.en und Zeitschriften, darunter alle 
großen i.kl~lschen Tage~;eitungcn und arabJ~c..:he, englts~he und llirkische Tngcszeilllngen flir 
au~Wnd1sche I nhu!'llerlc 

- Inlcrcssscnlcn können sich schriftlich wenden un: 

Freiabonnements für Gefangene e.V., Eisenbahnstr. 21 , 10997 Berlin 

- Unter Umsländen 1stmit WarteleiLen 1.u rec..:hnen 
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FERNSTUDIUM IM STRAFVOLLZUG 
Beratungs- und Informationsveranstaltungen 

des Studienzentrums 
an der Freien Universität Berlin 

der FernUniversität -Gesamthochschule- Hagen 

in der Pädagogischen Abteilung der 
Justizvollzugsanstalt Tegel 

Die FernUniversität- Gesamthochschule- Hagen bietet Insassen von Haftanstalten die 
Möglichkeit, sich durch ein Fernstuqium in der Zeit ihrer Inhaftierung weiterzubilden bzw. 
ein vollständiges Studium innerhalb der Justizvollzugsanstalten abzuscp!ießen. 

Informationen und Beratungen über Möglichkeiten und Bedingungen zur Teilnahme an einem 
Fernstudium finden regelmäßig - durchgefuhrt vom Studienzentrum Berlin - in der Justizvoll
zugsanstalt Tegel- Pädagogische Abteilung- statt. Dort stehen Mitarbeiter des Studienzen
trums Berlin fur Fragen und Auskünfte zur Verfugung. 

Die Beratungstermine fur 1994 sind nachstehend abgedruckt. Anmeldungen zu den Veranstal
tungen müssen per Vormelder jeweils an die Geschäftsstelle der Pädagogischen Abteilung der 
Justizvollzugsanstalt Tegel gerichtet werden. 

Montag, den 10. Jan. 1994 17.15 Uhr Einschreibberatung; Entgegennahme von 
Zulassungsanträgen itir das Sommersemester 
1994 

Montag, den 14. Feb. 1994 17.15 Uhr Allgemeine Beratung 

Montag, den 18. Apr 1994 17.15 Uhr Allgemeine Beratung 

Montag, den 30. Mai 1994 17.15 Uhr Einschreibberatung; Ausgabe von 
Zulassungsanträgen itir das 
Wintersemester 1994/95 

Montag, den 27. Juni 1994 17.15 Uhr Einschreibberatung; Entgegennahme von 
Zulassungsanträgen itir das Wintersemester 
1994/95 

=1:;;<Y==§:=§·_·:~:=::=,::.: ·.;::·==;·s~O:tcsfer.f~#~Wß..~oei#tiigsfreie}.Zeit y~m 26,; ::- J.l o. ~ 99:4. ~:§I::=:::=~,t~'}::·:::m;tf~.=:::::::,:=:Iii~i:=:t\=: ,, ·==· 

Montag, den 10. Okt. 1994 17.15 Uhr Allgemeine Beratung 

Montag, den 07. Nov. 1994 17.15 Uhr AllgemeineBeratung 

Montag, den 12. Dez. 1994 17.15 Uhr Einschreibberatung; Ausgabe von Zu
lassungsanträgen für das Sommer
semester 1995 

Kurzfristige Infonnationen erhalten Sie auch im Studienzentnun an der Freien Universität Ber1in, Rüdesheirner 
Str. 54, 14197 Berlin V 030/838-5205 Karte oder Anruf genügt! 
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(Der Tagesspiegel 11om 30.9 . 19931 

Soziale Strafrechtspflege 
in den neuen Bundesländern 

Ein Symposium der Deutschen Bewährungshilfe in Berlin 

fva. BEil.IN, 29. September .• Staat und I Auf der Pressekonferenz. sprach der Vor· 
Gesellschaft müssen so gestaltet werden, sitZende des DBH. Hans-Jürgen Kerner, 
daß der Kriminalität der Boden entzogen von emer .angenehmen Zusammenarbeit" 
wtn:l", betonte Ericb Marlcs, Bundesge- mit Mltarbetlem in den neuen Bundeslin· 
scbi!tsfilhrer der deutseben Bew&hrungs- dem. Insbesondere habe sieb der Quereln
hille (DBH). Mit diesem Ztel •·eranstaltete stieg von Mitarbeitern aus dem Osten als 
der DBH gestern in Berlm e10 emtligiges Sozialarbeitern bewährt. Im Osten gibt es 
Symposium, das sieb mit der Arbeit in den inzwischen 300 Bewährungshelfer, denen 
Neuen Bundesländern beschäftigt. JustiZ· 2200 in de.n alten Ländern gegenüberste
mlnlster und Staatssekretllre aus den neu- hen. Außerdem haben 70 Mitarbeiter aus 
en Bundesländern und aus Berlln, unter ih· dem Osten an der berufsbegleitenden 
nen Jutta Umbach und Steffen Heitmann. Qualifizierung zum Konfliktberater te!lge
trafen im Schloß Bellevue mit Strafrecht· nommen. Sie wird von de.r DBH angeboten 
lern. Kriminalpolitikern und Soztalarbei- und dient dem ZteL Be.rater für den Täter· 
lern zu einem Meinungsaustausch zusam· Opfer-Ausgletch auszubilden. .Allgeme10 
men. 1m Vordergrund stand eine kntische en-·eisen sieb jugendliche Probanden un 
Btlanz libe.r den Aufbau der Sozlalen Straf- Osten als wesentlich kommunlkative.r als 
rechl$pfiege in den neuen Bundesländern. im Westen·, erklart Christian Dertinger 
Außerdem wurden neue Perspektiven im von Brandenbu.rger Justizminlsterlum. 
Umgang mit de.r Alltagsknmmalltät ent· Auch lm Land Berl.tn ist die Arbeit der Be· 
wickelt. währungsheller erfolgreich: 80 Prozent der 

Seit de.r Gründung des DBH im Jahr jugendlichen Probanden schaffen den Ab· 
1951 bemüht sich der Verein um neue sprung aus der Kriminalitat. Als Verbesse· 
Wege lm Strafvollzug und Strafrecht. Ar· rung wunscht steh Jurgen Mut-z. Mttglied 
beii$SChwerpunkte bilden die Bereiche So- des DBH-Vorstands, vor allem eine bHSere 
zialarbeit und die BewahrungshUie, außer· Kommunlkauon innerhalb der Beborden 
dem mochte de.r VereiD Tater und Opfer und mlt den Creten Verbänden. Hterzu war 
von Krmunaltaten ins Gesproch bnngen. das Sympostum ein erster Anfang. 

!Süddeutsche Zeitung vom 13./14.11 .19931 

"Zustände in U-Haft sind skandalöS11 

Gefängnis-Seelsorger sehen die MenschenwUrde verletzt 

Butzbach (epd) - Dte evangehschen und 
kathobsehen Geflingnisset"lscrger m 
DeuiSChland haben die Zustände in den 
deuiSChen Untersuchungshaftanstalten 
ab $kandalös bezeichnet. Die Haftanstal· 
ten seten permanent überbelegt, die Zahl 
der dort untergebracht<>n Verhaft4tan sei 
mttunter doppelt so hoch wie die der 
vorhandenen Plätze. betßt es tn etner am 
FreiUlg im hessischen Butzbach veröf
fentlichen Erklärung der Evangeltschen 
Konferenz für Gefängnisseelsorge in 
Deutschland und der Konferenz der ka· 
thohschen Seelsorge bet den Jusbz\'oll· 

Emzelho.ftrl!ume seten mit zwei oder 
dret Gefangenen belegt.. Freizeit· und 
Goneschenstrliume würden zu Matnll· 
zenlagern umfunktionien. teilten die Vor
Sitzenden de.r Konferenzen. der evangelt· 
sehe Pfarrer Orto Seesernenn und setn 
katholischer Kollege Josef Rüssmann. 
weiter mtt. Die Persönlichken und Würde 
der inhaftierten Menschen, die während 
ihrer Untersuchungshaft unter der Un
schuldvermutung stunden. werde so ver
lelZt Auch Bedienstete in den Justlzvoll
zugsonstalten, so wurde hinzugefügt.. be
wälllgten die Situation rucht mehr und 
flüchteten in Krankheiten. zugsanstalten. 

!Der Tagesspiegel vom 13.1 1 1 993) 

Den Umgang mit der Freiheit lernen 
Seit 20 J ahren können Gefangene als Freigänger "draußen" arbeiten 

.Bet e10em Freigimge.r tst das Ristko, daß I Durch das eigene Einkommen entlasten 
er nach Ende seme.r Haftst.rafe ruckfallig die Fretganger das Soualamt: sle beteih
"'lfd. ungletch gennger als bet Jemandem. gen Steh auch an den Haftkosten Wenn sie 
der unvorberellet entlassen wud" •. betoote alkohollsten oder verspätet nach Dlippel 
JusttZsenatonn Juna Ltmbach am Freitag zuruck.kehren. droht thnen die Ruckverle
m der J~tl''Ollzugsanstalt Dllppel Don gung lD den geschlossenen Strafvollzug. 
haben Gef41lgene sett 20 Jahren die Mog- 1m offenen Vollzug, für den 10 Berhn 836 
bchlcelt. dte letZten Monate ihre.r Haltstnt· Haltplatn (davon 98 in Duppel) zu.r Verfll
fe bis zu 16 Stunden taglieh außerhalb des gung stehen (geschlossene.r Vollzug· 3393), 
Gefangrusses. beiSpielsweise bei der Fami- werden die Gefangenen auf den Freigang 
lie, zu verbringen. EIDe der Voraussetzun- vorbereitet. Deneit sind 756 von 4045 Ge
gen dafür tst ein fester Atbeil$plat:z. .Da- fangenen und Untersuchungshaltlingen 
durch Jemen die Gef41lgenen. mit der Frei- Freigänger. 1992 gab es bei \076 Freiglin· 
bett umzugehen und Sieb 111 dte Gesell- gen 41 Falle von .Entweichungen·. wovon 
schall e!Dzugliedern·. sagte dte Senatorin. 31 gelaßt wuiden oder Sieb stellten cor 

(Die Tageneitung vom 20. 10.1 993) 

Mehr als 2.000 Knackis infiziert 

!Die Tageszeitung vom 28.9. 1993) 

Mehr als Selbsthilfe 'ier Millionen Mark 
Spenden und ..socialspc 

• lOJahre DeutscheAids-Hilfe /60.000 
HIV-Infizierte und 10.000 Aidskranke 

Die fllr das Vorstar 
.• bt.Sher erfolgreiche Ar 
aber bald drastische Ei 
leiden: Ab 1995 soll det 
nach Pl~nen des Bunc 
H~lfte gekürzt werden 
fahr tst groB. daß die K\ 
den Etats als Entwarr 
''C~tandcn ~~oerden kö 
fUrchtet Gwdo Vael. G< 
1\lcnschen - i3.2 Proz.e 
riziene und Aidskrank 
sehen 20 und 39 Jahre< 
diiS besondc rs hart: Si; 
kaum Ober eigene E 
noch haben sie einen • 
den Rentenanspruch. 
scbltnung~ .. Die soziale 
fizlenen ::;,d erkranl 
sehen •erscharft sieb zut 

Berlin (taz) -Gegründet wurde 
sie vor zehn Jahrmals Selbsthilfe. 
•erein gegen aufkommo:nde Aids
H~-stcrie uod eine gdürchtttc Po
gromstimmung gegen Schule
heute ist die DeutsChe Aids-Hilfe 
etne professionelle Anlaufstelle 
mit 600 hauptamtlichen und 6.000 
ehrenamtlichen Mnarbetterlnnen. 

IIID'ischen sind in DeutsChland 
uber60.000Menschen mtt HIVin
fizien. 10.000 an Atds erkranl.'t. 
-" acb .-ie •or sind Schwule und 
Drogengebrauchcr die Hauptbc:
tro[fenengruppt!n", )llgt DAH· 
Vorstandsmitghed Gutdo Vael an
l~ßlich des zehnjHhng,cn Besteh~ns 
!(CStern in Bcrlin. FUr die Rtsiko· 
gruppe der Drogenabhängigen. 
deren Infektionsrate im Gegensatz 
zu denSchwulen stetge. ~ien drin-

gend staatlich geforderte Drogen
ersanprogramme erforderlich. um 
die Ansteckungsgdahr zu •'efrln
gem Zunehmend betroffen sind 
aber auch Frauen so"ie soge· 
nannte Sex- und Geschäf!Slouri· 
sten. Aber: Im Vergleich zu ande
ren europ~ischen Ländern sei die 
Infektionsrate msgesamt .. sehr 
niedrig'": sie hege bei 2.000imJahr. 

Standbem der DAH ist die 
..struktureUe" Vorbeugung \On 
Aids. die auf Aufklärung. Sera· 
tung und Betttuun~inncbrun
gen ''On Aidskronl;en abzieiL FOr 
diese Arbeit - zur Zeit gibt es 130 
Beratungsstellen und Wobnpro
jektc-bekommt die DAH jäbrlich 
sieben Millionen Mark von der 
Bundeszentrale für gesundbeitli· 
cbe Aulldarung. "eitere drei bts 

Bi:.her gilt die deut 
Politik tnttmational a 
lieh. Die geplanten KOr 
scn aber bcfllrchten. 
Vael. daß die erzielt. 
leichtferttg aufs Spiel B 
den. _Oie Einsparunge. 
sind die Kosten \'OD mo: 

!Die Tageszeitung vom 24.11.19931 

• Gesundheitsminister Seehafer fordert Massentests 

HIV-HIV-Hurra! 
Der Wahlkampfon ßa)em hat begonnen. Wir <ind 

mittendrin. "'nch EdmundThatchers Rundumschlä
gen gegeneinen europaJSChen Staatenbund und für 
dienationale Kletnstaaterei sammell nun Gesund
heitsmm~ter Hor.t Seehof~r ( CSU) seine Schafchen. 
Der forsche Bonner Oesundheitsminister. der im 
Blut-Aids-Skandal wegenseines Aktionismus an An· 
sehen merkhch verloren hat. zieht jetzt zum zweiten 
Mallängst uberkommen ge~aubte,gauweiler<ehe ln· 
strumente ausder :O.Iottenkisteder Alds-Bekamp
fung. Be1me1"'ten :-.Iai "aresdie EinfilhrungderMel· 
depllicbt.dteer alsTestbaUon haue Stetgen lmsen 

Diesmal 2ellt er noch emen Schritt \\eiter unJ Cor
den Massentests: Jeder Patient. derzum Arztgeht 
unddoneine Blutabnahmeverordnet bekommt
also auch Oma Otme (81). klein Erna (9) und Tohias 
(1 5)-.sollauch ouf Hl V getestet werden.AuiOma· 
tisch, regelmäßtg. immer wieder. Jeder Patient. der 
diesals Eingriffin setn Persönlichkeitsrecht begreitt 
undve,...eigen.mußbetseinemAmoderintKran
kenbaus \\r,d~pruch gegen den Test etnlegcn. Tut er 
dies nicht. ,.,,rd erautomatiscb getestet. 

Der VonchlagSethofers laÜftnicht nur auf eine 
sinnloseteure Massentestetet hmau.s.auch da• Recht 
jedesemzeinen aufNtchtwissen w!lrdctn Fragege· 
stellt. Vor allem aber waredies eine Umkehr m der 
bisherdurchaus erfolgreichen deutschen Aid•politik. 

!Der Tagesspiegel vom 24.11.19931 

Beamte im Strafvollzug: 
Spitze beim Krankfeiern 

PR ESSESPi l 
bHE~'2E~ hi: 

Zurück zu den allen Zv.ang5\orsteUnn~ 
sehen ~nabmcnkatalogs. Es ist typiso 
hofer.daßerdi~ Vof'Cblagohnejed 
mung mit seinem Referat und mit den\ 
chen des Bundesge~undhettsamts losge 
Aids-Spezial~ten tm BGAsind seit lan~ 
ehe Massen· und L.wangstests- aus gutt 

Die deutsche Ärzteschaft deren Kar 
dent Viimac setl Wochen im IIefligen 0 
hoferliegt. "ird demobersten KOStenSJ 
sundhe1tswesen genüBlich die Recbnu11 
Vorschlag unterdte Nase retben.30Ma 
fachen Eti)ll·Test. betm Besatigungste. 
"eitcre60 Mark dazu. Mehrere l\llfiion 
WärenjedesJahr notwendig. Und keine 
Welche lnformauon erwanet Seehofer 
Rundumtestung1 Und welcheMaßnah 
schließend ergreifen? Kondomapparat 
Schulen. sterile Sprill.en in allen Knästf 
schon lange. schon •'iel?.u lange Uberfäl 
wiederder Stempel au(demArscb füq 
Schwule? Einreise\trbote fürFarbige 1 

ßung von Saunen und Bars? Sethoier.,. 
diesem Vorschlag traucheln. DasweiB 
sterist nämhch nicht so dumm wiesein · 
Aber noch mal: NächstesJahr smd in B 
1weimal Wahlen. i\f 

(Süddeutsche Zeitung vom 

Koalit ion wi 

• Aids-Stiftungen: Schwere Vorwürfe gegen Justizverwaltungen 
Etn hoher Krankenstand und etne wach· 

sende Zahl von Überstunden prägen der· 
z.eu das Btld tm Berliner Strafvollzug. Auf 
etne kletne Anfrage der CDU im Abgeord
netenhaus hm raumte dte Jushzverwal· 
tung etn daß dte Suafvollzugsbeamten mtt 
13.4 Prozent dte Kranltenstallstlk de.r un 
Vollzug Beschiifligten anhlbren. ln absolu
ten Zahlen ausqedruckt heißt das: 347 von 
2596 Beamten sind krank gemeldeL Es fol· 
gen dte Angestellten mtt 10.6 Prozent 
Kranlien 

Täter-Opfer-Aus 
Hamburg (AFP)- St.raftäte• 
tig zu Wiedergutmachungs 
den Opfern ihrer Verbrecher 
werden. Bundesjustizminis 
Leutheusser-Schnarrenberg 
r.e der Btld-Zettung. sie pr
sprechende Änderung des St 
Einführung eines Täte 
gleichs. Dara.uf hätten sich • 
litiker der Bonner Koalition 

Bon.n ldpa/WJ - Jn dc~txncn 
Gelongnrncn haben '"n noch An 
gaben der "-rbensgemctn'ICIIJJ• 
deut)Citer A!d~·St:ftun~cn metl· 
rere 1111 Haftltnee dureil \ttdlt
'l:urln~ mll -\tds tnllltcrt Ocr 
Drogenkonsum tn Jtßttl"llllU~\· 
anstalten set ~ang und gabe. sagt~ 
Ramer Jarchow, Vorstandsvor~tt· 
zender der Deutschen Atds-Suf. 
tung .P<XIll\ leben·. am Dttnstag 
tn Bvnn. Das hohe Rt\tku •un 
HIV-lnfekuonen tn Strafa~ahen 
sct etn Skandal. der tn unenragh· 
eher Wetse unter der Decke edldl· 
ten werde: .i>te JustamtntSter \tnd 

nocht tn d<:r l..a2c n.Jcr "'""n' don 
.\bhtlfezusch~lfcn 

\CJI"<rc Vo.,.urh; OChloten dte 
.-\td!>-Suftunecr ee~cn dte Ju.\tll· 
•c,.,.altun2en.dte~u1Cii\3 ah~ 
Mhe lnfekttttn\O\t~O tur f-Ixer IJc. 
•annt wurde ntcht\ untcmiJmmcn 
hauen. ..Sie handeln fahrlawg 
oder moghchwetse sogar\trafhar", 
-agte ljlnch Hctdt. Ge<,chafl\füh· 
rer der Sttftung Er Iorderle dtc 
Abgabe 'On \ietbadon und 'dUhc· 
rcn Spntu:n on Haftanst•lten 

'lach Seitatzungen «oen Co\1· 

<chen 3 ft11 und 9 1'11) Cidan~nt\tn· 
..asscn drogenabhanglg und spntz· 

ten Herotn Doc 7.-dhl der HIV-Po
""'en m ll•ll~n\lalten ... erde auf 
OJ<. LU~ ~'• "•>~en Angi:$!Cillsdcs 
.\r~l~·thllrti1R ~~our<k!n darrut Cl· 

noge I.C.OI onh.ftterte und mcht 
H I V -rnli11cnc IJr<Jgcnahhang~gc 
der hohen \1. •hr.chctnhchkctt ei· 
ner Ncumkklllon dU\g<>Ct:Cl. ln Je· 
der Hah~n\lalt gehe es Drogen· 
markte '>l!J!te Rctnhard Heukamp 
'om Vttr\tdnd der Deutschen 
Aids·Htlfc S"~cnannte Stauon>· 
pumpen. •nn den tnhafuutcn Dro
geoabhang.gcn \Cf\tcckte Spnt· 
r.en. v.iirdcn "'" btstu 25 P~nen 
benutzt 

Das Problem bei den Beamten: Sie sind 
schl!'cht bezahlt und im Dtenst standig 
ubf'rforderl. Ote Aufstlegschanct'n Sind mt· 
ntmal Be5onders Jungere Beamte haben 
Probl~>me Um aus dem ungehebten Beruf 
heraunukommen, melden ste steh krank. 

Gletthletttg wachst dte Zahl der Obe.r
stunden fn Moabtt hat Jede.r Bedtenstete 

schon 70Stunden angesamm 
nennt als Grund eine probo 
fuhrte Pausenregelung. Neu• 
den erst un Landeshaushalt I 
wiesen setn Erst dann hem 
steht der Jusuzverwaltung 
eher Bedarf. 



(Frankfurter Rundschau vom 27.1 1.19931 
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Rund zwei Drittel .eines monatlichen 
Arbeit.venl.ieutea, du b.ei..Bt etwa UIO 
Mark, lcann eJn Strafcelangener ln Nle
dersac:tt.en alJ . Hausgeld" auageben. 
Du macht tllr Jeden Tq: im Monat ein 
Pickehen Zigazoetten. SoU noc:b Kaffee 
oder Tee dazu getrunken. ein K.eks ver
zehrt werden. wlrd's schon eng. K.ein 
W1111der, daß dte Inhaftierten die PI-eise 
in den .~fingnisläden· genau Lm Auge 
behaiiAin Sie haben keine Wahl; Sie 
muasen aach bea ihrem Uefero.nten be
dienen, wollen Ste nicht ganz aui Extras 
verzichten. Immer wieder haben sich 
~fangene beschwert. .,Zu teuer", so 
lautet Ihr Befund über das Angebot hin· 
ter Gittern 

Einkauf kommt Gefangene oft teuer zu stehen 
dem kritaiert die VZN die &~11, Mark mehr pro Pfund als Lm Handel " 
dle in ~fanrnissen ohne Laden an dJe Er meint dennoch, daß es dank der AI>
Hlttlince verteilt werden. Die Veruieb- Ntzaarantie ~ ~achlft Lm ~flna· 
nlsse aeien ..meist chaotisch zusammen· nfa möclich sean milllte, die Durch· 
gesteUt" und wenig informativ .• Die ~ achnlttspl"'!ise annähernd eanzuhalten. 
fangenen haben tatsächlich in mehrfa· Du Jusu~mlrusterium andes versucht 
eher Hlns1cht i\nla.ß zur Klage•, schl~ nach Al\g'aben seines Spre<:hers Dieter 
folgert d1e Verbraucherlobby. Schneidewmd, VltUeacht doc:h noch 

ngen Ia~· 
) Guido 

Daes bestätigt Jetzt auch die Verbrau· 
eherzentrale Ntedersachsen (VZN). S1e 
hat dae Eankaufssatuation in sieben der 
2~ Jusuzvoll~ugsansta.lten (JV A) des 
Landes unter die Lupe genommen und 
kommt zu dem Ergebnas ~Cangene tn 
Niedersachsen zahlen be•m Einkauf 1n 

den SU'a!ansualten haufig überhohte 
Pr-eise. Der Untersuchung zufolge lie· 
gen mehr als zwei Dnttel der iiberpruf· 
ten Artikel Uber dem Durchschnitts· 
p•ets, 40 Prozent sogar über dem 
Hocbstprea~ am örtlichen Handel. Zu· 

.Ean mißgluckt.er Eankauf im Knut einen Großhindler ausftndig zu machen, 
bedeutet etwas ganz anderes als drau· der eile Versorgung sämtlicher 2S JV A:; 
ßen - wenn etwo der Kaffee nicht in N•edersachsen ubernehmen wtirde 
schmeckt, auf den man seit zwei Etwa ~0000 Mark Umsatz waren eaner 
Wochen gewartet hat", macht sich ~r· Hochrechnung zufolge monaUtch zu ma· 
hard Hermann, Pressereferent der VZN, chen Als erste Reaktion aui die Unter· 
Cur dte Verbraucher hmter Gtttern suchung der Verbraucheruntrale sand 
sta.rk - derzeit etwa 5500 eltean in Na~ laut Schneadewtnd dae Ansta.lten aufge
dersachsen fordert worden. zusammen matd&n Hand· 

Ooc:h das ~scha!t mit ihnen sche.int lern nach Verbesserungsmoghc:hkeaen 
nacht eben lukrativ Überwiegend wird der A.ngeboiSSaruauon zu fahnden 
es von kleanen ortlachen Läden betrie- Httnnch SchrOer bedient seat uhn 
ben Etw~> SO Prozent des Umsatzes Jahren neben semem .Tan~Emma·lA· 
W\lrden allean mtt Zag81"1!nen und Ka!· den" an der 500-Etnwohner<iemeande 
fee gemacht. schaut Hermann Und be> 'I'wlst zusammen mll selller Frau zwei 
Tabakwaren set dte ~wtnnspanne ge- Verkauisraume '" den Vollzugsanst.al· 
rang ... Betm Kaffee wtrd am measten zu· ten Langen und !11eppen. Darekl nach 
gelangt", sagt Hermann, .. ean bas zwea Hameln sind dte beiden Läden an der 

Untal"'l\\chWl( der Vubraucherz.e.ntn.Je 
alJ beaondera luuee Bei.lplele tQr elll 
überteuertes Alleebot im Geflncnla ce
nannc 411 Prozent der Waren •ien b6-
htr als in ttgendeinem anderen Laden 
der Umgehune a.usgezeichnet. 75 Pro
zent liaen über dem DurchscluUttll· 
preis .• Man kann uns nicht mit einem 
DiSQOunter vergleicben", sagt Sc:hroer, 
dessen Laden zur Spar-Gruppe eehl:lrt. 
Er übernehme die Pl-eisempfehluncen 
der Zentrale tür mittelständische Uden 
und gebe eile auch mit Alunahmt von 
Zucker, Mehl und zwei, dl"'!l anderen 
Artikeln an seane Kundschalt im 0. 
la.ngnas weater. ~ Prozent des Umaat· 
tes dort liefen über den Tabalcverkaui, 
nochmal ungetihr 20 Prozent über 
Mtlch. Mehl und Zucker - beldes Vu
kaufsgNppen. die von der ~ 
ne her .nicht seht mteressant stnd" 

Schroer hat na.ch der VZN·Untersu· 
chung eme eagene angesteUc Ntcht mal 
bea zehn Prozent seiner Waren habe er 
den Hcichstpreis überschntten gelun· 
den Dte VZN habe .Apfel mit Birnen 
v.crgltchen", unterschieclliche Mengen 
und Marken beim Preisvergleich nicht 
beruck.slchtigt. Erfolge 
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(Berliner Zeitung vom 22.1 1. 19931 

Krüger gegen 
die Legalisierung 
weicher Drogen 

G~gen eme A.nderung d.es Betau
bungsnuttelgesetzes hat sich Ju
gmdsenator Thomas Krilgn (SPDJ 
ausgesprochen Anlaßtich des Um
zugs der Geschaftsstelle des Bundes
verbandes der Eltemkretse drogen· 
gefährdeter und drogenabhi!ngiger 
Jugendlicher von Hammf\Vest!alen 
nach Berlin sagte Knlger am Wo
chenende, dte Fretgabe von wetchen 
Drogen, dae Ausgabe harter Drogen 
durch Arzte und ein flachendec:ken
des Methadonprogramm bote keine 
"~rkliche Htl!e für die BetroCfenen 
Den Verfe~htern d.teser Ideen gehe 
es tn erster Linie darum. d.te Be
schaffungsknrrunalitat zu beseJtagen 
und der Offenthchkeit den Anblick 
von Dro~!eMlend zu ersparen Vor 
eaner L.egalas:erungsogenannter "'·~
c:her Drogen hat der Bundesverband 
der Elternkreise droge.'lgef:lhrdeter 
und drogt'nabhang~ger Jugendlicher 
e V (B\"EK! gewarnt Es durfe ketn 
.Rec:ht auf Rausch- geben. sagte die 

Bundes,·qrsltzende lngeborg Rolof! 
am Wocht•nende D•e von emagen Po
hukern und Verbanden geforderte 
f'reagab<' habe weder etwas mll De
mokratte no,·h mtt Gere:hugkett ftlr 
Drogenabhdngtge gegen!Jber den 
Tausenden von Alkoholikern zu tun 
Dte Sucht an sich set es. die du• Wur
de des Menschen ze.rstore. Der B\'EK 
tst ein Zusammenschluß von mehr 
als 170 Selbsthilfegruppen 1m go>
samten Sundesqeb1et. dpa/ADX 

(Oer Tagesspiegel vom 16.11.1993! 

Justizvollzugsbeamte 
müssen anklopfen 

C!ESSEN. 15. November (dpal. Vor dem 
Betreten einer Zelle haben Justizvollzugs· 
beamte anzuklopfen und das .Herein" des 
Häftlings abzuwarten. ln einer am Montag 
veröllentlichten Entscheidung gab das 
wdgericht Gießen dem Antrag eines 
Stra!ge!angenen statt, der sich über unhllf· 
Uche Bedienstete in .seinem· Get~gnls 
beschwen hatte. Die Justizvollzugsbeam· 
ten blttten es regelmäßig versaumt, an der 
Zellentur enzuklopfen. 

Nach Ansteht des Gerichts wird mit sol· 
chem Benehmen das Recht jedes Gefange
nen auf Schutz und Achtung seiner Men· 
scbenWilrde und Intimsphäre verletzt. Das 
Anklopfen stelle eine HöOicbke!tsregel 
dar, die außerhalb der Straianstalt gelte 
und auf den Vollzug zu übertragen sei. Das 
ergebe sich aus dem Strafvollzugsgeset'Z. 
Dana~h sei das Leben im Gefängnis den 
normalen Lebensverhältnissen so weit wie 
m<Sgllch anmgleichen. Nur in EinzeiClllen 
- beim Vorliegen einer konkreten. von 
dem Gefangenen ausgehenden Gefahr für 
cfie Slc:herheit und Ordnung - könne auf 
das Anklopfen beim Betn;ten der Zelte 
verzichtet werden. (Az: 1 StVG • 629/ 93) 

(Berliner Morgenpost vom 3. 1 2.1 993) 

Gefängnisse ~ane F'rau und er seien Im Monat j~ 
weiht 55 bis 70 Stunden mit dem Ver
kaul an den JV As besc:haltlgt. 30 f>ro. 
t~nt thns ~samtumsaaes machten 
sie dort etwa. .Das ist nicht soviel da.B 
wir unl>eclingt weatennachen mUßten·, 
sact er Vtel Spielraum tllr ein bllll&eres 
Anaebot sehe er nlchL 

"knackevoll": 
Berlin vor dem 
Zellen-Notstand 

• Wt r woll~n naturlieb rucht. da.B eile 
Handler absprtngen·. steUt Daeter 
Schnetdewmd vom Jusuzmintstenum 
klar fande saeh kean pravater Anbieter 
mehr, mußten die Bedlensteten der 
JV A:> selbst die Besorguncen tllr dle 
~(angenen ubernehmen - eine tllr 
die öf1ent!Jche Hand te\11"1! Angelegen· 
heil Die Justi.t ist so oder so tn der 
Bnngschulc:l: Laut Str-atvollzugqeeetz. 
Paracrapb 22, kann sich der Gefancene 
.von .einem Hauqeld oder voD Mlnem 
Ta.schengeld aus einem von der An.talt 
Wrlnitt.elten Ang-ebot Nah.runp- und 
~nußmlttel sowie Mittel zur K6rper
p0ege kaufen. Die Atts1.alt soU tllr ein 
An&ebot .soree11. d.as auf Ww..che Wld 
Bedilrtt\We der Gel~ ROckslebt 
rum.mt. • MONIKA KAPPUS 

4100 Gefangene bei 4242 Plätzen 
Weihnachts-Amnestie vorgezogen 

Berlin droht der Cefangnis-ln
farkt Wie schon Anfang d'er 80er 

labre steht die Stadt vor dem Zel· 
en·Notstand .Im nächsten Jahr 

haben wir eine Exlrernsiluatlon, 
wenn die Gefangenen-Zahlen 
weiterhin so steigen». warnt Cbri· 
stoph Flilgge, Abteilungsleiter Ju· 
slizvollzug in der justizverwal· 
tu ng. Und bei der derzeitigen Kri· 
minalitätsrate in der Metropole 
sei nichts anderes zu erwarten. 

Gab es im Oktober 1990 noch 
3000 Gefangene in den Berliner 
Haftanstalten. so sind es jetzt 
-1100-ein Anstieg von33 Prozent. 
Damit ist die Beleguogsgreoze 
von 42-12 Plätzen fast erreicht 
Besonders die Zahl der U·Häftlln· 
ge Ist drastisch hochgeschneUI 
Von knapp 500 männlichen U
Häftlingen auf 1100- ein Anstieg 
um mehr als das Doppelte. Bei 
den Jugendlichen im Alter bis 21 
Jahre gab es eine Steigerung von 
40 auf 177 U-Häftlinge. 

Eventuelle Folge der Enlwlck· 
Jung: Der Vol\mg müßte aufge· 
schoben oder sogar unterbrochen 
werden. Kürzere Freiheitsstrafen 
könnten zur Bewährung ausge· 
setzt. Ladungen späterund möAll· 
eherweise verstärkt GeldstraTen 
ausgesprochen werden. 

Justiz-Staatssekretär Detlef 
Bornnano bringt es auf den Punkt: 
.Wir brauchen keinen Alarm zu 
schlagen, aber wir sind in einer 
ernsten Situation und können in 
eine schwierige Lage kommen. • 

Um etwas Platz zu schaffen, 
wurde .,bereits die sogenannte 
Weihnachts-Amnestie vorgezo· 
gen". so Borrmann zur Berliner 
Morgenpost. Mit der .Sammel· 
Gnadanmaßnahrne" wurden klei· 
ne Gauner. die sonst um die Weih· 
nachtszeit herausgekommen wll· 
ren, bei guter Fühiung einige Wo
chen frilh.er entlassen: dieses Jahr 
schon zum 25. Oktober. 

Jede Anstalt hat ihre feststehen· 
de Belugungsfähigkeit. eine Zu· 
sammenlegung von Mannern und 
Frauen ist nicht möglich .Dte 
meisten Manneranstalten smd 
schon \'öllig überlastet". so Flug· 
ge. Jetzt 11ird beispielsweise die 
l'iotbremse für die !.:·Haftanstalt 

lDer Tagesspiegel vom 5 10 19931 

Vermehrt Propaganda ' 'on 
rechts in Strafanstalten 

Moabit gezogen, die mit 200 Haft· Seit Ende 1992 ist in den Berliner Straf· 
llngen tibeTbelegt ist. Doch jeder e.nstalten deutheb mehr rechtextremi.Sti· 
Neuzugang muß aufgenommen sches Propagandamaterial ''ertetlt worden 
werden-sonst droht Anzeige we· als 10 den Jahren zuvor. Wie der Innense-
gen Strafvereitelung im Amt. nator dem Abgeordenetenhaus nuttellte. 

Zum Jahreswechsel soll die versuchen verschiedene Organisationen 
Haftanstalt Tegel deshalb Moabit 'erstarkt die lnhaitlerten der Jugendstraf 
entlasten. Mehr Raum \\ird auch anstalt Berl10 zu beeinflußen. Dazu gehore 
durchdieVerlegungder\'ollzugs· das .lntemauonale Hil"skoJIUtee fur poti· 
anstalt für Frauen in Plötzensee usc:h \'erfolgte und deren Angehortge e \ ' • 
oach Lichtenberg und Pankow ge· so,.'le eile .Ht!Csgemeinsc:haft Cur nauonale 
schaffen 1n die freiwerdenden polihsche Gefangene und deren Angehon-
Zellen kommen dann Männer. al· ge e.V • Ernplanger sind nach Erkenntrus· 
lerdings erst ab 1996 sen des Senators fast ausschtießlich Haft· 

D. H·"'· tal k llnge aus den neuen Bundeslandem. dte 
te anans t in Köpenic soll der Skinhead-Szene zuzuordnen smd Um 

abgerissen und neugebaut wer· 
den. sie war nicht sanierungsfa. die Propagandatatigketten einzudamtneo . 
h!g. Somit waren dann drei der s!>t Im Januar 1~3 eme Arbettsgruppf' 
nach der Vereinigung wegen .Rechtrad1kahsrnus ~n der Berliner Ju· 
menschenunwürdiger zustände gendstrafanstalt gegrundet worden Tsp 
abgewickelten DDR-Anstalten 1m (Süddeutsche Zeitung vom 29.1 1. 19931 
qst·Teil der Stadt wieder akti· Experten warnen vor 
Vlert. Hinzu kommt: .. Personal 
wird schon wie wahnsinnig aus· hartem Strafvollzug 
gebildet", . erklärt Staatssekretär St.,.ßburg (AF'P)- \'or d~r Ruckkehr zu 
Bomnann eanem zun~hmend represstven Strafvoll-

Nach dem Strafvoll~gesetz tug und tmmer hilrteren Strafen haben 
gibt es ein Verbot der Oberbele· dte Ttalnehmer der 20 lntemauonalen 
gung von Anstalten. Ausnahmen Konfcn>nt ub.-r kramtnolog~sche F'or 
sind nur bedingt und auf Zelt "-·hun~ >:~""rm da<' am Strnßburger Eu 
möglich. Nach einem Urteil des n>p.lf;tl 't~ttl.1nd Dw rund 120 PS)'Cholo 
Kanune~erichts verstößt eine ..:~n l'sHhaJt<'r und Junst~n aus mehr 8ls 
d b 30 ~UrO()lli>Chen Landern foroerten Statt• 

auer 8 8 Doppelbeleguog ge· dt'ssen d~n Ausbau psychosozaaler Maß. 
geo die Menschenwürde. ""hmen tur Wt..dereangliederung von 

ln Harnburg fand der Kollaps Straftiltern. Studten hätten gezeigt, doß 
bereits statt: ln der Hansestadt hat soztales Tratnang und psychosoziale ln· 
die Justizbehörde jetzt einen Voll· terilenoonen di~ RückCälligkettsrate -
streckungsaufschub angeordnet. duiieren und.tlen Straftätern die Elngti~ 
weU die Anstalten überfüllt sind. derung an ehe Ceseilschaft erletchtem 
Bis zum 15. Februar sollen nur konnen Bet Straftatem du~ am ~fängrus 
wegen schwerer Straftaten Verur- psyc:hosozaal betreut .,."Orden seten, ~I dae 
teilte hinter Schloß und Riegel Riic:ldallquote um 10 bis 20 Prozent nled· 
kommen. Nilrolos Rechenberg nger 
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GIV 
Innerhalb der zurückliegenden Wochen ist es 
der G[V gelungen, eine komplette Mann
schaft aufzustellen. Nach einigem Warten 
konnten auch Vertreter aus den Teilanstalten 
l und n in die GfV aufgenommen werden. 
Somit sind nun alle Teilbereiche der NA in 
einer lnsassenvertrerung vereint. Diese ist 
voller Hoffnung. daß sie in ihrer Zusammen
setzung auch auf längere Sicht bestehen 
bleiben wird. 

Wir bedanken uns bei allen Kandidaten 
für ihr Interesse. 

Leider wurde die GfV in ihrer Arbeit in letz
ter Zeit massiv behindert. Wir sind aber 
guten Glaubens. daß sieb die anfänglichen 
orgarusatoriscben Probleme, welche sich 
nach der Umstrukturierung zeigten. nicht 
wieder so leichtfertig wiederholen. 

Zu den Schwerpunkten in unserer Arbeit 
zählen wir in erster Linie die alles überschat
tende Drogenthematik in der Anstalt. Dem 
folgend die schwer lastenden Nachteile der~r. 
welche s1ch auf der sogenannten OK-Liste 
wiederfinden. Bezüglich des Einkaufes bei 
der Pirma König werden in kürze Gespräche 
mit der Leitung der Wirtschaft der NA auf
genommen. um eine Verbesserung, wenn 
nicht sogar einen Wechsel der beliefernden 
Pinna zu erreichen. Da es eine negative Er
scheinung in allen Teilanstalten ist. haben wir 
uns auch der Thematik des Krankenpflege-

TEGELINTERN 

dienstes angenommen. Fast in jeder TA gibt 
es Beschwerden über diesen. Wenn auch in 
Abstufungen. 

Die GIV beabsichtigt, eine Pressekonferenz 
in der JVA durchzuführen. Hiermit sind 
alle I. V.s der Teilanstalten aufgerufen, 
Hinweise, Vorschläge und Anregungen bei 
der GIV einzureichen. 

Jürgen Schulze 
-Sprecher der GfV -

Senatsverwaltung flir Justiz 

22. Oktober 1993 

Herrn 
Jürgen Schulze 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr Schulze! 

Unsere Überprüfung Ihrer Eingabe vom 
19. August1993 hat ergeben, daß der an die 
Gesamtinsassenvertretung der Justizvollzugs
anstalt Tegel gerichtete Brief des Herrn Burk
hard Cornelius, Mitglied des Abgeordneten
hauses von Berlin, vom 9. August 1993 von 
einem Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt 
Tegel versehentlich geöffnet worden ist, weil 
aus dem Absenderstempel lediglich die Be
rufsbezeichnung ~Rechtsanwalt M hervorging 
und die Funktion des Absenders als Mitglied 

'der Iichtblick' - November/Dezember 1993 

des Abgeordnetenhauses nicht erkannt wor
den ist. 

Es handelte sieb somit um einen bedauer
lichen Irrtum in einem Einzelfall, den wir zu 
entschuldigen bitten. 

Wir haben im übrigen die Leitung der Justiz
vollzugsanstalt Tegel in diesem Zusammen
hang gebeten. versehentlich geöffnete Briefe 
umer weitestgeheoder Wahrung des Daten
schutzes an den betroffenen Gefangenen wei
terzuleiten. 

Soweit lhnen in dieser Angelegenheit von 
Ihrem Gruppenleiter ein Telefonat mit unse
rem Hause verweigen worden ist, teilen wir 
Ihnen mit, daß die Gewährung derartiger 
Telefonate im Ermessen des jeweiligen Grup
penleiters steht. der hiernach berechtigt ist, 
Ferngespräche von Gefangenen - auch mit 
der Aufsichtsbehörde - nur bei Glaubhaft
machung dringender Gründe zuzulassen. 

Wir haben allerdings aus Anlaß Ihrer Ein
gabe abweichend von dieser Regel die Lei
tung der Justizvollzugsanstalt Tegel gebeten. 
Mitgliedern der Gesamtinsassenvenretung 
der Allstall bzw. der Insassenvertretungen 
der Teilanstalten auf Antrag Telefonate mit 
dem Fachaufsichtsreferenten unseres Hauses 
grundsätzlich zu gestatten. 

Wir sehen Ihre Eingabe hiermit als erledigt 
an. 

Hochachtungsvoll 

i. A. 
Marhofer 

Justin·oiJzugsanstalt Tegel 

Herrn 
Jürgen Schulze 

Sehr geehrter Herr Schulze. 

26.10.1993 

Ihre Eingabe vom 27.7.1993, die uns die 
Senatsverwaltung für Justiz zur Bearbeitung 
in eigener Zuständigkeit übersandt bat, haben 
wir geprüft. 

Zunächst ist festzustellen. daß die Behaup
tung, die Aufschlußzeiten in der TA I würden 
um 7,5 Stunden am Tag betragen, nicht der 
Wahrheit entsprechen. Richtig ist. daß die 
Aufschlußzeiten für arbeitende Inhaftierte 
nach dem geltenden Tagesablaufplan der 
Teilanstalt I insgesamt 14 Stunden betragen. 

Die Größe der Hafträume ist in § 144 Abs. 1 
Satz 2 StVollzG geregelt. Danach müssen die 
Hafträume hinreichend Luftinhalt haben und 
für eine gesunde Lebensführung ausreichend 
mit Heizung und Lüftung. Boden- und Fen
sterfläche ausgestattet sein. Die in Absatz 2 
genannte Rechtsverordnung ist bisher nicht 
erlassen worden. 
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Die vorgenannten Bedingungen werden auch 
in der TA I erfüllt, zumal sieb die Gefange
nen regelmäßig nur zu den Ruhezeiten in 
ihren Hafträumen aufhalten müssen. 

Selbstverständlich ist uns bekannt, daß es 
sich bei den Hafträumen der TA I um die 
kleinsten der gesamten NA Tegel handelt. 
Diesem Umstand haben wir bei der Neu
strukturierung der NA Tegel dadurch Rech
nung gelfagen, indem dort nur Gefangene mit 
relativ leurter verweuaauer untergebracht 
werden. 

[n diesem Zusammenhang darf auch nicht 
verkannt werden, daß zu der Zeit. als dielet
Lige TA I erbaut worden ist, völlig andere 
Maßstäbe hinsiebtlieb der Haftraumgröße und 
Ausgestaltung gesetzt wurden. Daher hätten 
auch wir es als vorteilhafter angesehen, wenn 
anstau der Wiederinbetriebnahme der TA I 
ein Ersatzbau errichtet worden wäre. Aber 
der der-lcitige Belegungsdruck und insbeson
dere die äußerst angespannte Haushaltslage 
lassen dies nicht zu. Dies gilt auch für den 
Umstand. daß in der Teilanstalt I keine Licht
schalter und Steckdosen in den Hafträumen 
installiert worden sind. 

Vor der ernemen Inbetriebnahme der TA I 
bedurfle es keiner Abnahme durch das Bau
aufsichtsamt. Im übrigen werden sämtliche 
Gebäude und Räumlichkeiten der NA Tegel, 
so auch die TA I. regelmäßig von der Bau
aufsicht. der Berliner Feuerwehr und der 
Amtsärztm begutachtet. 

Hochachtungsvoll 

Lange-Lehngut 

Gesa mtinsassenvenretung 
Der Sprecher 

An die 
Senatsverwaltung für Justiz 

15.11.1993 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. 

wie der Gesamtinsassenvertretung der NA 
Tegel seitens der Anstaltsleitung eröffnet 
wurde, wird ihrerseits über eine Doppelbele
gung der einzelnen Teilanstalten in der NA 
nachgedacht. Wir als Insassen möchten Ihnen 
hiermit im Vorfeld unseren schärfsten Protest 
darüber zum Ausdruck bringen. 

Es kann nicht angehen. daß Versäumnisse 
der Justtz und des Senats auf dem Rücken der 
Gefangenen ausgetragen werden sollen. Wir 
sehen außerdem schon im Ansatz ihrer Über· 
legungen einen eindeutigen Verstoß gegen 
das Strafvollzugsgesetz. Des weiteren muß 
Ihnen klar sein, daß es im Falle einer Um~et
zung rhrer Ideen wahrscheinlich zu ernsthaf
ten Spannungen hier kommen wird. Auch 
sind die Ihrerseits genehmigten Tagesablauf
pläne. spez.iell die TA U betreffend. äußerst 
repressiv und ein Schritt zurück im humanen 
Strafvollzug. Wir fordern daher: 

TEGEL INTERN 

l. Eine sofortige Aufuebung der Tagesablauf
pläne für die TA U Denn ein einfaches 
., Wegschließen .. löst auf keinen Pall die Pro
blematik der TA U! 

2. Eine neue gesamtkonzeptionelle Struktur 
und Erneuerung des Strafvollzuges in der 
JVA Tegel. 

Hierzu sind nachfolgend einige Anregungen, 
die Ihrerseits ernsthaft berücksichtigt werden 
sollten, da sie in anderen Vollzugsanstalten 
der Bundesrepublik bereits erfolgreich prakti
ziert werden: 

1. Der Ausbau des offenen Vollzuges. Dieser 
Ausbau könnte ohne Probleme kostengünstig 
gestaltet werden. Zum Beispiel wäre es mög
lich, mittels Wohncontainer vor der TA IV 
(SothA) der NA Tegel zusätzliche und ab~ 
geschottete Freigängerunterkünfte zu schaf
fen. Auch Großwohnungen als therapeutische 
Wohngemeinschaften. als Polgeeinrichtuogen 
zu den therapeutischen Wohngruppen anzu
mieten oder senatseigene Wohnungen zu ver
wenden, wären Alternativen. 

2. Generalisierend alle Vollzugspläne auf 
eine mögliche Entlassung nach 213 oder 
Halbstrafe der zur Verbüßung anstehenden 
Strafzeit auszurichten, woraus resultiert, daß 
der Gefangene gemäß § 4 I StVollzG eigen
verantwortlich entscheiden kann. wie er sieb 
innerhalb der Srrafverbüßung und Lockerung 
verhält. Daraus ergeben sich dann auch bes
sere Prognosecntscheidungcn. 

Die Abteilung Sozialdienst (Bewährungshilfe) 
kann frühzeitig mit in die Planung des Voll
zuges einbezogen werden. Der Sinn und 
Zweck des § 57 StGB wird mit Leben erfüllt, 
denn dieser Paragraph ist nicht erfunden wor
den, um Straftätern eine ungerechtfertigte 
Strafverkürzung zukommen zu lassen, son
dern um die eingliederungswilligen Straf
gefangenen in die Gemeinschaft schrittweise 
zurückzuführen, unter Aufsicht. 

3. Gründungen neuer Therapiestellen für 
Drogenabhängige, womit ein sofortiger 
Rückgang der Bescbaffungsk:riminalirär spür
bar werden würde. 

Die Bestrebungen des Senats sollten sich vor 
allen Dingen auf den Ausbau des offenen 
Vollzuges beschränken. Somit würde es kei
nen Belegungsdruck geben. Wir sind gerne 
bereit, detailliertere Vorschläge zu unterbrei
ten, was wir aber auch bereitS in der Um
strukturierung mittels eines Thesenplanes ge
tan haben. 

Wir sind der Überzeugung, daß die angeführ
ten Punkte durchaus kurzfristig umsetzbar 
sind und somit eine wesentliche Verbesse
rung der derzeitigen Situauon eintreten 
würde. Wie dem Senat auch bekannt sein 
dürfte, bringen ÜberfiilJungen von Gefäng
nissen nichts, wie man anband den USA und 
anderen europäischen Ländern sehen kann. 
Man sollte viel mehr darüber nachdenken, 
Bagatellsachen wie Führerscheinsachen und 
Ladendiebstähle mit Bußgelder zu bestrafen 
als mit Freiheitsstrafen. Es sollten auf alle 
Fälle mehr Sozialtherapiestellen ausgebaut 
werden wie z. B Täter-Opfer-Ausgleich. 
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Letztendlieb wirken Ihre Überlegungen einer 
positiven Resozialisierung wie sie das Straf
vollzugsgesetz vorsieht entgegen. Wie soll 
sieb jemand mit seiner Straftat auseinander
setzen. wenn er nicht die Möglichkeit hat. 
sich in Ruhe auf sieb selbst und seine Tat zu 
konzentrieren. Auch die Arbeit der ohnehin 
schon sehr wenigen Sozialarbeiter in der JV A 
Tegel wäre damit in Frage gestellt. 

Die GIV schlägt daher vor und hält es für 
eine sinnvolle Maßnahme, wenn Objekte der 
ehemaligen Alliierten in Ost- und West-Berlin 
genutzt werden würden. Das Strafvollzugs
gesetz besagt, daß der offene Vollzug der 
Regelvollzug sein soll und nicht der geschlos
sene. Wenn man sieb überlegt, daß mmde
stens 1/3 der Gefangenen in der JV A Tegel 
ohnehin schon regelurlaubs- und lockerungs
fahig sind , so stellt sieb die Frage. warum 
diese Leute nicht in die nutzbaren Objekte 
verlegt. werden. Auch Kurzstrafer. die wegen 
Bagatellflillen einsitzen, könnten dort ohne 
Probleme untergebracht werden. was bedeu
tet. daß in Tegel eine sofortige Kapazität von 
mindestens 400 Haftplätzen frei wäre. 

Wir bitten Sie abschließend, unseren Protest 
zur Kenntnis zu nehmen und die angeführten 
Vorschläge ernstzUnehmen und diese auch in 
die Tat umzusetzen. 

Jürgen Schulze 

Hausill 
Senatsverwaltung für Justiz 

27 10 1993 

Herrn 
Wolfgang Rybinski 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr Rybinski! 

Nach emer umfassenden Überprüfung Ihrer 
Eingabe vom 6 September 1993 teilen w1r 
Ihnen mit. daß die Gründe, aus denen die 
Leitung der Justizvollzugsanstalt Tegel Ihren 
Antrag auf Durchführung von Langzeit
sprcchsrunden und Einrichtung eines eigen
ständigen Sprechzentrums innerhalb der Teil
anstall 111 abgelehnt bar, aus hiesiger Sicht 
überzeugend sind, so daß wir lhr Anliegen 
leider nicht unterstützen können. 

Wegen der Einzelheiten nehmen wir auf die 
beigefügte Stellungnahme der Justizvollzugs
anstalt Tegel gegenüber dem Petitionsaus
schuß des Abgeordnetenhauses von Berlin 
vom 31. August 1993 Bezug. die hier mit Zu· 
stimmung zur Kenntnis genommen worden 
ist. ln dieser Stellungnahme werden auch die 
Bemühungen der Anstaltsleitung und unseres 
Hauses dokumentiert, die Betreuungssituation 
für die Gefangenen der Teilanstalt lll tn io
baltlicher sowie personeller Hinsicht tu ver· 
bessem und damit einen Beitrag zur Reduzie
rung der Drogenproblematik zu leisten. TrotL 
des zunehmenden Belegungsdrucks. der die 
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von Ihnen vorgeschlagene Reduzierung der 
Gefangenenzahl in der Teilanstalt ni leider 
ausschließt, werden wir gemeinsam mit der 
Leitung der Justizvollzugsanstalt Tegel 
unsere diesbezüglichen Anstrengungen fort
setzen. 

ln der Hoffnung auf eine weiterhin gute Zu
sammenarbeit zwischen Ihnen und der An
staltsleitung verbleiben wir 

Hochachtungsvoll 
im Auftrag 
Marhofer 

Justizvollzugsanstalt Tegel 

An den 

31.8.1993 

Vorsitzenden des Petitionsausschusses 
des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über den 
Regierenden Bürgermeister von Berlin 
- Senatskanzlei -

über die 
Senatsverwalrung für Justiz 

( ... ) 

Zu den Einlassungen des Petenten äußern wir 
uns im einzelnen wie folgt: 

Sofern der Antragsteller in seinem Schreiben 
vom 21.6.1993 beantragt, in der Teilanstalt 
III der JV A Tegel ein eigenes Sprechzentrum 
einzurichten sowie den l.nhaftierten und ihren 
Besuchern im Rahmen der Sprechsrunden die 
Möglichkeit zu geben, sich auf einem zwi
schen A-Fiügel und D-Flügel gelegenen Prei
srundenhof aufzuhalten. ist festzustellen, daß 
dies sowohl aufgrund der baulich-technischen 
Gegebenheiten der Teilanstalt lii als auch aus 
organisatorisch-personellen Gründen nicht 
realisierbar ist. da einerseits - insbesondere 
vor dem Hintergrund steigender Gefangenen
zahlen und daraus resultierendem Beleguogs
druck - keine Räumlicb.keiten für ein separa
tes Sprechzemrum zur Verfügung stehen und 
auch durch Botwidmung von Hafträumen etc. 
nicht gewonnen werden können, andererseits 
auch kein zusätzliches Personal für den ge
sonderten Betrieb eines Sprechzentrums in 
der Teilanstalt In vorhanden ist. 

Gegen eine Nutzung des Preisrundenhofes als 
Aufenthaltsmöglichkeit sprechen darüber hin
aus zum einen Sicberheitsbedenken, da durch 
eine Vermischung von Besuchern und Inhaf
tierten eine Übergabe von verbotenen Gegen
ständen wie z. B. Bargeld und Drogen etc. 
aufgruod der Größe des Areals und zugleich 
damit verbundenen verminderten Kontroll
möglichkeiten begünstigt werden würde, zum 
anderen sind auch Störungen der Sprechstun
denabwicklung zu erwarten, da der vor
zitierte Freistundenhof unmittelbar an den 
Verwahrbereich angrenzt, so daß die dort un
tergebrachten Inhaftierten die Besucher durch 
Zurufe stören oder durch das Hinauswerfen 
von Gegenständen gar gefahrden könnten. 
Tosbesondere vor dem Hintergrund der von 
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uns mit Nachdruck betriebenen Bekämpfung 
des Drogenhandels und der in diesem Zusam
menhang getroffenen Maßnahmen, würde 
eine wie vom Petenten beantragte Besuchsab
wicklung quasi kontraindiziert sein; die Ein
bringung und Übergabe von Betäubungsmit
teln würde mithin begünstigt werden. 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang 
angemerkt, daß lnbaftierte in der JV A Tegel 
grundsätzlich die Möglichkeit haben. im 
Monat viermal Sprechsrunden zu erhalten (2 
Regelsprechstunden sowie 2 Sondersprech
srunden), so daß die gemäß § 24 StVollzG 
vorgeschriebene gesetzliebe Vorgabe, Inhaf
tierten im Monat mindestens eine Stunde Be
suchsempfang zu gewähren, bei weitem über
schritten wird. Die Besuchsmöglichkeiten der 
in der Teilanstalt ni untergebrachten Inhaf
tierten sind daher auch ohne ein eigenes -
hausinternes - Speechzentrum als angemes
sen und ausreichend zu bezeichnen. Durch 
umfangreiche Renovierungs- und Sanierungs
maßnahmen im Speechzentrum llllll gelang 
es zudem, eine erhebliche atmosphärische 
Verbesserung der Besuchsabwicklung zu er
zielen. 

Soweit der Petent in seinem Schreiben vom 
22.6.1993 darüber hinaus beantrage, auf der 
Station B 1 der Teilanstalt lli vier Räume zur 
Durchführung von Langzeitsprechstunden 
herzurichten, erlauben wir uns, einen dem 
Petenten in dieser Angelegenheit - mit der er 
sich bereits an die Senatsverwalruog für 
Justiz gewandt bat - erteilten Bescheid vom 
27.7.1993 zu zitieren: 

"Sehr geehrter Herr Rybinski, 

Ihrem an die Senatsverwaltung für Justiz ge
richteten Antrag auf Hernehrung von Be
suchsraummöglichkeiten in der Teilanstalt nJ, 
Station B 1, zur Durchführung von Langzeit
sprechstunden vom 22.6.1993. der uns zur 
Bearbeitung in eigener Zuständigkeit über
sandt wurde, vermögen wir nicht zu ent
sprechen. 

Teilaspekt der Neustrukrurierung der Anstalt 
ist es, für Strafgefangene mit langen Frei
heitsstrafen in der Teilanstalt V, die sieb im 
übrigen zu 30 % aus Gefangenen des Berei
ches III E rekrutieren, das in der Sozialthera
peutischen Anstalt begonnene Langzeit
sprechstundenmodell weiterzuentwickeln. Die 
Einrichtung von Besuchsraummöglichkeiten 
in der Teilanstall lii würde insoweit der mit 
der Senatsverwalrung für Justiz abgestimmten 
Planung zuwiderlaufen, unabhängig von der 
Tatsache, daß der Anstieg der Gefangenen
zahlen eine Entwidmung zusätzlicher Haft
räume entgegensteht. 

Im übrigen hat eine gemeinsame Ortsbesichti
gung zwischen der Aufsichtsbehörde und uns 
am 24.6.1993 zu der Erkenntnis geführt, daß 
die Langzeitsprechsrunden nach entsprechen
der Herrichtung in den Räumen des jetzigen 
Gefangeneneinkaufs durchgeführt werden 
können. Der Mangel an Nähe zur Teilanstalt 
V wird sicher durch die Vorteile ausgegli
chen, daß sich die Räumlichkeiten innerhalb 
des Sprechzentrums ll/ IU in der Nähe des 
Tores l a befinden und die Möglichkeit bc-
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steht, auch im EinzelfaU diese Maßnahme für 
Gefangene, die in der Teilanstalt II1 unterge
bracht sind, nach Prüfung der individuellen 
Gegebenheiten, zu genehmigen. Eine Erwei
terung der Durchführung von Langzeit
sprechstunden durch eine dezentrale Abwick
lung im Bereich der Teilanstalt UJ kommt 
nach alledem derzeit nicht in Betracht.·· 

Hinsichtlich der im Schreiben des Petenten 
vom 26.7.1993 aufgeworfenen - die Perso
nalsituation im Gruppenleiterdienst und die 
Freizeitangebote betreffenden Fragen, 
teilen wir folgendes mit: 

Gegenwärtig sind in der Teilanstalt lU ins
gesamt acht Gruppenleiter eingesetzt. Bei 
zwei Gruppenleitern handelt es sich um aus
gebildete Sozialarbeiter/Sozialpädagogen. 
Trotz jahrelanger intensiver Bemühungen ist 
es nicht gelungen, alle Planstellen im Sozial
dienst der JV A Tegel mit Sozialarbeitern/So
zialpädagogen zu besetzen. Aus diesem 
Grund werden im Einvernehmen mjt der 
Senatsverwaltung für Justiz geeignete Beamte 
und Beamtinnen des gehobenen Verwalrungs
dienstes mit Tätigkeiten eines Gruppenleiters 
beauftragt, da sie im Rahmen des Studiums 
an der Fachhochschule für Verwalrung und 
Rechtspflege auch gesellschaftsbezogene 
Gru.ndlagenbildung in ausgewählten Berei
chen der Soziologie, Psychologie. Kriminolo
gie und Sozialpädagogik erworben haben und 
damit unserer EinschätZUng nach über eine 
besondere Qualifikation für dieses Aufgaben
gebiet verfügen. Aufgrund der bisherigen Er
fahrungen in der Praxis hat sieb diese Ver
fahrensweise uneingeschränkt bewährt. 

Unabhängig davon werden hier ständig von 
der Senatsverwaltung für Justiz übersandte 
Bewerbungsvorgänge von Sozialarbeitern/So
zialpädagogen geprüft und mit den Bewer
bern Vorstellungsgespräche geführt. Im Er
gebnis bat dies dazu geführt. daß im Jahre 
1993 bisher vier Sozialarbeiter ~eu einge
stellt werden konnten, die dann in den unter
schiedlichen Teilanstalten eingesetzt worden 
sind. Auch künftig werden wir die Einstel
lung von geeigneten Sozialarbeitern/Sozial
pädagogen mit Nachdruck betreiben. 

Im Bereich der Freizeitangebote werden be
reits seit geraumer Zeit Anstrengungen unter
nommen, über das in der Teilanstalt llf beste
hende Gruppenangebot hinaus zusätzliche 
Angebote und Dozenten zu gewinnen. So 
wurden zum einen Aufrufe über Zeirungsan
noncen verbreitet. zum anderen eine entspre
chende Arbeitsgruppe gebildet, die Vor
schläge zur Verbesserung des Gruppenange
botes im Freizeit- und Bildungsbereich er
arbeiten soll. Zur umfangreichen Information 
erlauben wir uns, auf die in der Teilanstalt 111 
derzeit starrftndenden Gruppenveranstalrun
gen Bezug zu nehmen: 

( .. . ) 

Nicht unerwähnt bleiben sollte auch. daß un
sere bisherigen Anstrengungen. neue Grup
pen in der Teilanstalt III zu initiieren, teil
weise ohne Erfolg blieben, da es - trotz vor
liegender Gruppenangebote - an mangelnder 
Resonanz von seiten der Inhaftierten der Teil-
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anstall 111 mangelte. So lagen im einzelnen 
Angebote zur Einrichtung einer Koch- und 
einer Pranzösischgruppe sowie einer Ge
sprächsgruppe für Drogenabhängige vor. 
Aufgrund der Tatsache, daß bei jeweils 
durchgeführter Bedarfsermittlung kein ausrei
chendes Interesse bei den Inhaftierten fes~ 
gestellt werden konnte, sahen wir uns veran
laßt, die vorgenannten Gruppen in anderen 
Teilanstalten stattfrnden zu lassen. Die An· 
gaben des Petenten sind insofern zu relati· 
v1eren. 

Nach aUedem sehen wir - insbesondere vor 
dem Hintergrund der vomebenden Ausfüh
rungen - insgesamt keinen Anlaß zu Bean
standungen. Im Rahmen der Gewinnung ge
eigneter Sozialarbeiter/Sozialpädagogen so
wie der Ausweitung der Preizeit- und Be
bandlungsgruppenangebote werden wir 
gleichwohl auch weiterhin verstärkt tätig 
werden. 

Von der Entschließung des Petitionsausschus
ses bitten wir uns zu unterrichten. 

Lange-Lehngut 

Die lnsasseo,·ertretung berichtet; 

Am 22.6.1993 und am 6.9.1993 stellte ich 
einen Antrag auf Durchführung von Lang
zeitsprecbstunden. Einrichtung eines eigen
ständigen Sprccb:zentrums innerhalb der Teil· 
anstalt 111 sowie auf Ausdehnung der Sprech
stunden auf den zwischen A-Plügel und 
D-Flügel gelegenen Freistundenhof, wo sieb 
Inhaftierte und ihre Besucher während der 
Besuchszeiten aufhalten können. an die 
Senatsverwaltung für Justiz und an die Lei
tung der Justizvollzugsanstalt Tegel. Seide 
Anträge wurden abgelehnt. 

DarauOlin wandte ich mich am 6.9.1993 mit 
der Bitte um Unterstützung in der Sache an 
Herrn Marhofer von der Senatsverwaltung 
für Justiz. der mir mit Schreiben vom 
27. Oktober 1993 mitteilte. daß meine An· 
träge von ihm nicht unterstützt werden könn
ten. da die ihm von der Verwaltung der NA 
Tegel vorgetragenen Gründe aus seiner Siebt 
überzeugend seien. 

Auf meine mit Schreiben vom 22. Juni dieses 
Jahres an die Senatsverwalrung für Justiz ge
richtete Eingabe, auf der Station B 1 der Teil
anstalt TJI vier Räume zur Dutchführung von 
Langzeitsprechstunden herzurichten, wurde 
mir mit Bescheid vom 27.7.1993 mitgeteilt. 
daß meinem Antrag auf Herrichtung von Be
suchsmöglichkeiten in der Teilanstalt 111. Sta
tion 8 l. zur Durchführung von Langzeit
sprechstunden nicht entsprochen werden 
könne. da es ein Teilaspein der Neustruktu
rierung der Anstalt sei, für Strafgefangene 
mit langen Freiheitsstrafen in der Teilanstalt 
V das in der Sozialtherapeutischen Anstalt 
begonnene Langzeitsprechstundenmodell wei
tert uentwickeln und somit die von mir vorge
schlagene Einrichtung von Besuchsräumlich
keiten 10 der Teilanstalt m zu vorgenanntem 
Zweck insoweit der mit der Senatsverwaltung 
für Jusuz abgestimmten Planung zuwider
laufe. Auch stünde der Anstieg der Gefange-
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nenzahlen einer Entwidmung zusätZlicher 
Hafträume entgegen. Darüber binaus habe 
eine gemeinsame Onsbcsichtigung zwischen 
der Aufsichtsbehörde und der Leitung der 
IVA Tegel am 24.6.1993 zu der Erkenntnis 
gefühn, daß die Langzeitsprechstunden nach 
entsprechender Herrichtung in den Räumen 
des jetzigen Gefangeneneinkaufs durch
geführt werden können, wozu nach Prüfung 
der individuellen Gegebenheiten auch Gefan
gene der Teilanstalt 111 Genehrrugungen für 
Langzeitsprechstunden erteilt bekommen 
könnten. Eine Erweiterung der Durchführung 
der von mir beantragten Langzeitsprechsrun
den käme daher nicht in Betracht - infolge 
ihrer dezentralen Abwicklungsform. 

Dem ist entgegenzuhalten, daß viele Straf
gefangene mit langen Freiheitsstrafen in der 
Teilanstalt IIT untergebracht sind, die sich ge
genüber ihren Leidensgenossen in der Teil
anstalt V, denen im Rahmen der Langzeit
sprechstunden die Möglichkeil zum lntimver
kehr mit ihren Ehefrauen gegeben wird. be
nachteiligt fühlen. Sie kämen sich als eine Art 
,.Zweiter-Klasse"-Gefangene vor. die man 
diskriminiert; es kommt zu offenen Anfein
dungen unter den Gefangenen und Schläge
reien. Haß und Wut werden dadurch gesät, 
um sich unter dem Motto: "Ach, du bist ja 
etwas Besseres als ich" bei jeder Gelegenheit 
zu entzünden. 

Auch das Argument. daß ja in Einzelfällen 
auch Langzeitstrafgefangenen im Haus lll die 
Genehmigung zu Langzeitsprechstunden im 
Sprecb:zentrum IT/DI erteilt werden könnten, 
ist aus diesseitiger Sicht wenig überzeugend, 
wenn man bedenkt, daß hier extra Anträge 
gestellt werden müssen. die mit langen Lauf
zeiten verbunden sind und hier wohl nur 
einem Bruchteil der AntragsteUer im Haus In 
eine solche Vergünstigung gewährt wird. 

Es sollte vielleicht an dieser Stelle mit aller 
Deutliebkeil gesagt werden, daß besonders 
Strafgefangene mit langen Freiheitsstrafen in 
einem sexuellen Notstand leben, der mit nicht 
unerheblichen negativen Begleiterscheinun
gen so wie Homosex.ualilät, Frust, Unausge
glichenheit, Aggressionen etc. verbunden ist, 
Kriterien also. die sich negativ auf das Voll
zugsverbalten der Gefangenen auswirken. 

In diesem Zusammenhang sollte man sich das 
Paradoxe einmal vor Augen halten, daß auf 
der einen Seite die Gesellschaft, hier vor 
allen Dingen die kalholische Kirche und die 
Policiker, gegen die Homosexualität ist, auf 
der anderen Seite aber durch solche Be
scheide wie der hiesige Homosexualität direkt 
gefördert wird; und dies um so mehr, wenn 
man bedenkr. daß ein m1t dem Gesetz in Kon
flikt Gekommener zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt wird, aber nicht zum EntZUg des 
Geschlechtsverkehrs, und daß zu den ur
eigensten Interessen nun einmal die Ausfüh
rung des Geschlechtsverkehrs gehört, da das 
ein die Weichen für die Fonpt1anzung des 
Menschen stellendes Naturgesetz ist. Hier 
kann man nicht wie in dem ablehnenden Be
scheid mit Argumenten kommen, daß der 
Umstrukturierungsplan der JVA Tegel, mit 
der Senatsverwaltung für Justiz abgespro
chen, es nicht festgelegt habe, daß den Ge-
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fangeneo in der Teilanstalt 111 mit langen 
Freiheitsstrafen Beischlafmöglichkeiten mit 
ihren Ehefrauen gegeben werden. sondern 
nur Gefangene in der TA V in den Genuß 
dieser Vergünstigung kommen sollen; hier 
muß jeder das gleiche Recht haben, hier muß 
jedem die gleiche Vergünstigung zustehen. 
schon allein aus Griinden des Gleichbehaod· 
lungsprinzips. 

Sofern die Anstaltsleirung sieb gegen die Nut· 
zung des Preisrundenhofes als Aufenthaltsort 
für Besucher und Inhaftierte ausspricht und 
dabei mit dem Argument antwortet, daß 
durch eine Vermischung von Besuchern und 
Inhaftierten eine Übergabe von :verbotenen 
Gegenständen wie z. B. Bargeld oder Drogen 
aufgrund der Größe des Areals und zugleich 
damit verbundenen verminderten Kontroll· 
möglichkeiten begünstigt werden würde, ist 
festzustellen, daß gerade das Umgekehrte der 
Fall ist. da bessere Kontrollmöglichkeiten im 
Freistundenhof schon allein deswegen ge
geben sind, da sieb dort zwei bis drei Bedien
stete mitten unter den Inhaftierten und ihren 
Besuchern aufhalten können und besser alles 
mitbekommen als das Aufsichtspersonal un 
Sprechzemrumsbüro. das lediglieb von wei
tem die Besuchenische überwachen kann. 
Befiirchrungen in dieser Richtung ließen sich 
durch verstärkte Kontrollen der Besucher 
beim Betreten der Anstalt und der Inhaftier
ten nach Beendigung des Besuches ausräu
men. Bedenken der Anstaltsleitung, daß, da 
der Freistundenhof unmittelbar an den Ver
wahrhereich angreOZI. Störungen der Spreeh
srundenabwicklung zu erwarten sei. kann ich 
auch nicht teilen, da. sollten solche wirklich 
einmal auftreten. die das Areal überwachen
den Bediensteren mit Leichtigkeit Abhilfe 
schaffen können. 

Sofern mein Antrag, in der Teilanstalt III der 
JV A Tegel ein eigenes Sprecb:zentrum einzu
richten. mit der Begründung abgelehnt 
wurde, daß dies sowohl aufgrund der bau
licb-tecllniscben Begebenheiten der Teilan
stalt 111 als auch aus organisawriscb-personel
len Gründen nicht realisierbar sei. da einer
seits und insbesondere vor dem Hintergrund 
steigender Gefangenenzahlen und daraus re
sultierendem Belastungsdruck keine Räum
lichkeiten für ein separates Sprecluentrum im 
Haus m zur Verfügung stehen und auch 
durch Entwidmung von Hafträumen etc. nicht 
gewonnen werden können. andererseits auch 
kein zusätZliches Personal für den gesonder
ten Betrieb eines Sprecb:zentrums in der Teil
anstalt IIl vorhanden sei. ist festzuStellen. daß 
hier eine Lösung dahingebend gefunden wer
den könnte. ein ZweigsprecbzeOirumsbüro 
hier im hauswternen Rahmen mit kJemeren, 
jeweils drei oder vier lnhaftienen mit Be· 
suchern Platz bierenden Räumen in der Teil
anstalt 111 einzurichten, so wie das semerzeil 
auf der Sicherungsstation B 1 sich vollzog 
Auch dort wurden die Besuche auf der Sta
tion abgehalten, wozu ein Besuchsraum her
gerichteL wnr. 

Es wäre begrüßenswert. wenn meine Gegen
darstellung dazu führen würde. daß sich die 
Verantwortlichen. se1 es bei der Aufsichts
behörde oder sei es bei der Anstaltslettung der 
Justizvollzugsanstalt Tegel. einmal Gedan· 
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ken machten, ob man vielleicht nicht doch, 
wenn auch in abgeänderter Form, hier und da 
einigen meiner Anregungen nachgehen und 
auch meinen nachstehenden Worten der Kri
tik Beachtung schenken sollte, daß man 
einerseits dieses Haus m noch stärker be
legen will. andererseits sich keine Gedanken 
macht, wie man besonders den Langzeitstraf
gefangenen ihren Sex-Notstand zu beheben 
helfen kann, wie man ihnen dazu verhilft, mit 
den Gefangenen in den anderen Häusern 
gleichbehandelt zu werden, wie man sie 
besser betreut und wie man sie am wirksam
sten zu einem straffreien Leben fähig macht. 

Was nun die Antwort auf mein Schreiben 
vom 26. Juli 1993 betrifft, in dem ich Fragen 
binsichtlich der Personalsituation im Grup
penleiterdienst und die Freizeitangebote be
treffend aufgeworfen habe, so sei angemerkt, 
daß man zwar zugegeben hat, trotz jahrelan
ger intensiver Bemühungen alle Planstellen 
im Sozialdienst der Justizvollzugsanstalt 
Tegel mit Sozialarbeitern zu besetzen - So
zialarbeiter/Sozialpädagogen -. dies nicht er
reicht zu haben, dafür aber geeignete Beamte 
und Beamtinnen des gehobenen Verwaltungs
dienstes für dieses Aufgabengebiet gefunden 
habe und dies sich in der Praxis auch unein
geschränkt bewährt habe. 

Dem muß mit aller Entschiedenheit wider
sprochen werden, denn nach den Erkenntnis
sen. die wir gewonnen haben, fehlt es diesen 
Beamten und Beamtinnen des gehobenen 
VerwaltUngsdienstes an jeglicher Erfahrung 
im Umgang mit den Gefangenen, es mangelt 
bei ihnen aber auch an jeglichem Interesse. 

Es kann daher an dieser Stelle nur noch ein
mal unterstrichen werden, daß was wir brau
chen gelernte Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
- von denen wir zur Zeit aber nur 2 (zwei) in 
diesem Haus III haben - sind und keine Ver
waltUngsangestellte der Justiz. Was wir sonst 
noch brauchen sind Therapeuten. die mit ent
sprechendem Einfühlungsvermögen qualifi
ziert sind. um den Gefangenen eine ihnen ge
recht werdende Betreuung zuteil werden zu 
lassen. 

Was die Drogenproblematik betrifft, so will 
man einerseits - was ein lobenswerter Vor
satz ist - einige Teilanstalten hier in Tegel 
drogenfrei machen, andererseits verlegt man 
gerade in diese Häuser Drogendealer und 
Drogenkonsumenten. Wie sich das wohl ver
einbaren läßt, das muß man sieb allerdings 
allen Ernstes fragen. Kurios ist in diesem Zu
sammenhang auch, daß es eine ganze Anzahl 
von nicht drogenabhängigen Insassen dieses 
Hauses Ill gibt, die in andere Häuser verlegt 
werden wollen. man ihre diesbezüglichen An
träge jedoch kategorisch ablehnL 

leb möchte meinen heutigen Bericht nicht ab
schließen, ohne angekündigt zu haben, daß 
ich mich verstärkt in Zulcunft dafür einsetzen 
werde, daß auch uns im Haus lii die In
betriebnahme eigener Fernsehgeräte in den 
Hafträumen generell genehmigt wird. wie 
dies teilweise, besonders jedoch bei Straf
gefangenen mit langen Freiheitsstrafen in an
deren Teilanstalten der Fall ist; liegen doch 
auch bei uns im Haus III Gefangene, die be
reits über zehn Jahre Haftstrafe und mehr 
verbüßt haben, welche sich gegenüber ihren 
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Mitgefangenen in den anderen Häusern. die 
ihre eigenen Fernsehgeräte in ihren Hafträu
men benutzen dürfen, benachteiligt fühlen, 
ihren ganzen Frust und Ärger an ihren Mit
gefangenen in den anderen Häusern_auslassen 
- wobei es nicht selten zu Aggressionen mit 
tätlichen Auseinandersetzungen darüber 
kommt, daß es dem einen besser als dem an
deren geht, darauf hier Abhilfe zu schaffen, 
meine ganzen Bemühungen in Zukunft aus
gerichtet sein werden. 

Wenn man bedenkt, daß sich mirunter ein 
Gefangener aus diesem Haus lll lediglich 
deswegen in ein anderes Haus verlegen läßt, 
weil er dort sein eigenes Fernsehgerät in Be• 
trieb nehmen kann, dann wird einem deut
lich, daß hier Abhilfe geboten ist, da die Ge
fangenen in diesem Haus das gleiche Recht 
wie ihre Mitgefangenen in den anderen Häu
sern haben müssen, und dies um so mehr, 
wenn man sich vor Augen hält, daß gerade 
drogenabhängigen Gefangenen der Betrieb 
eines eigenen Fernsehgerätes hilft, sich abzu
lenken und vom Grübeln mit all den Polge
erscheinungen in Verbindung mit dem in den 
Drogen Zuflucht zu suchen abzukommen. 

leb werde mich auch in Zukunft weiter im 
verstärkten Maße darum bemühen, daß die 
Spangruppen noch mehr erweitert werden. 
da das von mir in dieser Richtung Getane und 
Erreichte, wenn es auch als erfreulich zu 
werten sein mag, bei weitem noch nicht aus
reicht, um den Erfordernissen im Rahmen 
der Belange und Loteressen sowohl der Ge
sellschaft als auch der Gefangenen gerecht zu 
werden. 

Was den sonstigen Bereich der Freizeitange
bote angebt, soll nicht unerwähnt bleiben, 
daß eine Schach-, eine Skat- und eine Musik
gruppe in naher Zu.lcunft sowie auch eine 
Basteigruppe gegründet werden sollen. Be
werber können sieb an die Gruppenleiterin 
der Station A 4 oder an mich wenden. Das 
gleiche gilt auch für die LiteratUr- und die 
Knackpunkt-Gruppe. Seide Gruppen sind 
noch für einige weitere Bewerber aufnahme
bereit. Zu berichten wäre noch, daß am 
14. dieses Monats ein Vorgespräch mit einem 
Externen über die Gründung einer Informa
tionsgruppe über Alkohol-. Drogen- und 
familiäre Probleme u. a. stattfand. Auch hier 
können sieb Bewerber wie oben aufgezeigt 
melden. [n besonderen Fällen sind auch Ein
zeigespräche in den Hafträumen möglich. 
Alles in diesem Zusammenbang wird natür
lich streng vertraulich behandelt. 

Wolfgang Rybinski 
Haussprecher 

Insassenvertretung TA ill 
Der Sprecher 

An den 
Teilanstaltsleiter ill 
Herrn Auer 

Sehr geehrter Herr Auer. 

15.10.1993 

wegen des Verdachts der Gruppenbehinde
rung und des Amtsmißbrauchs im sozialen 
Bereich zugunsren eines anderen Hauses in 
Verbindung mit einer von dem Gruppenleiter 
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und Gruppenkoordinator Herrn S. am 
14. dieses Monats vorgenommenen Hand
lung, bitten wir nachstehende Vorfallsschilde
rung zur Kenntnis zu nehmen, nach Erkennt
nissen zur EinleitUng eines Disziplinarverfah
rens gegen Herrn S. einzuleiten und gegebe
nenfalls das Notwendige zu veranlassen. 

Ohne Wissen, geschweige denn Zustimmung 
der hiesigen Sportgruppen, des Sportwarts 
T., der InsassenvertretUng und der Teilan
staltsleitung Ill, nahm Gruppenkoordinawr 
Herr S. am 14. dieses Monats, dazu von dem 
Gefangenen H. aus der Teilanstalt V an
geregt, im Rahmen einer eigenmächtigen 
Handlung ein sich im Besitz der hiesigen 
Sportgruppen zu Trainingszwecken befmden
des Sportgerät, und zwar eine neue Bein
maschine, den Sportgruppen ab und stellte 
das Gerät dem Haus V zur Verfügung. 

Darauf von mir unter Zeugen angesprochen, 
äußerte Herr S. dahingebend. dazu die Ge
nehmigung von Herrn Wirtschaftsinspektor 
Mewes eingeholt zu haben. Herr Simoni, mit 
dem ich am 15. dieses Monats darüber 
sprach, hat dies entschieden in Abrede ge
stellt. Unabhängig davon wäre Herr Mewes. 
da dies eine hausinterne Sache ist, nicht be
rechtigt gewesen, über das Sportgerät in der 
Weise. wie dies in diesem Pali geschah, zu 
verfügen. Die Verfügungsgewalt hätte einzig 
und allein der Teilanstalt 111 oblegen. Diese 
wurde jedoch, wie ich durch entsprechende 
Befragung erfahren konnte, noch nicht ein
mal davon in Kenntnis gesetzt. Die nachträg
lich sein Handeln Ihnen und dem VDL 
gegenüber zu rechtfertigen suchenden Be
hauptUngen Herrn S. dürften als reine 
SchutzbehauptUngen anzusehen sein. 

Bei der Überprüfung dieses Vorfalles bitten 
wir dem Umstand Rechnung zu tragen, daß 
unter den Teilanstalten hier in Tegel die mei
sten verwahr- und bewegungsgeschädigten 
Gefangenen in diesem Haus ill untergebracht 
sind und zur Behebung dieser Bewegungs
armut es der Förderung dieser sportlichen 
Betätigungsgruppen bedarf und jede Maß
nahme zu ihrer Behinderung als unverant
wortlich angesehen und verurteilt werden 
muß. 

Durch diese Maßnahme droht der Existenz 
unserer hiesigen Sportgruppen die Grundlage 
entzogen zu werden, was sich psychisch ge
sehen auf jeden Gefangenen in diesem Haus 
auswirken dürfte und somit einer Kollektiv
strafe gleichkommt, weshalb angeregt wird, 
auch gleichzeitig zu prüfen, ob es überhaupt 
noch tragbar ist. einen solchen Gruppenleiter 
weiterbin in diesem Haus in gruppenkoordi
nierender Richtung wirken zu Jassen und an
geregt, ihm vielleicht in jener Anstalt, deren 
Interessen - wie dieser Fall gezeigt hat - ihm 
vor denen dieses Hauses gehen, einen neuen 
Aufgabenbereich zuzuweisen. 

Abschließend bilte ich Sie, noch unsere For
derung zur Kenntnis zu nehmen, daß dieses 
Sportgerät unverzüglich uns zurückgegeben 
wird. damit die Sportgruppen in diesem Haus 
wieder vollzählig trainieren können. wobei 
ich im Namen der hiesigen Insassen und der 
Sportgruppe spreche. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Rybinski 
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Haus IV 
Wie schon im le!Zten Lichtblick erwähnt. ist 
die mediZinisch~ Erstversorgung durch den 
Krankenpflegedienst im Rahmen der Ersten 
Hilfe unter allem Durcbschnin. Selbst nach 
einer Sitzung bei der Anstaltsleitung hat sieb 
bisher nichts getan. 1m Gegenteil. Man wird 
so z. B. von einem Arzt gefragt, ob man sich 
wichtig und interessant machen will. Jedoch 
auf die vorgebrachten Argumente wollte man 
seitens des Arztes nicht eingehen. Es werden 
einem nur Vorbairungen und angebliche Pak
ten entgegengehalten. 

Die TeiJanstaltsleirung der SothA ist so z. B. 
der Memung. nur in Einzelfällen etwas zu 
unternehmen. aber nicht allgemein etwas zu 
tun. Von den Ärzten hön man. wenn über
haupt. es wurde respektive wird doch alles 
getan. Ja. das schon, aber wieviel Zeit ist da
für nötig? So dauene es von Freitagabend bis 
Mittwochmittag bis jemand nach Moabit zum 
Röntgen gefahren wurde. Und das, nachdem 
er vom Stuhl gestürzt war und zeitweise 
Ausfallerscheinungen des rechten Beins und 
ein Taubheitsgefühl im rechten Ann haue. 
Die bierbei auftretenden Rückenschmerzen 
wurden ,.adäquat~ mit Psychopharmaka un
terdrückt! Und dies ist leider kein Einzelfall. 
Somit rate ich jedem nochmals, nicht ernst
haft krank zu werden! 

Ein weiterer Mißstand ist auch der Pali der 
Krankheit. So ist es kein Sonderfall, daß 
wenn man krank wird. man auch kein Geld 
bekommt. Dies ist doch sehr merkwürdig. da 
es im § 45 Abs. 2 heißt: 

Wird ein Gefangmer nach Beginn der Arbeit 
oder BescJzäftigung infolge Krankheil länger 
aL~ eine Woche an seiner Arbeitsleistung 
verhindert, ohne daß ihn ein Verschulden 
trifft, so erhält er ebenfalls eine Ausjallenr
sclzädigung. Gleiches gilt for Gefangene, die 
eine Ausbildungsbeihilfe nach § 44 oder Aus
fa/lenrsclllidigung nach Absatz 1 StVollzG be
~ogen haben. 

Aufgrund dieser Tatsache sehe ich einen ein
deutigen Rechtsbruch, da in mir bekannten 
Fällen. welche zu Abs. 2 gehörten. nichts ge
zahlt wurde. Über die Mindestböhe sagt beim 
gleichen Paragraphen der Absatz 4 etwas 
aus: 

Die Ausfallentschädigung darf 60 von Hun
dert (60 %) der Eckvergütung nach § 43 Abs. 
1 nur dann unterschreiten, wenn der Gefan
gene das Mindestemgelt nach § 43 Abs. 2 vor 
der Arbeitslosigkeir oder Krankheit nicht er
reicht hat. 

Die Ausfallentschädigung wird jedoch für 
maximal secbs Wochen gezahlt und kann 
auch erst nach Ablauf von zwölf Monaten. in 
welchen man gearbeitet hat. wieder beantragt 
werden. 

Gilben Mölter 
Gesamtinsassenvertreter 

Haus V 
Nach der Urnstrukturienmg ist in der TA V 
der Wohngruppenvollzug in Frage gestellt 
worden Es existieren innerhalb eines Hauses 

TEGELlNTERN 

vier verschiedene VoiJzugsformen. Angefan
gen bei den Besonderheiten für die Leme mit 
SV. über den damaligen nt E-Bereich. jetZt 
V, folgend von der PN-Nachsorge und eini
gen Stationen mit der üblichen Haftsiruation. 

Dies hat zur Folge. daß es verschiedene 
Maßstäbe in der Haftraumausstattung gibt. 
Aber das ist nicht das einzige. Das Verspre
chen gegenüber dem alten lll E-Bereich ist. 
wie zu erwarten war, nicht eingehalten wor
den. So wurde 1.. B. gesagt, daß keinerlei 
Veränderungen eintreten sollten und das 
"Konzept m E'· so weiterbestehen wird wie 
es war. Es wurde auch versprochen, daß 
diese Konzeption auf die gesamte TA V um
gelegt werden soll. 

Leider ist dies so nicht geschehen. Lm m E
Bereicb wurden so z. B. aus ,.Hygicnegrün
den" die Teppichfliesen. die in der TA UJ E 
erlaubt und genehmigt waren, hier verboten. 
Jedoch ist im gleichen Zug erlaubt worden, 
Teppichbrücken auszulegen. die wiederum in 
der TA m E verboten waren. nur um ein 
kurzes Beispiel anzuführen. 

Die Teilanstaltsleirung begründet ihren "Stu
fenvollzug" damit. daß ,jeder Gefangene sich 
die Möglichkeit erarbeiten kann. um in den 
prädestinierten Bereich der Stationen 7-10 
(ehemals m E) aufgenommen zu werden. 
Eine Aufnahme erfolgt bei nachweislich en
gagierter kontinuierlicher Mitarbeit an der 
Erreichung eines positiven Vollzugszieles 
und Vorhandensein entsprechend freier Haft
pläiZC!" 

Aufgnmd dieser derzeitigen Situation ist nicht 
nur die Stimmung unter den Gefangenen im 
ID E-Bereich, sondern in der gesamten TA V 
äußerst angespannt. Es bleibt nicht nur abzu
warten. ob die Lage sich verbessert. sondern 
bedarf es vor allem eines wesentlich intensi
veren Zusammenhaltes in der TA V! 

Wir hoffen, daß auch die Teilanstaltsleitung 
bald zu der Erkenntnis kommen wird, daß 
dieser Stufenvollzug innerhalb eines Hauses 
auf Dauer nicht erhaltbar ist. Auch sollte das 
,.Konzept m EM schnellstmöglich auf die ge
samte TA V ausgeweitet werden. um einer 
möglichen Eskalation entgegenzuwirken. In 
der Hoffnung auf breitflächige Unterstützung 
der Insassen in der gesamten TA V wird die 
Insassenvertretung weiter bemüht sein, eine 
schnelle Verbesserung herbeizuführen. 

Jürgen Schulze 
Der Haussprecher 

Haus VI 
Nach dem Amtsaotritl des neuen Hausleiters. 
Herrn Seider, herrscht die überwiegende 
Meinung, daß sich die Haftsituation in der 
TA verschlechtert hat. Insbesondere war in 
den zurückliegenden VVochen der hohe 
Sicherheitsanspruch des Herrn Seider zu spü
ren. Die sogenannte Drogenfahndungsgruppe 
(SICHERHElT) häl!e ihr Quartier auch bei 
uns im Hause aufschlagen können. Zu oft 
und zu übertrieben waren sie anwesend. 
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Seit dem eigentlichen Abschluß der Umstruk
turierung hat sich der behandlungsorientierte 
Wohngruppenvollzug verflüchtigt. Die weni
gen verbliebenen Sozialarbeiter können nicht 
mehr die notwendige Zeit für die Betreuung 
des einzelnen aufbringen als es der Fall sein 
sollte. Und wenn darüber hinaus auch noch 
das eintritt, was zur Zeit im Dschungelfunk 
die Runde macht, die drohende Doppclbele
gung ab 94. dann ist die TA VI nur noch 
Strafcontainer. Das letZte an Persönlich- und 
Menschlichkeil wird verlorengeben. Bleiben 
werden nur noch Daten einer Buchnummer. 

Nicht jeder. der in die TA VI verlegt wird, 
kann sofort damit rechnen. daß er das fol
gende Wochencode bei seineo Lieben ver
bringen kann. Diese verbreitete Vorstellung 
ist der Realität sehr fern. Zuerst mußt du 
deine Drogenfreiheit nachweisen. Dies be
deutet UK-Programm. Es kann dich aber 
noch härter treffen. Abführmittel heißt das 
Zauberwort. welches dir den ersten Schritt in 
die Freiheil ebnen könnte. So bereits gesche
hen. Dies wäre dann ein echter Beweis dafür. 
daß du kooperieren willst und deine Drogen
freiheit unter Beweis stellen möchtest. Natür
lich alles auf der Basis der Freiwilligkeit. 
Doch kannst du dir zum Ausgleich sofort 
einen Fernseher kommen Jassen. Und wer 
keinen hat, noch existieren Gemeinscbafts
fernschrä ume. 

I. A. 
Michael Rücker 

II. Oktober 1993 

An die 
Senatsverwaltung für Justiz 

Rechtswidrig .,erzvrungene" Abgabe einer 
Einverständniserklärung zur .. freiwilligen" 
Einnahme von Abführmitteln nach Aus
gaogs-/Urlaubsrückkehr als Lockerungsvor
aussetzung 

Sehr geehrter Herr Marhofer. 

seit langer Zeit liegt mir ein Problem .. auf 
dem Magen". durch das ich mich nicht nur in 
meinen Rechten beschwert. sondern durch 
das ich mich auch beschämt und zutiefst in 
meiner MenscbenY:ürde verletzt fühle. Ich 
teile Ihnen, Herr Marhofer, als zuständige 
Fachaufsicht für die JV A Tegel. diesen Vor
gang mit, in der Hoffnung, daß Sie für Klä
rung sorgen und anderen Inhaftierten ein 
solches Procedere in Zukunft erspan bleibt. 
Der Grund. warum ich mich erst jeiZt zu dem 
nun knapp sieben Monate zurückliegenden 
Vorfall äußere. liegt in meiner bevorstehen
den Entlassung. Denn häne ich mich vorher 
geäußert, hätte ich mit an Sicherheit grenzen
der Wahrscheinlichkeit Repressalien. welcher 
Art auch immer. durch den TAL VI, Herrn 
Seider, zu befürchten gehabt. 

Zum Vorgang: 

Mitte Februar 93 hatte ich mit dem TAL VI. 
Herrn Seider, ein Gespräch. dessen Gegen
stand die Gewährung von Vollzugslockerun-
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gen war. Herr Seider verwies auf meine 
BtM-Problematik und haue insofern Beden
ken für eine Zulassung in Hinsiebt auf Miß
brauchsgefahr (Einbringen von BtM). Diesen 
Bedenken. so eröffnete Herr Seider mir im 
weiteren Gespräch. könne jedoch von meiner 
Seite aus insofern abgeholfen werden, wenn 
ich mich bereiterklären würde, bei der Rück
kehr von einer Lockerungsmaßnahme auf 
Verlangen AbführnUttel einzunehmen, um so 
nachweisen zu können, daß ich keinerlei BtM 
in meinem Körper versteckt hii.lte. Gezwun.. 
genermaßen fand ich mich erst einmal damit 
einverstanden, denn eine Weigerung hätte 
nicht nur eine Ablehnung zu Lockerungen 
bedeutet. sondern im Umkehrschluß zwangs
läufig bedeutet. daß ich Lockerungen zum 
Mißbrauch nutzen will. 

Nachdem ich durch UK-Nachweis Drogenab
stinenz auch in den darauffolgenden beiden 
Wochen bewiesen hatte. kam es noch einmal 
zu einem Gespräch zwischen Herrn Seider 
und mir. in dem er mir zusagte. daß ich zu 
Lockerungen in kürze zugelassen werden 
könne. er würde jedoch auf Abgabe einer 
schriftlichen Einverständniserklärung beste
hen. die icb mit Datum vom 5. März 1993 
mit ff. Text fertigte: 

Einverständniserkiämng - Ich möchte hiennir 
mem wreingesdrränkles Einversrälldnis er
klären. daß ich bei Gewahmng von Vollzugs
lockenmgen grondsärz/ich auf Verlangen zur 
Einnahme von Abjühnniueln bereit bin. 
Hochadwmgsvo/1 ... 

Diese Erklärung muß sich auch aus meiner 
Haftakte entnehmen Jassen. eine Kopie für 
meine eigenen Unterlagen (Durchschrift) ist 
vorbanden und kann ggf. vorgelegt werden. 

leb betrachte diese Angelegenheit mit meiner 
Entlassung nicht als erledigt, da es m. E. kei
nerlei rechtliche Grundlage fiir eine solche 
Form der Nöligung gab und gibt und möchte 
insofern auch für andere Inhaftierte eine Wie
derholung eines solchen Vorgehens verbin
den wissen. 

TEGELINTERN 

Am 15. März wurde ich zu Vollzugslocke
rungen zugelassen. Eine Einnahme von Ab
führmitteln wurde zwar in der Praxis nicht 
von mir verlangt, doch ist die abstrakte Ge
fährdung meiner Gesundheit (z. B. aller
gische Reaktionen bei Einnahme von Abführ
mitteln) und die Qualität der Vorgehensweise 
des TALs, Herrn Seider, Grund genug, die 
Angelegenheit weiter zu verfolgen. 

Mit freundlichem Gruß 

(Verfasser ist der Redaktion bekannt) 

Betreff: Abführmittel 

Bei einem Gespräch rnit den Insassenvertre
tern der TA VI, dem Anstaltsbeirat. Herrn 
Schildknecht, und dem TAL V I, Herrn 
Seider. wurde dieser Vorfall - ohne Nennung 
der Person - erörtert. Herr Seider bestätigte 
insofern die Angelegenheit, daß es eine 
solche Einverständniserklärung gegeben hat. 
Seiner Äußerung jedoch nach habe der be
treffende Inhaftierte diesen Vorschlag ge
macht, weil er darin das noch emzig mög
liche Mittel sab. die Bedenken des TALs für 
eine Zulassung zur Lockerung und den Ver
dacht eines Mißbrauchs selbiger zu revi
dieren. Der betreffende lnbaftierte bestätigte 
jedoch nochmals der !. V. die Richtigkeil 
seiner Angaben. 

Wie rum es auch immer gelaufen sein mag 
. . . . eine solche An der Vorgehensweise. daß 
nun schon nPersilscheine'· notwendig sind, 
um zu Lockerungen zugelassen zu werden. 
hält die LV. nicht für tragbar. Der Vollzug 
hat vielfältige Möglichkeiten zu überprüfen, 
ob jemand lockerungsfähig ist, und dort. wo 
man sich nicht sicher ist, gibt es ja auch noch 
die Möglichkeit, Venrauensvorschuß zu ge
ben. Ewiges Mißtrauen fühn zwangsläufig 
irgendwann zum Versagen!! Weitere Kom
mentierung erübrigt sich wohl. 

lnsassenvertrerung TA VI 
1. A. Rene Albrecht 
Sprecher TA VI 

Das Eigentor 
Ich bm nun kein Fußballfan. Jedoch ist auch 
mir geläufig. daß ein Eigentor eine Sache ist. 
bei der ein Spieler seiner eigenen Mannschaft 
den Verlust eines Punktes zufügt. Hier in 
Tegel schießen sich die Gefangenen gerade 
ein gewalliges Eigentor. Um dies zu erklä
ren. muß man etwas ausholen. 

Schauplatz JV A Moabit Anfang der 80er 
Jahre. 

ln Moabit gab es zu der Zeit noch kein Plie
gengittcr. Es wurde fröhlich gependelt und 
auch Kost ausgetauscht. Das vergitterte Pen
ster war noch nicht durch sogenannte Plie
gengitter geschützt. Eine rechtliche Möglich
keit gab es an sich auch nicht. Also begnügte 

man sich, die Pendel aus der Zelle zu holen. 
und das war's. Wie schnell ein neues da war. 
ist einleuchtend. Auch das Spiegeln war da
mals groß in Mode. Dazu gab die Hauskam
mer kleine Spiegel aus. welche ~angeblich" 
zum Kämmen gedacht waren. Beim Spiegeln 
konnte man seinen Gesprächspanner wenig
stens als andere Hand mit einem Spiegel 
realisieren. Dies fö rderte das Gemeingefühl. 
Zu meiner damaligen Zeit war man grund
sätzlich mit dem Kollegen links und rechts 
durch Pende)- oder Spiegelkontakte bekannt. 
Wenn es Hübnerbeine gab, so habe ich die 
sofort weitergegeben. Dem Geschmack nach 
haben die Hühner in Moabit nämlich vier 
Beine. ein graues Fell und einen behaarten 
Schwanz. Sie haben anscheinend noch heute 
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in Tegel sehr nahe Verwandte. Aber das ist 
nur ein persönlicher Verdacht. 

Damals warfen Unbedachte aber auch Fla
schen und Gläser aus dem Fenster. Ein Glas 
traf einen Beamten. welcher zu Boden ging. 
Die Aktion haue Folgen. Zur Tarnung 
schwime die Kripo im Hause rum. aber so
\\eit ich weiß ohne Erfolg. Es wurden wohl 
auch Flaschen und Gläser verboten. Im 
wesentlichen wurde aber die Grundlage für 
die totale Isolation geschaffen. Nämlich die 
Begründung für Pliegengitter. Die Aktion mit 
dem Beamten war also kein Sieg. sondern ein 
Eigentor. Mann hane aber auch nicht über
legt, daß sowohl Gefangene als auch Beamte 
jederzeit ersetzt werden können. 

Derzeit ist man in Tegel wieder einmal so· 
weit. Das Pliegengiuer droht. aber diesmal 
ohne Beamtenopfer. Bei dem derzeitigen Per
sonalmangel wäre das auch zuviel verlangt. 
Aber Tegel gibt einem ja immer die Chance 
zur Umkehr. 

Hier einmal noch andere Gründe zur Um
kehr. Die Häuser sehen von außen extrem 
sicher und nach gutem .. deutschen" Vollzug 
aus. Eine Zierde für die Hauptstadt, aber er
träglich für die lnsassen? Lebensmittel ge
hören recycell. Altes Brot gibt hervorragen
des Semmelmehl. Dies könnte bei paniertem 
Schnitzel ganz massiv Auswirkungen auf die 
Schichtdicke der Panade haben. 

Auf der Welt verhungern Menschen. Wer 
gibt WlS das Recht. mit Essen zu werfen? 
Man kann die Inhaftierten ganz hervorragend 
als unsauber und schmutzig deklarieren. Ich 
gehe davon aus. daß sich niemand in diese 
Schublade pressen lassen will. Vielleicht 
sollte Mann sich alle Gründe mal durch den 
Kopf gehen lassen. bevor man Sachen aus 
dem Fenster wirft. Zudem trifft man damit 
auch nur sich selbst oder den Hofarbeiter. 
Der muß das wegmachen. Nicht der Vollzug 
UJld schon gar nicht Lange-Lehngut oder der 
TAL. Ein Eigemor ist es ohnehin. wegen 
dem drohenden ,.Fliegengitter" . ln diesem 
Sinne ... 

Klaus Metintas. Berlin-Tegel, TA 11 1 
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Noch zu Zeiten als ich in Moabit saß. wurde 
durch den Liebtblick die neue Strull.'ttlr an 
mich herangetragen. Für jemanden, der 
Tegel nicht kannte, so wie ich damals, sah 
das alles nach einem gelungenen Konzept 
aus. Es drängte sich einem die Frage auf, 
warum die BtMer von den sogenannten Nor
malen getrennt werden sollten, aber im Prin
zip dachte man sich. daß die BtMer. (wohl 
auf die Kosten) der Nichlkonsumeoten. dazu 
angereizt werden sollen, ihren Konsum ein
zustellen. Ich vermag dieser Denkungsweise 
mcht ganz zu folgen. Denn draußen lassen 
sie sich ja auch nicht sonderlieb vom Konsum 
motivieren. Ich konnte mir eher vorstellen, 
daß das Leben mit Nicbt-BtMem eher eine 
Motivation ist. Jedenfalls funktionien es jetzt 
auch nicht besser als vorher. 

Mit der Refonn hat sich inzwischen auch die 
erste Beamtin nach Haus m verim. Sie 
schlägt sich recht wacker. Wenn ich auch 
persönlich noch keinen Kontakt mit ihr habe, 
so habe ich aber das ganz sichere Gefühl, 
daß sie alleine ihrem Job, nämlich der De-
eskalierung des Vollzuges un Haus JIJ , wohl 
nicht gerecht werden kaniL Dazu braucht es 
wohl mehr Frauen. Vielleicht sollte man 
ihnen auch eine Station mit sogenannten 
Mustergefangenen überlassen, damit man in 
einer An Langzeitstudie beobachten kann. ob 
der Vollzug durch Beamtinnen bumanisien 
werden kann. 

ln Moabit war man da etwas mutiger und bat 
den Beamtinnen eigene Stationen zugeteilt. 
Ich werde hier natürlich ~keine Namenw nen
nen. leb halte mich da suiln an die Weisung 
eines VDL. jedoch sind mir Beamtinneo aus 
Moabit persönlich bekannt. welche sieb sehr 
imensiv mit ihrem Klientel beschäftigt haben. 
Das Niveau der entsprechenden Kurse ist 
deutlich gestiegen, die Stalionen sind besser 
führbar. Sind Frauen vielleicht doch die bes
seren Beamten??? 

Mir ein Uneil zu bilden. ist mir nicht mög
lich. ich habe Frauen nur kurze Zeit vor On 
studieren können. Aber vielleicht bekomme 
ich ja hier im Haus [J] die Möglichkeit. Ich 
persönlich glaube aber nicht. daß man nur 
durch den Einsatz von Beamtinnen erreicht. 
daß der Rasierwasser- und Kosmeli.k.konsum 
nun drastisch steigt oder gar unter der 
Dusche 1t1ngc Wartezeiten entstehen. 

Wenn man schon einmal über Frauen redet. 
~o sollte man eine Gruppenleiterin auf keinen 
Fall unerwähnt Jassen. Die Dame fühn hier 
völlig neue Siuen ein. Unter anderem wurde 
berichtet. daß sie ihre Schäfchen zusammen-
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treibt und mit ihnen arbeitet. Es mag un
glaublich klingen, aber es gibt hier nun regel
mäßige Stationsgruppen. werm man diese Zu
sammenkünfte so nennen kann. Diskutien 
wurde dies schon recht lange, nur hat sich 
anscheinend niemand außer ihr dazu durch
ringen können. diesen an sich recht löblichen 
Gedanken auch in die Tat umzusetzen. 

Als eine neue Glanztat dieser GLin sei noch 
erwähnt. daß sie sich nun auch noch die 
einzelnen Gruppen wt Haus m genau an
schaut und daran zur Probe teilnimmt. Sie ist 
wohl auch mit diversen Veranstaltern solcher 
Gruppen in näheren Kontakt getreten. Um 
den Vorgang entsprechend zu würdigen, 
sollte man sich verinnerlichen, daß sie dafür 
immerhin ihre Freizeit opfern muß. Sie 
scheint es aber mit ihrer Arbeitszeit olmehin 
nicht sehr genau zu nehmen. Ich habe sie 
nämlich wiederholte Male nach 16 Uhr, also 
nach ihrem offwellen Feierabend gebön. 

Dies sei hier so ausfilhrlich geschilden. um 
zu zeigen. daß es auch Leute gibt. welche 
sich hier im Vollzug menschlich engagieren 
und dafür ihre Freizeit opfern. Wir danken 
also dem Haus rv, welches uns diese GLin 
so großzügig überlassen hat. 

Ansonsten scheint im Haus In immer noch 
die Jagd nach der Einzelfernsehgenehmigung 
angesagt zu sein. Dafür entdeckt man bei sich 
die herrlichsten Krankheiten, welche einen 
darao hindern. am Gemeinschaftsfernsehen 
teilzunehmen. Es handelt sich hierbei, das se1 
Außenstehenden gesagt. nicht etwa um Ge
nehmigungen. einen Fernseher an eine 
Lampe anzuschließen, sondern nur um 
welche, die auf sogenannten Stromzellen be
trieben werden sollen. Die Situauon ist der
zeit so, daß sich ungefahr 20 Mann darüber 
einig sein müssen, welches Fernsehpro
gramm denn nun gesehen wird. Daß hier die 
.,Bildungskost" etwas zu kurz kommen kann. 
ist wohl auch dem Außenstehenden einleuch
tend. Vielleicht. deshalb. vielleicht aber auch 
aus einem gewissen Prestigederlken, erscheint 
einem ein eigener Fernscher als das höchste 
der Gefühle. Seitens der Anstalt wurde ver
lautet, daß dieser Zustand baldigst ein Ende 
fmden wird, es fragt sich nur. wann dieses 
baldigst ist. 

Vielleicht einmal altentierend ein Vorschlag, 
diejenigen, welche schon einen Fernseher 
haben. sollten vielleicht sogenannte Fernseh
gemeinschaften bilden. Das heißt im Klanext. 
es wird angesagt. wer was wo guckt, und die 
Pans finden sich dann don ein. Dies wäre 
doch einen Versuch wen. 

Bemängelt werden auch immer wieder die 
Duschen. Nun gut, sie sind nicht sonderlich 
schön, aber auf jeden Fall sauber. Daß einem 
der völlig unnötige scharfe Strahl fast die 
Haut vom Leibe zieht, ist eher nebensächlich 
und wohl auch nicht so leicht zu ändern. 
Vielleicht könnte man durch Austausch der 
Hochleistungsstrahldüsen, durch einfache 
Brauseköpfe. ich meine die. welche man 
auch zu Haus bat, ein wenig Milderung 
schaffen. 

Die Station ßl E, welche einen besonderen 
Trakt des Hauses m darstellt. ist nun belegt. 
So mancher ist vielleicht im C-Fiügel ein
geschlafen und morgens in ITI E aufgewacht. 
Man sieht sich aber. trotz der maximalen 
Trennung von 111 E. immer noch. und alte 
Freunde können immer noch ein neues Pläu
scben führen. 

Allen Leuten. welche nicht ganz anig sind 
und welche noch unter einem Jahr Haft vor 
sieb haben, kann auch hier das Schicksal der 
Verlegung nach Haus I ereilen. Haus I 1st 
nun wahrlich nicht das. was man Hotelvoll
zug nennen kann. Aber inzwischen gibt es 
don wolll auch schon Asbest ... Man gönnt 
sich ja sonst nichts .. . Immerhin ist die TA I 
schon literarisch besprochen worden. Näm
lich in Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz. 
Wer sich an Pranz Biberkopf und seinen Ver
such, sich zu resozialiseren. erinnen, der 
könnte ja fast denken, daß sich in all den 
vielen Jahren nicht allzuviel geänden hat. 
Vielleicht stehen wir aber auch an der 
Schwelle zu einem menschenwürdigen Voll
zug in der NA Tegel. Es gibt ja Zeichen und 
Wunder. Man sollte hierbei mit Sicherheit er
wähnen. daß es mit der Verlegung in die 
Häuser IV. V und Vl dra.stiscb vorwärtS geht. 
Man sollte aber nun nicht glauben, daß hier 
nach einer Reihenfolge, wie etwa nach dem 
Zeitpunkt des Erscheineos vorgegangen wird. 
Eine Regelmäßigkeit ist auch hier nicht so 
unbedingt erkennbar. Aber auch der Versuch 
ehn. denn immerbin tut sieb was. 

Leider mußte aro Ietzren Wochenende im Ok
tober noch eine Waffe auf dem A-Fiügel im 
Haus ßl gesucht werden. Alte Vollzugsexper
ten sagen. daß eine solche Aktion bisher noch 
nicht vorgekommen ist. Nun etwas zum Her
gang. Kurz nach dem Mittagseinschluß hupte 
es einmal kurz. Dies ist hierz.ulanuc u":. 
Zeichen für einen Alarm und durchaus ruchts 
Ungewöhnliches. Wir haben ja öfter mal 
einen kleinen .. Drogenunfall"·. obwohl man 
dieses natürlich diskreterweise während des 
Einschlusses .. entsorgt". 1m Monat Oktohcr 
waren es immcrhm zwei Mann. welche nach 
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Drogenunfällen ins KBV A überführt wurden. 
Nein. so etwas konnte es nicht sein, zumal 
auch bald nach dem Alann heftiges Türen
klappern zu vernehmen war. Ich habe mir die 
ganze Zeit überlegt, was ich denn verstecken 
sollte. Aber ich hatte wie immer nichts Illega
les auf Zelle und begnügte mich damit, mir 
eine Zigarette zu drehen ... 

Aber es kam anders und völlig ohne Gnade. 

Plötzlich wurde die Zellentür aufgerissen. 
Und man sagte: .Kommen Sie raus, und 
nehmen Sie nichts mit." leb trottete also aus 
der Zelle und mußte meine Zigarette in' der 
Zelle zurücklassen. Draußen stand ein Beam
tenkommando, von denen zwei eine Pistole 
besaßen. Der Lauf war ordnungsgemäß nach 
oben gerichtet. Trotzdem hatte ich aber eine 
verdammte Aogsl. Ich hatte bisher noch nie 
einen bewaffneten Beamten in Tegel gesehen. 
Dies ist wohl auch durch den§ 100 StVolizG 
begründet, in welchem die Beamten nur 
Waffen gegen bewaffnete Gefangene einset
zen dürfen. oder bei Meuterei, oder bei 
Flucht. Dies war dann aber nicht der Fall. 
Gesucht wurde wohl eine Schußwaffe, 
welche sich im A-Plügel befinden sollte. Der 
Auslöser war eine anonyme Denunziation. 

Einige Gefangene behaupten. sie wären mit 
der Waffe bedroht worden. Wieder andere 
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haben ihre Zelle in recht komischen Zustand 
wiedergefunden. Da die vier Stationen auf A 
komplett nach den Fernsehräumen auf C ver
legt wurden. herrschte dort während der 
Wartezeit (etwa drei Stunden) qualvolle 
Enge. Darüber konnte auch nicht das ohnehin 
nicht so interessante Fernsehprogramm hin
wegtrösten. 

Da die ganze für beide Seiten sinnlose Aktion 
durch eine Denunziation ausgelöst wurde. 
sollte man sieb Gedanlcen über den Spaß
gehalt der Sache machen. Ich gehe davon 
aus. daß die Gefangenen und die durch
suchenden Beamten keinen sonderlichen Spaß 
daran bauen. 

Der Waffeneinsatz wurde auch bei einem 
Meeting am 2. November besprochen. Er 
wurde durch Mitarbeiter des Knackpunlctes 
zur Sprache gebracht. Die Anstaltsleitung bat 
verlautbart, nichts vom Waffeneinsatz gewußt 
zu haben. Der Sache wird aber noch nach
gegangen. Kleine Ursache, große Wirkung. 
Man sollte sich aber auch fragen, ob es sinn
voll ist, solche dummen Bekennerschreiben 
in der Zentrale abzugeben. Tatsache ist, daß 
dem Waffenverdacht wohl immer nachgegan
gen wird. 

Klaus Metintas. Berlin-Tegel, TA Ill 

Fernsehen in U-Haft 
und Strafhaft 

Zuallererst bedanke ich mich für die Reso
nanz auf ., Ohne Moos nichts los". Ich werde 
mich bemühen, eventuelle Fragen zu beant
worten, insofern mir das möglich ist. Viel
leicht sollte man noch nachtragen, daß die 
Lohngruppen von der Arbeitsverwaltung vor
gegeben sind. ebenso wie die Möglichkeit zur 
Schmutzzulage etc. Ein Kuriosum noch am 
Rande. In der NA Tegel bekommen die 
Küchenarbeiter Schmutzzulage, genau wie 
die Essenfahrer. Nicht aber die Dreher und 
Metaller, welche sicher mit Schmutz zu tun 
haben. Ein Schelm wäre der. welcher auf
gntnd dieser kuriosen Regel auf die Essens
qualität schließt ... 

Das erste Thema meiner vollzugstheoreti
schen Abhandlung wäre die Pernsehgenehmi
gung. In Moabit wird diese generell erteilt. 
aber in der JV A Tegel nur ausnahmsweise. 
Es gibt dafür einen gesetzlichen Grund. In 
Moabit gilt nämlich die UVollzO. also die 
Ordnung zum Vollzug der Untersuchungs
haft; nach dem § 40 ist nämlich Einzelfern
sehempfang gestattet, bis der Richter das ver
bietet. Es ist bei den vielen Leuten mit dem 
schwarzen Punkt an der Zelle, also bei denen 
mit Mittätern. auch wohl kaum möglich. 
einen gemeinschaftlichen Empfang zu reali
sieren. Dafür tut man sich in Moabit bekannt
lich mit Pfeffer etwas schwer 

In Tegel gibt es nun aber Pfeffer zu kaufen. 
Aber hier gibt es keine Fernseher. Während 
die UV olizO direkt den Fernsehbetrieb re
gelt, ist das StVolizG dort etwas oberfläch
licher. Es regelt den Einzelfernseher; nämlich 
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als Mittel zur Freizeitgestaltung. Gleichzeitig 
wird aber auch im § 69 StVollzG indirekt auf 
eine imeressante Disziplinarmaßnahme hin
gewiesen, nämlich den Entzug der Teilnahme 
am Fernsehen. Bei einem Einzelfernseher 
geht das nicht so leicht. Dann verweist der 
§ 69 auf den § 70, und da wird beschrieben. 
warum und wann man die Gegenstände zur 
Freizeitgestaltung besitzen darf. Im Falle 
Fernseher scheint mir das Wörtchen "Bil
dung" eine An Zauberstab zu sein. Es gibt 
wohl noch den Weg über den Arzt. Dieser ist 
am sichersten; wenn auch nicht so angenehm 
für den ArZL. 

Die Entscheidung kann von medizinischer 
Natur sein. Mit einem medizinischen Indika
tor verspricht ein Antrag nach § 109 
StVollzG einen gewissen Erfolg. Ich erinnere 
mich hingegen immer an eine Rückseite des 
Lichtblicks. Dort war statt eines Kopfes ein 
Fernseher auf den Schultern montiert. Die 
Unterschrift dazu war: .,leb sehe fern, also 
bin ich. •· Das Resümee dazu ist aber auf 
jeden Fall: Eine Einzelfernsehgenehmigung 
ist eine Vergünstigung der Anstalt an be
stimmte Gefangene oder Gefangenengruppen 
und ist als solche anzusehen. 

Dies war der Lernsatz für den Strafgefange
nen. Pür den Untersuchungsgefangenen hin
gegen gilt: Die Fernseher dürfen während der 
U-Haft nicht als Disziplinarmaßnahme ein
gezogen werden. Sie dürfen nur auf richter
lichen Beschluß entfernt werden. Grundsätz
lich muß der Richter um Erlaubnis gefragt 
werden; oder besser genau nach § 40 
UVollzO nach einer Begründung für die Ver
weigerung zur Teilnahme, wenn eine solche 
anJiegt. Grundsätzlich bildet eine Steckdose 
für den Strafgefangenen keinen Anspruch auf 
einen Fernseher. Für einen Untersuchungs
gefangenen hingegen ist sie kein Argument 
zur Verweigerung. Es muß dann lediglich auf 
einen batteriebetriebenen Fernseher ausge
wichen werden. Die Umwelt wird sich über 
den immensen Batterieverbrauch freuen. 

KJaus Metintas, Berlin-Tegel. TA lll 
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Berliner Abgeordnetenhaus 
Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 4279 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd
nis 90/Grüne [AL]/UFV) vom 6.9.1993 über "Umsetzung der 
neuen Kon7..eption in der Haftanstalt Tegel": 

1. Welche Schritte zur Umsetzung der im Rechtsausschuß vorgestell
ten neuen Belegungs- und Drogentherapie-Konzeption für die 
Justizvollzugsanstalt (NA) Tegel sind derzeit bereits realisiert, und 
in welchen Schritten soll es zu welchen Zeitpunkten weitergehen? 

2. Welche Einschränkungen müssen die Gefangenen aus dem Haft
bereich Ili E seit ihrem Umzug in die Teilanstalt V gegenüber dem 
bisherigen Standard hinnehmen und weshalb? 

3. Wird tatsächlich in den Räumen der Teilanstalt UI E die von Sena
torin und Staatssekretär immer wieder als Kern des Konzepts prä
sentierte und vorab hochgelobte Drogentherapie-Station eingerich
tet, die den Koalitionsfraktionen im Rechtsausschuß besonders 
wichtig war? 

4. Treffen Berichte zu, wonach statt dessen die Einweisungsabteilung 
aus der NA Moabit in die Teilanstalt lli E in Tegel ziehen soll -
womit ohne Not das "Modell lli E" unter Verschlechterung der 
Bedingungen für Bedienstete und Gefangene in die Teilanstalt V 
verpflanzt worden wäre und die Einrichtung einer Drogentherapie
Station sich als bloßer Köder für die Zustimmung der Koalitions
fraktionen im Rechtsausschuß herausgestellt hätte, der nach erfolg
ter Zustimmung sofort fallengelassen wurde? 

5. Welche Auswirkungen (in Zahlen) bat die veränderte Konzeption 
auf die Stellensituation in der NA Tegel? 

Antwort des Senats vom 21.9.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
baus am 28.9.1993): 

Zu 1.: Die im Zusammenbang mit der Neustrukturierung der Justiz
vollzugsanstalt Tegel stehenden Verlegungen wurden zwischenzeitlieb 
nahezu abgeschlossen. Lediglieb die Belegung des Bereichs ID E ist 
bis zum Abschluß der dort vorzunehmenden Renovierungsarbeiten 
ausgesetZt. Dem Grundsatz der Betreuungskontinuität folgend, wurde 
in den Wohngruppenbereichen der Mitarbeiterstamm des Sozialdien
stes und des allgemeinen Vollzugsdienstes grundsätzlich gemeinsam 
mit dem Betreuungsbereich nach Maßgabe der Neukonzipierung 
gewählt. Hinsichtlich der Vollzugsgestaltung in den drogenarmen Teil
anstalten V und VI wurde die Planung bereits teilweise realisiert. So 
wurde ein Verfahren über die Genehmigung zum Betrieb eines eige
nen Fernsehgerätes auf Antrag der dort untergebrachten Gefangenen 
entwickelt und zwischenzeitlieb in Kraft gesetzt. 

Die geplanten Langzeitsprechstunden für die Gefangenen der Teilan
sralt V sollen in gesonderten Räumen des Speechzentrums II/ID durch
geführt werden. Voraussetzung hierfür ist der Umzug von zwei An
sraltsbetrieben. Die Vorteile dieser Planung liegen in der Näbe des 
Langzeitsprechstundenraums zum übrigen Sprechstundenbereich und 
zum Besuchertor I a sowie in der Möglichkeit, diese Maßnahme auch 
für andere geeignete Gefangene zugänglich zu machen. Der Mangel 
an Nähe zur Teilanstalt V wird hierdurch ausgeglichen. Mit einer 
Realisierung dieses Planungspunktes ist dieses Jahr rucbt mehr zu 
rechnen. Die dezentrale Sprechstundenabwicklung in den Teilanstalten 
V und VI konnte wegen Personalmangels noch nicht realisiert werden. 
Es werden alle Anstrengungen unternommen, diesen Mangel bis spä
tetens 1. April 1994 zu beheben. 

Die insbesondere für die Teilanstalten I, II und Ill von der Justizvoll
zugsanstalt Tegel vorgeschlagenen Tagesablaufänderungen liegen vor 
und werden nach Prüfung von Einzelheiten kurzfristig umgesetzt. 

Das Freizeit- und Bildungsangebot wurde zwischenzeitlieb intensi
viert. Insbesondere für die in den Teilanstalten I, Il und lH unterge
brachten Gefangenen werden verstärkt Anstrengungen unternommen, 
das bisherige Angebotsspektrum qualitativ und quantitativ zu verbes
sern. So werden bis Jahresende mehrere Sonderprojek'te durchgeführt. 
Hierbei handelt es sich um ein Videoprojekt, die Fortsetzung des Sild
bauerprojekts und die Einrichtung einer Theatergruppe, deren Aktivi
täten auf das Wochenende konzentriert werden. Durch diese zusätzli
chen Angebote wird ein konstruktiveres Freizeitverhalten eines Teils 
der Gefangenen mit der Folge erwartet. daß die Subkultur sich zu
rückentwickeln wird. 

Der Fachbereich Drogen wird aus den Drogenvorschaltbereichen in 
der Teilanstalt I up.d den Drogenbehandlungsbereichen E 1 und E 2 im 
Bereich des Hauses IIl E stehen. Die konzeptionellen Inhalte. die auf 
der Grundlage des bestebenden Drogenkonzepts der zuvor in der Tell
austair VI untergebrachten Drogenabteilung beruhen, werden derzeit 
fortentwickelt und mit den veränderten Rahmenbedingungen in Ein
klang gebracht. Die Belegung des Bereiches UI E mit behandlungswil
ligen Drogenabhängigen wird noch im Oktober dieses Jahres begin
nen. Die Einrichtung des Beratungszentrums in unmittelbarer Nähe zu 
den Drogenbehandlungsstationen bat erste Konturen durch den bevor
stehenden Einsatz von Mitarbeitern externer Beratungsstellen erhalten. 
Es ist zunächst die Herrichtung eines Provisoriums beabsichügt. damit 
bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt sich eine enge Kooperation 
mit dem Fachteam des Drogenbehandlungsbereichs entwickeln kann. 
Die Baumaßnahmen für die endgültige künftige Gesralrung des Bera
tungszentrums wird zügig vorangetrieben. 

1m Bereich des Krankenbauses der Berliner Vollzugsanstalten wurde 
ein neues Urinkontrollgerät mit erheblicher Kapazität angeschafft. 
Die Befunde von eingereichten Urinproben zu therapeutischen Zwek
ken können jetZt innerhalb von 24 Stunden erboben und den Behand
lungsbereichen zugeführt werden. 

Zu 2.: Die aus dem Bereich III E. in die Teilanstalt V verlegten Gefan
genen sind lediglich im Zusammenbang mit der Haftraumausstattung 
gewissen Einschränkungen ausgesetzt. So wurde das vollflächige Ver
legen von Teppichfliesen, das Anbringen von Tapeten, die Ausstat
tung mit Mobiliar, das eine V erdübeJung mit der Haftraumwand erfor
dert sowie die Verwendung separater Lautsprecherboxen aus Gründen 
der Übersichtlichkeit und Kontrollierbarkeit der Hafträume untersagt. 
Ferner dürfen Gefangene in ihrem Haftraum lediglich ein Aquarium 
besitzen, weitere Aquarien sind in den jeweiligen Gruppenräumen auf
gestellt. 

Demgegenüber sind mit dem Wechsel des Unterbringungsbereiches 
bedeutsame Vorteile verbunden. So verfügen die Hafträume der Teil
anstalt V über separate Sarutärbereicbe bei fließend warmem Wasser. 
Darüber hinaus ist die Fensterfläche größer. so daß neben einem grö
ßeren Lichteinfall der Luftaustausch verbessert ist. Ferner hat sich die 
Anzahl der Gruppenräume für die Gefangenen auf nunmehr vier ver
doppelt. Zusätzlich beftnden sich auf den Stationsfluren jeweils eine 
weitere ~Sitzecke" , die im Rahmen der gemeinsamen Freizeit genutzt 
werden kann. LetZtlich bietet der zur Teilanstalt V gehörende Pavillon 
eine ergänzende Möglichkeit, Gruppenveranstaltungen zu realisieren. 

Zu 3.: Ja. Siebe Amwon zu Frage 1. 

Zu 4.: Nein. Derzeit wird jedoch geprüft. ob die Einweisungsabtei
lung aufgrund der steigenden Zahl der Untersuchungsgefangenen zu
sammen mit über hundert in der Justizvollzugsanstalt Moabit befind
lieben Strafgefangenen in der Teilanstalt I der Justizvollzugsanstalt 
Tegel untergebracht werden kann. 
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Zu 5 .. Durch die Neusuukt.urierung der Justizvollzugsanstalt Tegel 
wurden 38 Stellen im allgemeinen Vollzugsdienst und zwei Stellen im 
höheren Sozialdienst als Mehrbedarf anerkannt. Die zuletZt genannten 
Psychologenstellen, eine für die Leitung des Drogenbehandlungsberei
ches und eine für die Diagnostik im Drogenvorschaltbereich. können 
aus dem Stellenbaushalt der Justizverwaltung nicht erwirtschaftet wer
den. Sie werden im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung für das Haus
haltsjahr 1995 beantragt werden. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 4288 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd
nis 90/Grüne [AL]IUFV) vom 6.9.1993 über .,Liebe trotz Ge
fängnis": 

l. Welche Möglichkeiten gibt es für feste Partner bzw. Partnerinnen 
und Kinder von Gefangenen im geschlossenen Vollzug, unüber
wacht für einige Zeit miteinander in Kontakt zu sein? 

2. Wie sind die Erfahrungen mit dem Modellversuch in der Sozialthe
rapeutischen Anstalt der Justizvollzugsanstalt (NA) Tegel? 

3. Weshalb bleiben die Lebensgefahrtinneo und Lebensgefährten von 
lesbischen bzw. schwulen Inhaftierten bislang von dieser Regelung 
ausgenommen - ist an eine Veränderung gedacht? 

4. ln welchen anderen Bundesländern gibt es ähnliche Modelle wie in 
Berlin - und mit welchen Beschränkungen? 

5. Teilt der Senat die Ansicht, daß es zur Aufrechterhaltung einer 
Partnerschaft über die sehr einschneidende Zeit der Inhaftierung 
binweg und zur sozialen Stabilisierung innerhalb und später außer
halb des Vollzuges sehr sinnvoll ist. unüberwachte Besuchsmög
lichkeiten für feste Partner/innen (und ggf. Kinder) auch über den 
bisherigen Modellversuch in der Sozialtherapeutischen Anstalt hin
aus zu schaffen. und was gedenkt der Senat ggf. zu run? 

6. Weshalb nimmt der Strafvollzug so wenig Rücksicht darauf, daß 
viele Gefangene in festen Partnerschallen leben, die zumeist neben 
Arbeitsverhältnissen den besten Ansatzpunkt für die Resozialisie
rung überhaupt bieten, durch die Inhaftierung aber oft in ihrem Be
stand bedroht sind? 

7. Teilt der Senat die Ansicht, daß es in den meisten Pannerbeziehun
gen für den Fonbestand der Beziehung über lange Zeit nicht nur 
hilfreich, sondern sogar notwendig ist. wenigstens sporadisch sexu
ellen Verkehr miteinander zu haben und nicht ausschließlich auf 
Selbstbefriedigung und die im Gefangnis vor allem aus sexueller 
Not verbreitete gleichgescblechtlicbe Prostimtion angewiesen zu 
sein? 

Antwort des Senats vom 21.9.1993 (eingegangen beim Abgeordnet.en
haus am 1.10.1993): 

Zu 1.: Zur Zeit besteht für Gefangene der Sozialtherapeutischen An
stalt der Justizvollzugsanstalt Tegel die Möglichkeit, mit ihren Ehe
frauen bzw. Lebenspannerinnen und Kindem bis zu sechs Stunden im 
Rahmen der sogenannten familienfreundlieben Langzeitsprechstunden 
unüberwacht miteinander zu verbringen. soweit den Gefangenen auf
grund ihrer Strafsirnation keine Vollzugslockerungen gewährt werden 
können. 

Zu 2.: Die familienfreundlieben Langzeitsprechstunden in der Sozial
therapeutischen Anstalt der Justizvollzugsanstalt Tegel haben sich be
währt. Die gute Entwicklung der Einrichtung liegt darin begründet. 
daß sie in einem Bereich angesiedelt wurde, in dem das Verhältnis 
zwischen Bediensteten. Gefangenen und Besuchern in der Regel durch 
eine größere Anzahl von persönlichen und problemorientierten Ge
sprächen bestimmt wird. Die daraus resultierende wechselseitige Ver
trautheit hat zur verantwortlichen NutZUng der Einrichtung geführt, so 
daß Mißbräuche der Sprechstunden (z. B. durch Einbringung von 
Drogen oder destruktives Pannerverhalten) nicht festgestellt wurden. 

Zu 3.: Für homosexuelle Inhaftierte hat s ich ein Regelungsbedarf bis
lang nicht ergeben. 

Zu 4.: Uns ist bekannt. daß es in einigen anderen Bundesländern ver
gleichbare Modelle von Langzeitsprechstunden gibt. Unterlagen über 
die Länder. Strafvollzugseinrichtungen und Konzeptionen liegen uns 
nicht vor. 
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Zu 5.: Der Senat teilt selbstverständlich die Ansicht. daß Panne~chaf
ten während der Zeit der Inhaftierung gefördert werden sollten. Unter 
Beachtung der erforderlichen VoraussetzUngen und nach Schaffung 
eines geeigneten Rahmens scheinen auch Langzeitsprechstunden dafür 
ein geeignetes Mittel zu sein. Aus diesem Grunde richtet der Leiter 
der Justizvollzugsanstalt Tegel derzeit auch für Gefangene der Teilan
stalt V im Bereich des Sprecbzentrums U/lll für diese Besuchsform 
angemessene Räume her. die in Einzelfällen auch von geeigneten Ge
fangenen anderer Teilanstalten genutzt werden können. 

Zu 6.: Die Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin haben von je her 
feste Partnerschaften durch umfangreiche Besuchsregelungen sowie 
Vollzugslockerungen für geeignete Gefangene gefördert. Daran wird 
sieb auch in der Zukunft nichts ändern. Die spezifischen Merkmale 
der Langzeitsprechsrunden verlangen jedoch nach einer behutsamen, 
schrittweisen und hinreichend sensibel geführten Enrwicklung. die auf 
die Gefangenen, die Besucherinnen sowie die Bediensteten gleicher
maßen Rücksicht nimmt. 

Zu 7.: Der Senat teilt die Ansicht. daß sexueller Verkehr, sofern er 
sich mit der Befriedigung von Liebes- u.nd Zärtlichkeitsbedürfnissen 
verbindet und nicht destruktiven Zwecken dient. Partnerschaften för
dern und festigen kann. Der Senat ist andererseits aber auch der An
siebt. daß familienfreundliche Langzeitsprechstunden nur in den Be
reichen angesiedelt werden sollten. in denen die VoraussetzUngen für 
eine angemessene Durchführung der Sprechstunden geschaffen wur
den und in denen durch die Einrichtung Prinzipien von Sicherheit und 
Ordnung nicht nachteilig tangiert werden. 

Prof. Dr. Jurta Limbach 
Senatorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr . 4281 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd
nis 90/Grüne [AL]/UFV) vom 5.9.1993 über " Datenschutz im 
Strafvollzug durch Sonderakten für Sozialarbeiter ": 

1. Trifft der im Bericht des Datenschutzbeauftragten zum 31.12.1992 
(Drs. 1212819) beschriebene Zustand nach wie vor zu. daß es 
Anstaltspsycbologinnen und -psychologen sowie Sozialarbeitern 
und Sozialarbeiterinnen verwehrt ist. ähnlich dem medizinischen 
Personal Sonderakten über die von ihnen betreuten Gefangenen zu 
führen. sondern vielmehr gezwungen sind. ihre hochsensiblen Ein
tragungen in die für viele zugängliche Gefangenenpersonalakte zu 
machen? 

2. Wie verhält sich der Senat zu der Ansicht des Datenschutzbeauf
tragten, die unter 1) beschriebene Praxis der Gefangenenpersonal
akten-Führung stelle eine Verletzung des informationellen Selbst
bestimmungsrechts der Gefangenen dar und bringe außerdem So
zialarbeiter/innen und Anstaltspsycbologinnen und -psychologen ~in 
Bedrängnis, weil diese Berufsgruppen ebenso wie Arzte eine straf
rechtlich sanktionierte Schweigepflicht haben''? 

3. Gedenkt der Senat der Empfehlung des Datenschutzbeauftragten zu 
folgen oder wie sonst gedenkt er dem gesetzwidrigen Zustand abzu
helfen? 

Antwort des Senats vom 21.9.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 27.9.1993): 

Zu 1 . : Der im Bericht des Datenschutzbeauftragten zum 31 . Dezem
ber 1992 beschriebene Zustand trifft nur teilweise zu, da wir für den 
Bereich der Sozialtherapie s~it 1977 in den Ausführungsvorschriften 
zu den §§ 123-127 Strafvollzugsgesetz die Führung von Therapie· 
akten zugelassen haben. 

Zu 2.: Eine generelle Zulassung von Sonderakten für Sozialarbeiterin
nen bzw. Sozialarbeiter und Anstaltspsychologinnen bzw. Anstalts
psychologen im Justizvollzug halten wir derzeit im Hinblick auf die 
bundeseinheitlich abgestimmte Vollzugsgeschäftsordnung für nicht 
durchsetzbar. 

Zu 3.: Im Ralunen der datenschutzrechtlichen Ergänzung des Straf· 
vollzugsgesetzes wird die Aktenführung neu zu regeln sein. Wir wer
den die Empfehlungen des Berliner Datenschutzbeauftragten in die 
Diskussion einbringen. 

Prof. Dr. Jutta Lirnbach 
Senatorin für Justiz 
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Kleine Anfrage Nr. 455 des Abgeordneten Ulrich F. Krüger (CDU) 
vom 13.10.1993 über "Belastung der Bediensteten im StcafvoU
zug" : 

1. Wie viele Stellen gibt es zur Zeit im Berliner Strafvollzugsdienst? 

2. Wie viele sind derzeit tatsächlich besetzt? 

3. Wie viele Dienstkräfte unter 2) sind davon anderweitig eingesetzt? 

4. Wie viele Kräfte sind derzeitig in der Ausbildung, und wann ste
hen dieselben planmäßig zur Verfügung? 

5. Wie viele Überstunden sind zur Zeit angefallen - falls möglich be
zogen auf die einzelnen Haftanstalten? 

6. Trifft es zu, daß im Bereich Moabit die durchschninliche Über
stundenzahl pro Beschäftigtem bei knapp 80 Stunden, in Haken
felde bei etwa 45 Stunden liegt, und wann ist damit zu rechnen, 
daß diese Zahl abgebam werden kann? Sollten vorgenannte Zahlen 
nicht zutreffen, wie hoch liegen die entsprechenden Überstunden
zahlen? 

7. Wie viele Dienstkräfte sind zur Zeit wegen Krankheit und speziell 
aufgrund von Krankschreibung dienstunfahig? 

8. Gibt es signifikante Unterschiede beim Krankheitsstand der 
Dienstkräfte in den einzelnen Haftanstalten? 

9. Wie groß ist die Personalanforderung für den Justizvollzugsdienst 
angesichtsgestiegener Häftlingszahlen für den Haushalt 1994? 

10. Wie groß war die Zahl derer, die in den Jahren 1990, 1991 und 
1992 ihre Ausbildung beendercn und in den Vollzugsdienst über
nommen werden konnten, und wie hoch wird die Zahl voraus
siebtlieh in 1993 sein? 

Antwort des Senats vom 29.10.1993 (eingegangen beim Abgeordne
tenhausam 8.11.1993): 

Zu l.: Der Stellenplan 1993 enthält 1981 Planstellen des allgemeinen 
Vollzugsdienstes. 

Zu 2.: Von diesen Stellen waren am 1.10.1993 1834 besetzt. 

Zu 3.: Anderweitig eingesetzte Dienstkräfte des allgemeinen Vollzugs
dienstes: 

a) 55 vollzugsdienstuntaugliche Beamte beftnden sich im Verfahren 
des Laufbahnwechsels gem. §§ 109, 107 Abs. 2 Landesbeamten
gesetz; 

'der Iichtblick' - November/Dezember 1993 

b) 29 Beamte befinden sich in der Ausbildung an der Kranken
pflegeschule der JV A Moabit. 

Zu 4. : Die Ausbildungssituation für den allgemeinen Vollzugsdienst 
stellt sich wie folgt dar: 

Lehrgang Nr. Beginn Ende Teilnehmerzahl 
(Berliner) 

119/120 1.10.1992 31.03.1994 32 
121 1.10.1992 30.09.1994 13 
122/123 1.01.1993 31.12.1994 38 
124 1.03.1993 28.02.1995 14 
125 1.04.1993 31.03.1995 12 
126 1.05. 1993 30.04.1995 18 
127 1.05.1993 30.04.1995 18 
128 1.09.1993 31.08 .1995 21 
129 1.09.1993 31.08.1995 20 
130 1.10.1993 30.09.1995 15 
1311132 1.11.1993 31.10.1995 34 

1994 sollen insgesamt 11 Lehrgänge eingerichtet werden. 

Zu 5.: Aufstellungen nach dem Stande vom 1.10. 1993 (allgemeiner 
VoUzugsdienst, Werkdienst und Krankenpflegedienst): 

Anstalt freie Stunden pro Bediensteten 

JVA Moabit 
N ATegel 
JVA Düppel 
NA Hakenfelde 
N A für Prauen Berlin 
Jugendstrafanstalt Berlin 
N A Plötzensee 
Jugendarrestanstalt Berlin 

68 .9 
43 ,7 
46.8 
45.4 
52.9 
53 ,6 
5.7,4 
23,4 

Zu 6.: Die Steigerung der freien Stunden in der NA Moabit ist ins
besondere auch auf eine seit dem 1.2.1993 aus arbeitszeitrechtlieben 
Gründen probeweise eingeführte Pausenregelung zurückzuführen. Der 
Senat ist bestrebt, diese Regelung, die sich in der NA Moabit nicht 
bewährt bat, möglichst zum 1. J~nuar 1994 abzuschaffen und die Pau
sengewährungen im Schicht- und Wechseldienst im Rahmen der Ar
beitszeitverordnung neu zu regeln. Hierdurch wird ein Rückgang der 
freien Stunden in der NA Moabit erwartet. 

Zu 7.: Die Statistik weist am 1. 10.1993 hinsichtlich der Beschäftigten 
der Berliner Vollzugsanstalten einschließlich der Auszubildenden fol
genden Krankenstand auf: 

Beamte: 
Angestellte: 

347 von 2596 (13,37 %) 
43 von 404 (10,64 %) 

8 von 96 ( 8,33 %) Arbeiter: 

Zu 8.: Der Krankenstand unter den Beamten (1.10.1993) liegt in der 
Justizvollzugsanstalt für Prauen (19,6 %) und in der Jugendstrafanstalt 
Berlin (19 .3 %) deutlich über dem Durchschnin. 

Zu 9.: Einaufgrund gestiegener Häftlingszahlen eventuell bestehender 
Stellenmehrbedarf ist im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung für I 994 
noch nicht geltend gemacht worden, weil die Bedarfsdarstellung auf 
die geplante Eröffnung neuer Vollzugseinrichtungen abzustellen ist. 
Zur Dienstkräfteanmeldung 1994 war abzusehen. daß diese neuen 
Einrichtungen 1994 nicht zum Zuge kommen würden. Der Stellen
mehrbedarf wird daher mit der Dienstkräfteanmeldung zum Doppel
haushalt 1995/96 dargestellt und angemeldet. 

Zu 10. : 1990: 109 Dienstkräfte 
1991 : 67 Dienstkräfte 
1992: i 14 Dienstkräfte 
1993: 65 Dienstkräfte 

Prof. Dr. Jmta Limbach 
Senatorin für Justiz 
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§ 119 Abs. 3 StPO (Benutzung einer elektronischen Schreibmaschine 
in der U-Haft) 

Einem Untersuchungsgefangenen ist die Benutzung einer elektri
schen bzw. elektronischen Schreibmaschine grundsätzlich zu ge
statten. Auflage.n können angezeigt sein. 

OLG Düsseldorf. Beschluß vom 15.2.1993- Vl4/92-

Aus den Gründen: 

Der Leiter der NA hat sich gegen die Benutzung einer Schreib
maschine vom Fabrikat/Typ AX 130 Brother durch den Angekl. aus
gesprochen und zur Begründung im wesentlichen vorgebracht, daß 
"die Überlassung einer elektrischen Schreibmaschine (unerheblich, ob 
Typenhebel- oder Typenradschreibmaschine) die Sicherheit einer NA 
gefährdet, weil eine derartige Maschine aufgrund ihrer Bauweise sieb 
besonders gut zum Verbergen verbotener Gegenstände eignet"; dabei 
sei zu berücksichtigen, daß "zeitraubende und komplizierte Kontrollen 
in regelmäßigen Abständen erforderlichu seien, und "daß eine kon
krete Komrolle dieser Geräte durch, technisch nicht geschultes Perso
nal wegen der Gefährdung für die komplizierte elektrische Einrichtung 
und der dadurch bedingten Hemmungen bei der Kontrolle nicht ge
währleistet ist ... ". 

Diese Bedenken sind nicht von der Hand zu weisen. Sie können je
doch durch geeignete Vorkehrungen weitgebend ausgeräumt werden, 
so daß dem Angekl. für den Pali, daß bestimmte Auflagen eingehalten 
werden, die Benutzung der von ihm gewünschten Schreibmaschine ge
stattet werden kann. 

Ausgangspunkt für die Entscheidung der Frage, ob dem Angekl. die 
Benutzung einer elektrischen bzw. elektronischen Schreibmaschine 
vom Fabrikat/Typ AX 130 Brother gestattet werden kann, ist allein 
§ 119 Abs. 3 StPO. wonach einem Untersuchungsgefangenen nur 
solche Beschränkungen auferlegt werden dürfen, die der Zweck der 
Untersuchungshaft oder die Ordnung in der Vollzugsanstalt erfordert. 
Dabei ist die Vorschrift des§ 119 Abs. 3 StPO- wie alle grundrechts
einschränkenden Bestimmungen - an den durch sie eingeschränkten 
Grundrechten zu messen, so daß bei ihrer Auslegung vor allem dem 
Umstand 'Rechnung zu tragen ist, daß ein Untersuchungsgefangener 
noch nicht verurteilt ist und deshalb allein den unvermeidlichen Be
schränkungen unterworfen werden darf (BVerfGE 42, 95, 100 = 
NJW 1976, 1311 m. w . N.). 

Vor diesem Hintergrund ist es allgemein anerkannt. daß die Genehmi
gung zur Nutzung einer eigenen Schreibmaschine nicht ein besonderes 
Bedürfnis des Untersuchungsgefangenen voraussetzt (BVerfGE 35, 5, 
9), und daß daher einem solchen Gefangenen der Besitz und die Be
nutzung jedenfalls einer mechanischen Schreibmaschine in der Regel 
zu gestatten ist (vgl. KleinknechllMeyer. StPO, 40. A .. § 119 Rdnr. 
29; Boujong in KK, StPO, 2. A., § 119 Rdnr. 62), zumal es ver
gleichsweise einfach und für das Personal einer NA durchaus zurout
bar ist. eine mechanische Schreibmaschine in angemessenen Zeitab
ständen daraufhin zu überprüfen. ob in ihr verbotene Gegenstände 
verborgen sind. 
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i[AFTI~JECHT 
Etwas anderes gilt jedoch im GrundsatZ auch für eine elektrische bzw. 
elektronische Schreibmaschine nicht (vgl. OLG Düsseldorf - 2 . Straf
senat- StV 1989: Baumann StV 1985, 292; a. A. noch OLG Düssel
dorf- l. Strafsenat - StV 1985, 286 und MDR 1986, 256). Wie das 
LKA Nordrhein-Westfalen in seiner (zur Vorbereitung der vorliegen
den Entscheidung eingeholten) Stellungnahme vom 5.2.1993 aus
geführt hat, ist die Überprüfung einer elektrischen bzw. elektroni
schen Schreibmaschine auf versteckte Gegenstände hin nicht schwieri
ger als die Überprüfung einer mechanischen Schreibmaschine (vgl. 
hierzu bereits OLG Düsseldorf- 2. Strafsenat - StV 1989. 351). so 
daß grundsätzlich von dem Besitz und der Benutzung einer elektri
schen bzw. elektronischen Schreibmaschine keine größere Gefahr für 
den Haftzweck oder für die Ordnung in der Vollzugsanstalt ausgebt 
als von dem Besitz und der Benutzung einer mechanischen Schreib
maschine. Dies mag im Einzelfall anders sein - insbesondere wenn 
die spezielle Bauweise des in Rede stehenden Schreibmaschinen
modells besondere Sicherheitsrisiken birgt oder wenn etwaige Spei
ebermöglichkeiten des Gerätes zum unkoutrollierten Austausch von 
Daten und Informationen mißbraucht werden könnten. Solche Beson
derheiten bestehen jedoch - wie das LKA Nordrhein-Westfalen in 
seiner Stellungnahme vom 5. 2.1993 bestätigt hat - bei der von dem 
Angekl. gewünschten Schreibmaschine vom Fabrikat/Typ AX 130 
Brother nicht. 

Gleichwohl sind die. Bedenken des Leiters der NA nachvollziehbar. 
wenn er unter Hinweis auf die technischen Gegebenheiten einer elek
trischen bzw. elektronischen Schreibmaschine die ausreichende Kon
trolle des Geräts durch das nicht einschlägig geschulte Personal seiner 
Anstalt nicht als gewährleistet ansieht. Dem kann jedoch dadurch 
Rechnung getragen werden, daß die erste Sicherheitskontrolle der 
durch die Vermittlung der NA erworbenen Schreibmaschine auf 
Kosten des Angekl. durch das LKA Nordrhein-Westfalen durch
geführt wird, daß bei dieser Gelegenheit die sicherheitsrelevanten Be
reiche des Geräts - ebenfalls auf Kosten des Angekl. - versiegelt 
werden, und daß die im weiteren Verlauf in angemessenen Zeitabstän
den erforderlich werdenden Routinekontrollen - wiederum auf Kosten 
des Angekl. - ebenfalls durch einen Spezialisten des LKA durch
geführt werden. Durch ein~ solche Mitwirkung des LKA, zu der sich 
dieses in seiner Stellungnahme vom 5.2.1993 auf Anfrage ausdrück
lich bereit erklärt hat, würden die Sicherheitsbedenken des Leiters der 
NA weitgehend ausgeräumt und der personelle und organisatorische 
Kontrollaufwand, der dann noch von dem nicht geschulten Personal 
der NA zu leisten wäre, auf ein technisch vertretbares Ausmaß be
grenzt werden. Auch wenn man zusätzlich noch die erforderlichen 
Abstimmungsmaßnahmen und Kontakte zum LKA in Betracht zieht, 
ist daher nicht ersichtlich, daß die Bediensteten der NA durch die 
Überprüfungs- und Kontrollmaßnahmen in einem solchen Umfange in 
Anspruch genommen würden, daß die Gewährleistung der Sicherheit 
und Ordnung der Vollzugsanstalt und die ordnungsgemäße Abwick
lung der sonstigen Geschäfte nicht mehr gewährleistet wäre. 

Mitgeteilt von VRiOLG Wolfgang Steffen, Düsseldorf. 

Entnommen aus Strafverteidiger , 13 Jahrgang, Heft 7. Seite 374, 
Juli 1993 

§56 StGB (Strafaussetzung zur Bewährung) 

Eine günstige Sozialprognose kann nicht deshalb verneint werden, 
weil der Angeklagte sich in der Hauptverhandlung nicht zur Sache 
eingelassen hat. Ebenso ist es fehlerhaft, aus diesem Grunde das 
Vorliegen besonderer Umstände i. S. d. §56 StGB zu verneinen. 

BGH, Beschluß vom 6.5.1992- 3 StR 149/92 (LG Kiel) 

Entnommen aus Strafverteidiger. 13. Jahrgang, Heft 10. Seite 521. 
Oktober 1993 
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§§ 10, 11 StVollzG (Gewährung von Lockerungen bei einer zu einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe Verurteilten) 

Die Gewährung von Ausgang bzw. die Verlegung in den offenen 
Vollzug ist auch bei einer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
Verurteilten nur davon abhängig, daß keine Mißbrauchs- und 
Fluchtgefahr besteht. Eine zeitliche Grenze besteht nicht, weshalb 
auch die für die Gewährung von Urlaub bei zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe Verurteilten festgesetzte Mindestverbüßungsdauer 
von 10 Jahren nicht gilt, wenn die Gefangenen für den offenen 
Vollzug geeignet sind. 

OLG Frankfurt/M., Beschluß vom 5.7.1993-3 Ws 242/93 

Sachverhalt: 

Die Verurteilte verbüßt seit dem 15.4.1987 eine lebenslange Freiheits
strafe in der NA Frankfurt/M. Ihre Anträge auf Verlegung in den 
offenen Vollzug sowie auf Gewährung von Urlaub und Ausgang 
lehnte die Vollzugsbehörde im Vollzugsplan vom 5.1.1993 ab. 

Durch den angefochtenen Beschluß wies die StVK den hiergegen ge
richteten Antrag auf gerichtliche Entscheidung zurück. Hiergegen 
richtet sich die Rechtsbeschwerde der AStin. 

Aus den Gründen: 

Die Rechtsbeschwerde hat mit der Sachrüge Erfolg. ( ... ) 

Die Gesamtschau der im Vollzugsplan gegebenen Begründung für die 
Versagung einer Verlegung der Gefangenen in den offenen Vollzug 
sowie der Gewährung von Urlaub und Ausgang ergibt, daß die Voll
zugsbehörde die fehlende Eignung der Gefangenen für den offenen 
Vollzug bzw. das Bestehen einer Mißbrauchs- und Fluchtgefahr nicht 
positiv festgestellt hat. Vielmehr hat sie aus der Entwicklung der Ge
fangenen im Vollzug Anhaltspunkte für das Vorliegen der genannten 
Versagungsgründe entnommen, eine abschließende Beurteilung aber 
erst nach Einholung eines Sachverständigengutachtens über die Ge
fahrlicbkeit der Gefangenen für möglich erachtet. Die Vollzugs
behörde hane sieb zwar angesicbts der im Einweisungsdelikt zu Tage 
getretenen Gefahrlicb.keit der Gefangenen und der im angefochtenen 
Bescheid festgestellten Defizite in der Persönlicb.keitsenrwicklung der 
AntragstelleTin im Vollzug zur Aufklärung der Versagungsgründe der 
Hilfe eines Sachverständigen bedienen dürfen (vgl. Senatsbeschluß 
vom 18.10.1983- 3 Ws 602/83 [StVollz]). Ein Sachverständigengut
achten bat sie aber nicht eingeholt. sondern dessen Erstellung auf 
einen späteren Zeitpunkt (9. Vollzugsjahr) verschoben und sich ledig
lich vorbehalten, die Einholung vorzuziehen, ohne sieb jedoch inso
weit festzulegen. Damit bat sie eine vollständige Aufklärung der für 
ihre Entscheidung maßgeblichen tatsächlichen Umstände unterlassen. 

Eine solche Vorgehensweise wäre nur gerechtfenigt, wenn die Ver
legung einer Gefangenen in den offenen Vollzug sowie die Gewäh
rung von Urlaub und Ausgang eine Mindestverbüßungsdauer voraus
setZen wurde. Dies istjedoch nicht der Pali. Die GewährUng von Aus
gang ist auch bei einer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe Verurteil
ten nur davon abhängig, daß keine Mißbrauchs- und Fluchtgefahr 
besteht (§ 11 Abs. 2 SrVollzG). Eine zeitliche Grenze hat der GesetZ
geber nicht normiert. Gleiches gilt für die Verlegung in den offenen 
Vollzug. wie s.ich aus einer Gesamtschau der Regelungen in §§ 10 
Abs. I S. 1, 2 Abs. 1. 13 Abs. 3 und 4 SrVollzG ergibt (st. Rspr. des 
Senats, vgl. Beschl. v. 5.5.1982- 3 Ws 244/82 (StVollz) = ZfStrVo 
1983. 300 und h. M. vgl. OLG Celle ZfStrVo 1986, 114; Calliess/ 
Müller-Dietz, a. a. 0., § 10 Rdnr. 4). Die für die Urlaubsgewährung 
bei zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten festgesetzte Mindest
verbüßungsdauer von I 0 Jahren (§ 13 Abs. 3· StVollzG) gilt nicht, 
wenn die Gefangenen für den offenen Vollzug geeignet sind (§ 13 
Abs. 4 StVol.l.zG; vgl. OLG Hamburg, Beschl. v. 22.11.1979- Vollz 
(yo/s) 15179; Calliess/Müller-Dietz, a . a. 0 .. § 13 Rdnr. 25). Nur 
wenn die fehlende Eignung für den offenen Vollzug im Bescheid der 
Vollzugsbehörde rechtsfehlerfrei festgestellt und begründet worden 
ist. kann mithin der Urlaub allein wegen Nichteinhaltung der Mindest
verbüßungsdauer versagt werden. Hieran fehlt es .aber - wie dargelegt 
- vorliegend. 

'der Iichtblick' - November/Dezember 1993 

Nach alledem hatte die Vollzugsbehörde den nicht ausreichend ermit
telten Sachverhalt durch Einholung eines Sachverständigengutachtens 
aufklären müssen, bevor sie ihre Entscheidung über die Ablehnung 
einer Verlegung in den offenen Vollzug und die Versagung der Ge
währung von Ausgang und Urlaub auf die fehlende Eignung für den 
offenen Vollzug und das Bestehen von Flucht- und Mißbrauchsgefahr 
stützen konnte. Wegen des Beurteilungsspielraums der Vollzugs
behörde ist es der StVK versagt, den Sachverhalt selbständig weiter 
aufzuklären (BGHSt 30, 321. 322). Deswegen waren der angefoch
tene Beschluß und die Versagung einer Verlegung in den offenen 
Vollzug sowie der Gewährung von Urlaub und Ausgang im Vollzugs
plan vom 5.1.1993 aufzuheben und die Vollzugsbehörde zu verpflich
ten, über die Anträge der AStin. unter Beachtung der Rechtsauffas
sung des Senats erneut zu entscheiden. 

Mitgeteilt von RA Hans-Burck.bardt Steck, Frankfurt/M. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 11 . Seite 599, 
November 1993 

§ 35 Abs. 2 BtMG; §§ 23 ff. EGGVG (Rechtsweg gegen Verweige
rung der Zurückstellung der Strafvollstreckung) 

I. Auch nach lokrafttreten des § 35 Abs . 2 BtMG in der Fassung 
vom 9.9.1992 ist das Vorschaltverfahren gemäß § 24 Abs. 2 
EGGVG und § 21 StVollstrO durchzuführen, bevor begehrt 
werden kann, daß das OLG die Ablehnung der Zurückstellung 
der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe durch die Vollstrek
kungsbehörde gemäß § 35 Abs. 1 BtMG im Rechtsweg nach 
§§ 23 ff. EGGVG überprüft. 

2. Dies gilt in gleicher Weise, soweit die Vollstreckung einer 
Jugendstrafe nicht zurückgesteHt worden ist, obwohl der Ge
setzgeber offensichtlich übersehen hat, sich mit den Auswirkun
gen der Einführung des neuen Abs. 2 des § 35 BtMG auf das 
Jugendver fahren zu befassen. 

OLG München, Beschluß vom 16.4.1993 - 3 V As 8/93 -

Mirgeteilt von RiOLG Guido Kotscby. München. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 8. Seite 432, 
August 1993 

Art. 19 Abs. 4 GG; §§ 104, 108, 114 Abs. 2 StVollzG (Eilrechts
scbutz gegen Disziplinarmaßnahmen im Strafvollzug) 

1. Stellt e.in Gefangener einen Antrag auf Erlaß einer einstweiligen 
Anor dnung zwecks vorläufiger Aussetzung einer Disziplinar
maßnahme (Arrest), hat die JVA Vorkehrungen dafür zu 
treffen, daß der Antrag beschleunigt das Ger icht er reicht. 

2. Bei nicht mehr rückgängig zu machenden, sofort vollzogenen 
Disziplinarmaßnahmen hat der mit dem Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung befaßte Richter unverzüglich eine Ent
scheidung darüber zu t reffen, ob die Maß,nahme auszusetzen ist. 

BVerfG. Beschluß vom 30.4.1993 - 2 BvR 1605/92 und 2 BvR 
1710/92 (2. Kammer) / 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 9, Seite 482, 
September 1993 

§ 21 StVoUzG (frinkwasserversorgung der Strafgefangenen) 

Zur Ver pflichtung der Vollzugsanstalt, den Gefangenen mit saube
rem Trinkwasser zu versorgen. 

OLG Zweibrücken, Beschluß vom 5.6.1992- l Vollz \Ws) 3/92 

Aus den Gründen: 

Die zu entscheidende Sachfrage, inwieweit die Vollzugsbehörde für 
die Trinkwasserversorgu.ng eines Gefangenen verantwortlich ist. hat 
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